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1 Einleitung 

1.1 Inhalt und Zweck 

Der Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (LEP 2010) wird auf Grundlage des Lan-

desplanungsgesetzes durch die oberste Landesbehörde fortgeschrieben. Dabei werden die 

politischen Zielsetzungen der Landesregierung, veränderte rechtliche Vorgaben und aktuelle 

Entwicklungen berücksichtigt. Der neue Landesentwicklungsplan enthält auch die Vorgaben 

für die künftigen Regionalpläne des Landes.  

Entsprechend § 5 Absatz 11 Landesplanungsgesetz Schleswig-Holstein (LaplaG) in Verbin-

dung mit § 8 Raumordnungsgesetz (ROG) ist bei der Aufstellung und Änderung von Raum-

ordnungsplänen eine Umweltprüfung (UP) im Sinne der Richtlinie 2001/42/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswir-

kungen bestimmter Pläne und Programme (SUP-Richtlinie) durchzuführen.  

Die Umweltprüfung ist ein unselbständiger Teil des Verfahrens zur Fortschreibung des LEP 

(Teil D). Sie ergänzt das Verfahren entsprechend den Anforderungen nach § 8 ROG um ver-

fahrensbezogene und inhaltliche Aufgaben. Im Rahmen der Umweltprüfung sind die voraus-

sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Fortschreibung des LEP zu ermitteln und in 

einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Das Ergebnis ist dann im Rahmen 

der behördlichen Entscheidung zum LEP angemessen zu berücksichtigen.  

Der Umweltbericht ist damit das zentrale inhaltliche Dokument der Umweltprüfung. Er wird 

vor Durchführung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung erstellt und in diesen Prozess 

eingebracht.  

Dem Raumordnungsplan ist schließlich gem. § 10  Absatz 3 ROG eine zusammenfassende 

Erklärung beizufügen. Dieser enthält Angaben über die Art und Weise, wie die Umweltbelan-

ge und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Aufstellungsver-

fahren berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den 

geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, 

sowie zu den im Rahmen der Überwachung der Auswirkungen auf die Umwelt durchzufüh-

renden Maßnahmen. 

1.2 Methodik 

Im Rahmen der Umweltprüfung werden die Umweltauswirkungen des LEP auf folgende 

Schutzgüter ermittelt, beschrieben und bewertet (§ 8  Absatz 1 ROG): 

 Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit, 

 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 

 Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 

 Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie 

 die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern. 
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Gegenstand der SUP ist grundsätzlich der Plan insgesamt (Teil A, Teil B und der Hauptkarte 

(Teil C)). Nach dem Leitfaden der Europäischen Kommission sollte sich der Bericht jedoch 

„vorrangig auf den Teil konzentrieren, der voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen 

hat. Dennoch sollten alle Teile überprüft werden, da diese zusammengenommen erhebliche 

Auswirkungen haben könnten“.1 

Im Zuge der Umweltprüfung wird daher der Landesentwicklungsplan insgesamt auf seine 

Umweltauswirkungen hin überprüft. Gegenstand der Umweltprüfung sind sowohl der textli-

che Teil als auch die zeichnerische Darstellung des LEP. Sowohl die Ziele als auch die 

Grundsätze werden in Bezug auf ihre Umweltauswirkungen untersucht. Dabei erfolgt die 

Prüfung in 2 Schritten: 

1) Prüfung der Planfestlegungen der einzelnen Kapitel des Entwurfs der Fortschreibung 

des LEP inklusive der Hauptkarte,  

2) Zusammenfassende Prüfung des Gesamtplans. 

Als Referenzfall für die Prognose und Bewertung der Umweltauswirkungen des neuen ge-

änderten LEP wird die in Kapitel 3 des Umweltberichts aufzuzeigende Entwicklung der Um-

weltsituation bei Fortgeltung des LEP 2010 (Status-quo-Prognose) herangezogen. Inso-

fern konzentriert sich die aktuelle Umweltprüfung auf die Festlegungen des fortge-

schriebenen LEP, die gegenüber dem LEP 2010 geändert oder neu eingefügt wurden. 

Für die Gesamtbewertung kommt es also maßgeblich auf die Unterschiede an, die 

sich aus veränderten Festlegungen der Fortschreibung des LEP im Vergleich zum LEP 

2010 ergeben. Dabei wird zwischen geringfügigen/redaktionellen Änderungen und solchen 

Änderungen, die im Hinblick auf die Ziele des Umweltschutzes Relevanz haben, unterschie-

den. Bei geringfügigen/redaktionellen Änderungen wird für die Beschreibung und Bewertung 

der Umweltauswirkungen der Festlegung auf die Umweltprüfung zum LEP 20102 verwiesen. 

Die Umweltprüfung zum LEP kommt zu dem Ergebnis, dass der LEP 2010 überwiegend po-

sitive Umweltauswirkungen hat. Negative Umweltauswirkungen resultieren vor allem aus der 

mit dem Plan auch verfolgten Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung, der Möglichkeit ent-

lang von Entwicklungsachsen Gewerbestandorte zu schaffen und der Lockerung von Verbo-

ten und Ausschlüssen im Bereich der Tourismusräume. 

Relevante Änderungen zum LEP 2010 werden in der aktuellen Umweltprüfung einer Prüfung 

nach Maßgabe der unten aufgeführten methodischen Hinweise unterzogen. Um die Ge-

samtwirkung des Plans zu erfassen, werden auch die aus dem LEP 2010 übernommenen 

Inhalte hinsichtlich ihrer Umweltfolgen erfasst. Dabei wird auf die Beschreibung und Bewer-

tung des Umweltberichts zum LEP 2010 verwiesen. 

Kennzeichnend für den Entwurf der Fortschreibung des LEP 2010 ist, dass 

                                                

1
 Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften (2003): Leitfaden zur Umsetzung der Richtlinie 
2001/42/EG. 

2
 Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein (2010): Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010. Kiel.    
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 er auf der obersten Stufe eines mehrstufigen Planungs- und Zulassungsprozesses ange-

siedelt ist,  

 seine Aussagen auf nachgeordneten Planungsebenen konkretisiert und ergänzt werden, 

und  

 erst auf nachgeordneten Planungs- und Genehmigungsebenen konkrete Projekte und 

Vorhaben durchgeplant beziehungsweise zugelassen sowie Rechtsverordnungen mit 

konkreten Regelungen (zum Beispiel Naturschutzgebiets- oder Wasserschutzgebietsver-

ordnungen) aufgestellt werden, deren Umsetzung erhebliche Umweltauswirkungen ha-

ben können. 

Insoweit haben die Festlegungen des Entwurfs der Fortschreibung des LEP überwiegend 

einen hohen Abstraktionsgrad, der sich entsprechend § 8 Absatz 1 Satz 3 ROG auch in 

der Umweltprüfung widerspiegelt. Auf Grund des Planungsmaßstabs von 1:300.000 und des 

hohen Abstraktionsgrads der Planungsaussagen handelt es sich im Wesentlichen um grobe 

Abschätzungen der Umweltauswirkungen. Diese müssen durch die nachfolgenden Pla-

nungsebenen, das heißt durch die Regionalplanung und/oder Bauleitplanung, durch die 

Fachplanung oder in Zulassungsverfahren näher konkretisiert werden. 

Maßgeblich für die Frage, wie konkret die Umweltauswirkungen abgeschätzt werden können, 

ist die Frage, bei welchen der Festlegungen ein hinreichend bestimmter Projektbezug vor-

liegt, so dass eine konkrete Steuerungswirkung von raumbedeutsamen Planungen und 

Maßnahmen entsteht. In erster Linie sind dies die Festlegungen, die den Rahmen für ein 

künftig zu genehmigendes UVP-pflichtiges Projekt setzen. Dies ist insbesondere dann der 

Fall, wenn im LEP Standorte für konkrete Vorhaben als originäre Festlegungen der Landes-

planung dargestellt werden. Darüber hinaus können aber auch andere Festlegungen des 

LEP Umweltwirkungen auslösen. 

Insgesamt sind folgende LEP-Festlegungen hinsichtlich ihrer Konkretheit und Verbindlichkeit 

zu unterscheiden: 

 Die allgemeinen Planaussagen des LEP, die nicht räumlich konkretisiert sind und e-

her Leitliniencharakter haben, können hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen nur all-

gemein beschrieben werden. 

 Bei Planaussagen des LEP, die zwar nicht räumlich konkretisiert sind, die jedoch 

quantitative Ziele für die nachfolgenden Planungsebenen vorgeben, wird versucht, 

soweit möglich, auch die Umweltauswirkungen zu quantifizieren (zum Beispiel hin-

sichtlich des Rahmens der kommunalen Wohnungsbauentwicklung). 

 Festlegungen mit konkretem Raumbezug werden hinsichtlich ihrer Umweltauswir-

kungen entsprechend raumbezogen beurteilt. Informationen aus bestehenden Nut-

zungen sowie nachrichtliche Übernahmen werden gegebenenfalls berücksichtigt.  

Daraus folgt, dass zwar alle Inhalte (sowohl Ziele als auch Grundsätze) des LEP auf ihre 

Umweltauswirkungen hin überprüft werden und sowohl positive als auch negative Effekte 

dargestellt werden. Allerdings sind die Umweltauswirkungen des LEP, wie dargestellt, 
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grundsätzlich nur in einem dem Maßstab (1:300.000) angemessenen Detaillierungsgrad dar-

stellbar.   

Für alle drei Kategorien an Planfestlegungen werden die Umweltauswirkungen im Grundsatz 

verbal-argumentativ mit einem geringen Formalisierungsgrad dargestellt. Zur Bewertung 

wird auf die unter Kapitel 1.3 genannten Ziele des Umweltschutzes Bezug genommen. 

Grundsätzlich erfolgt eine Bewertung der Umweltauswirkungen in Bezug auf alle Schutzgü-

ter, dargestellt werden im Text jedoch nur die Schutzgüter, die tatsächlich von den einzelnen 

Festlegungen des LEP betroffen sein können. Im inhaltlichen Zusammenhang stehende 

Planaussagen werden nach Möglichkeit auch gebündelt auf ihre Umweltauswirkungen hin 

geprüft. Sofern möglich, werden Wechselwirkungen ebenfalls ermittelt und beurteilt.  

Sind Alternativen zu den Festlegungen des LEP erkennbar und in Erwägung gezogen wor-

den, werden diese ebenfalls dargestellt und begründet, warum diese nicht gewählt wurden. 

In die Betrachtung der Alternativen werden insbesondere die gegenüber dem LEP 2010 

neuen Festlegungen der Fortschreibung des LEP 2010 einbezogen. 

Nach den Vorgaben der Anlage 1 zu § 8 Absatz 1 ROG sind neben der Beschreibung und 

Bewertung der Umweltauswirkungen Angaben zu geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, 

Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen zu machen. Grundsätzlich 

kann der LEP als übergeordnetes, zusammenfassendes und rahmensetzendes Planwerk 

keine konkreten Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung oder zum Ausgleich der im 

Rahmen der Umweltprüfung nachgewiesenen nachteiligen Auswirkungen darstellen. Diese 

werden erst in nachgeordneten Planungs- und Zulassungsverfahren, insbesondere im Rah-

men der Eingriffsregelung konkret festgelegt. Dennoch können bei einzelnen Planfestlegun-

gen gegebenenfalls Hinweise für mögliche Maßnahmen auf den nachgeordneten Planungs- 

und Zulassungsebenen gegeben werden. 

Im Rahmen der Umweltprüfung werden in den Kapiteln 4.1 und 4.2.7.4 des Weiteren mögli-

che Auswirkungen von LEP-Festlegungen auf Gebiete des NATURA 2000-Netzes betrach-

tet. Sofern diese nicht auszuschließen sind, enthält der Umweltbericht auch Aussagen zur 

FFH-Verträglichkeit. Diese sind jedoch wie die Planfestlegungen selbst allgemeiner Natur 

und müssen in der Regel auf den nachfolgenden Planungsebenen (zum Beispiel Regional-

planung und Bauleitplanung) anhand konkreter FFH-Vorprüfungen oder FFH-Verträglich-

keitsprüfungen konkretisiert werden. 

Für den Untersuchungsraum der Umweltprüfung ist relevant, ob über den Planungsraum 

hinausreichende Auswirkungen zu erwarten sein werden. Bei Planungen im Grenzbereich 

sind gegebenenfalls grenzüberschreitende Umweltauswirkungen zu beschreiben und zu be-

werten. Diese werden in einem eigenen Kapitel zusammengefasst. 

Die Methodik und der Untersuchungsrahmen für den Umweltbericht wurden im Rahmen ei-

nes Scoping-Verfahrens im Sinne des § 8 Absatz 1 Satz 2 ROG abgestimmt. Ein Scoping-

Termin wurde am 02.05.2018 in Kiel durchgeführt. Durch die frühzeitig durchgeführte Erörte-

rung und Diskussion des Untersuchungsrahmens zur Fortschreibung des LEP 2010 konnten 
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Hinweise und Anregungen der Beteiligten im Rahmen der Umweltprüfung berücksichtigt 

werden. 

1.3 Relevante Ziele des Umweltschutzes 

Als Grundlage für die Bewertung der Umweltauswirkungen werden in Tabelle 1-1 gemäß 

Anlage 1 Nummer 1b zu § 9 Absatz 1 ROG die wesentlichen Ziele des Umweltschutzes dar-

gestellt, die für den LEP von Bedeutung sind. Unter den Zielen des Umweltschutzes sind 

sämtliche Zielvorgaben zu verstehen, die auf eine Sicherung oder Verbesserung des Zu-

standes der Umwelt gerichtet sind und  

 die von den dafür zuständigen staatlichen Stellen auf europäischer Ebene, in Bund, Län-

dern und Gemeinden – sowie in deren Auftrag – durch Rechtsnormen (Gesetze, Verord-

nungen, Satzungen, Erlasse) oder 

 durch andere Arten von Entscheidungen (zum Beispiel politische Beschlüsse) festgelegt 

werden oder 

 in anderen Plänen und Programmen enthalten sind (insbesondere in gestuften Planungs- 

und Zulassungsprozessen relevant).3 

Aus der Vielzahl der existierenden Ziele des Umweltschutzes wurden diejenigen ausgewählt, 

die sich konkret auf die Schutzgüter der Umweltprüfung und die voraussichtlich erheblichen 

Umweltauswirkungen beziehen; gleichzeitig müssen sie einen dem LEP entsprechenden 

räumlichen Bezug und Abstraktionsgrad besitzen. 

Es erfolgt eine Konzentration auf zentrale oder übergeordnete Ziele pro Schutzgut, um der 

Intention und der Maßstabsebene eines LEP zu entsprechen und gleichzeitig die Über-

schaubarkeit und Transparenz des Umweltberichts zu gewährleisten. Die Vielzahl der Unter-

ziele beziehungsweise Teilziele wird dabei weitestgehend unter einer übergeordneten Ziel-

setzung zusammengefasst. 

Tabelle 1-1:  Zusammenfassende Darstellung der geltenden Ziele des Umweltschutzes 

und der zugeordneten Kriterien 

Schutzgüter Ziele des Umweltschutzes  

Menschen, 

einschließlich 

der menschli-

chen Gesund-

heit 

 Schutz des Menschen und Vorsorge vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  

 Immissionen von Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen, Licht, 

 Wärme, Strahlen und ähnlichen Umwelteinwirkungen (§ 1 BImSchG) 

 Schutz und Vermeidung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf ausschließlich oder 

überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude (§ 50 

BImSchG) 

                                                

3
 UBA – Umweltbundesamt (2002): Umsetzung der SUP-RL 2001/42/EG Machbar-keitsstudie für ein Behördenhandbuch „Um-
weltschutzziele in Deutschland“ Band 1 Rechtsgutachten zur Definition des Begriffes „auf der Ebene der Mit-gliedstaaten fest-
gelegte Ziele des Umweltschutzes, die für den Plan oder das Programm von Bedeutung sind“. Auszug aus dem vollständigen 
FE-Bericht 201 13 126 von K. Sommer, A. Schmidt und J. Ceyssens. = UBA-Texte 58/02. 
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Schutzgüter Ziele des Umweltschutzes  

Tiere, Pflan-

zen, Biologi-

sche Vielfalt 

 Sicherung von Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Regenerati-

onsfähigkeit, Vielfalt, Eigenart und Schönheit (BNatSchG, LNatSchG) 

 Schutz wild lebender Tiere, Pflanzen, ihrer Lebensstätten und Lebensräume, der biologi-

schen Vielfalt (FFH-Richtlinie 92/43/EWG, Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG, Nationale 

Strategie zur biologischen Vielfalt, §§ 1, 23, 30, 32, 33, 44 BNatSchG, §§ 13, 21, 22, 23, 

24, 28a LNatSchG SH, § 2 ROG) 

 Sicherung sämtlicher Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebens-

raum für Tiere und Pflanzen (§ 6 WHG, § 2 WasG SH, § 1 BNatSchG, § 2 ROG) 

 Schaffung eines Biotopverbundsystems (§ 21 BNatSchG)  

 Schutz und Revitalisierung von Natur- und Lebensräumen sowie gefährdeter Tier- und 

Pflanzenarten (Landschaftsprogramm Schleswig-Holstein 1999) 

Boden /  

Fläche 

 Sparsamer Umgang mit Grund und Boden  

(§ 1 LBodSchG) 

 Sicherung der natürlichen Bodenfunktionen sowie der Funktion als Archiv der Natur- und 

Kulturgeschichte (§ 1 BBodSchG, § 1 BNatSchG, § 1 LBodSchG,  

§ 2 ROG) 

 Vermeidung von Beeinträchtigungen des Bodens, Beschränkung der Inanspruchnahme 

auf das notwendige Maß, Sanierung von Boden und Altlasten (§ 1 BBodSchG, § 1 

LBodSchG SH) 

 Reduzierung der Flächeninanspruchnahme von Siedlungs- und Verkehrsfläche in 

Deutschland bis 2030 auf 30 ha/d (Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung) 

Wasser  Schutz der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensgrundlage für 

den Menschen, Erhalt und Wiederherstellung ihrer Funktionen bei Beeinträchtigungen 

(§ 6 WHG, § 2 WasG SH, § 1 BNatSchG, § 2 ROG) 

 Schutz der Gewässer vor Schadstoffeinträgen (Kommunale Abwasserrichtlinie 

91/271/EWG sowie Richtlinie über die Qualität von Wasser für den menschlichen Ge-

brauch 98/83/EG, § 27 WHG, § 2 WasG SH) 

 Erreichen eines guten mengenmäßigen und chemischen Zustands beziehungsweise 

Potenzials des Grundwassers und Oberflächenwassers  

(§ 47 WHG, § 2b WasG SH, Art. 4 WRRL) 

 Erreichen eines guten ökologischen Zustands/ Potenzials und eines guten chemischen 

Zustands der Oberflächengewässer  

(§ 29 WHG, § 2b WasG SH, Art. 4 WRRL);  

 Erreichen eines guten ökologischen und chemischen Zustands bei den Küstengewäs-

sern (§ 32 c WHG, § 2b WasG SH) 

 Vorbeugung der Entstehung von Hochwasserschäden und Schutz von Überschwem-

mungsgebieten (§§ 72-78 WHG, § 58 WasG SH, Art. 1 Hochwasserrisikomanage-

mentrichtlinie 2007/60/EG, § 1 BNatSchG, § 2 ROG) 

 Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung (§§ 48, 50, 51, 52 WHG) 

Klima / Luft  Vermeidung von Beeinträchtigungen der Luft und des Klimas (§ 1 BNatSchG, § 1 BIm-

SchG) 

 Minderung der Treibhausgasemissionen in Deutschland bis 2020 um mindestens 

40 Prozent ggü. 1990 (Aktionsprogramm Klimaschutz 2020) 

 Minderung der Treibhausgasemissionen in Schleswig-Holstein bis 2020 um mindestens 

40 Prozent, bis 2030 um mindestens 55 Prozent, bis 2040 um mindestens 70 Prozent 

und bis zum Jahr 2050 um 80 bis 95 Prozent im Vergleich zu den Gesamtemissionen 

1990. Angestrebt wird für 2050 der obere Rand des Zielkorridors (§ 3 EWKG) 

Landschaft  Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft sowie des Erholungswer-

tes (§ 1 BNatSchG, § 2 ROG) 

 Bewahrung von Naturlandschaften und bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen vor 
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Schutzgüter Ziele des Umweltschutzes  

Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen (§ 1 BNatSchG, 

§ 2 ROG). Bewahrung großflächiger, weitgehend unzerschnittener Landschaftsräume 

vor weiterer Zerschneidung (§ 1 Absatz 5 Satz 1 BNatSchG)  

Kultur- und 

sonstige 

Sachgüter 

 Schutz der Baudenkmale, Denkmalbereiche, Bodendenkmale / archäologischen Denk-

male, Gründenkmale, Kulturdenkmale sowie Schutz von Welterbestätten, Denkmalbe-

reichen und Grabungsschutzgebieten (§ 1 BNatSchG, § 2 ROG, §§ 1 und 2 DSchG SH) 

 Bewahrung von bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen vor Verunstaltung, Zersiede-

lung und sonstigen Beeinträchtigungen  

(§ 1 BNatSchG, § 2 ROG) 

1.4 Datenbasis und Lücken 

Der Bearbeitung des Umweltberichts werden die landesweit verfügbaren Umweltinformatio-

nen zu Grunde gelegt. Eine wesentliche Quelle ist der Landwirtschafts- und Umweltatlas 

Schleswig-Holstein des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und 

Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein (MELUND), der unter 

www.umweltdaten.landsh.de/atlas veröffentlicht ist, sowie weitere Daten und Berichte des 

MELUND, etwa zur Wasserrahmenrichtlinie in Form der Bewirtschaftungspläne für den 2. 

Bewirtschaftungszeitraum. Darüber hinaus werden Informationen aus dem Landschaftspro-

gramm 1999 sowie den Entwürfen der aktuellen Neuaufstellungen der Landschaftsrahmen-

pläne herangezogen. Hinzu treten weitere Fachpläne/-programme und Untersuchungen ver-

schiedener Institutionen.  

Im Einzelfall werden auch Informationen aus anderen Planverfahren verwendet, zum Bei-

spiel Ergebnisse von Raumordnungs-, Planfeststellungs- oder Genehmigungsverfahren.  

In den nachgeordneten Planungsebenen müssen gegebenenfalls weitere regionalspezifische 

und kleinräumigere Umweltdaten aufgenommen werden, um konkretere Aussagen zu den 

Umweltauswirkungen treffen zu können. Dazu zählen beispielsweise auch konkrete Flä-

chenkulissen zu den „charakteristischen Landschaftsräumen“ in Schleswig-Holstein, Daten 

zu schutzwürdigen Denkmalbereichen des Landesamtes für Denkmalpflege, Daten zum Vo-

gelzug sowie zu unzerschnittenen Räumen. 

1.5 Gliederung des Umweltberichtes 

Das zentrale inhaltliche Dokument der Umweltprüfung ist dieser Umweltbericht gemäß § 8 

Absatz 1 ROG in Verbindung mit Anlage 1 zum ROG.  

Im Umweltbericht sind alle wesentlichen Inhalte der Umweltprüfung für die Öffentlichkeit und 

die zu beteiligenden Behörden dokumentiert. Der Umweltbericht enthält diejenigen umweltre-

levanten Angaben, die nach dem gegenwärtigen Wissensstand und allgemein anerkannten 

Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad der Raumordnungspläne in ange-

messener Weise verlangt werden können.  

http://www.umweltdaten.landsh.de/atlas
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Der neue LEP ist als Fortschreibung des LEP 2010 konzipiert. Die Methodik der Umweltprü-

fung zum LEP orientiert sich daher an der Methodik der Umweltprüfung zum LEP 2010. Um 

dies zu gewährleisten, orientieren sich auch der inhaltliche Aufbau und die Struktur für den 

Umweltbericht zur Fortschreibung des LEP am Umweltbericht zum LEP 2010. Der Umwelt-

bericht gliedert sich in folgende Kapitel: 

 

1 Einleitung (einschließlich Angaben zur Methodik, zu relevanten Umweltzielen sowie zur Daten-
basis und zu Lücken) 

2 Kurzdarstellung des Inhalts und der wesentlichen Änderungen der Fortschreibung des 
LEP sowie der Beziehungen zu anderen relevanten Plänen und Programmen 

3 Derzeitiger Umweltzustand in Schleswig-Holstein 

4 Entwicklung der Umwelt bei Fortschreibung des LEP Schleswig-Holstein (einschließlich 
Alternativenprüfung, Maßnahmen zur Vermeidung/Verminderung/Ausgleich, grenzüberschreiten-
de Umweltauswirkungen und Umweltauswirkungen des Gesamtplans) 

5 Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchführung der Fortschreibung des LEP Schleswig-
Holstein 

6 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung  

7 Allgemein verständliche Zusammenfassung  
 

Abbildung 1-1:  Gliederung Umweltbericht 
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2 Kurzdarstellung des Inhalts und der wesentlichen Ände-

rungen der Fortschreibung des LEP sowie der Beziehungen 

zu anderen relevanten Plänen und Programmen 

2.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wesentlichen Änderungen der 

Fortschreibung des LEP 

Der Landesentwicklungsplan, der im Sinne des § 5 LaplaG aufzustellen ist, soll die Aufgabe 

erfüllen, den Gesamtraum des Landes Schleswig-Holstein und seine Teilräume nach den 

Leitvorstellungen und Grundsätzen der §§ 1 und 2 ROG zu entwickeln, zu ordnen und zu 

sichern. Räumlichen Nutzungskonflikten soll durch den rahmensetzenden Leitplan entge-

gengewirkt und gleichzeitig Vorsorge für einzelne Raumfunktionen und -nutzungen getroffen 

werden. Die vorgesehenen räumlichen Entwicklungen werden für einen Planungszeitraum 

von 15 Jahren festgelegt. 

Da sich viele gesellschaftliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die räumliche 

Steuerung des Landes seit 2010 verändert haben, aus denen sich zum Teil neue Herausfor-

derungen, Chancen, räumliche Zielsetzungen und rechtliche Vorgaben ergeben haben, wird 

der geltende Landesentwicklungsplan von 2010 mit der Fortschreibung aktualisiert. Die Fort-

schreibung des Kapitels 4.5.1 „Windenergie“ ist allerdings Gegenstand eines rechtlich eigen-

ständigen Teilfortschreibungsverfahrens des LEP 2010 zum Sachthema Windenergie und 

wird daher hier im Umweltbericht nicht behandelt.4  

Der fortgeschriebene LEP besteht aus vier Teilen. Der Teil A umfasst den politisch-

programmatischen Teil des LEP. Der Teil B beinhaltet die Ziele und Grundsätze der Raum-

ordnung und der Teil C die zeichnerischen Festsetzungen (Hauptkarte). Der Teil D enthält 

die Zusammenfassende Erklärung und den Umweltbericht.  

Im neuen Teil A wird unter I. „Schleswig-Holstein – Zukunft flexibel und gemeinsam gestal-

ten“ verdeutlicht, dass 

1. mit den Megatrends und Herausforderungen flexibel umgegangen werden muss,  

2. die sich daraus ergebenden Gestaltungschancen stärker genutzt und Innovationen 

gefördert werden müssen (hierzu soll auch eine – im Landesplanungsgesetz zu er-

gänzende – raumordnerische Experimentierklausel beitragen),  

3. die Zukunft gemeinsam mit den Kommunen, der Wirtschaft und den anderen gesell-

schaftlichen Akteuren im Land gestaltet werden soll. „Zukunft anpacken – Hand in 

Hand“ ist hier das Motto. Das gemeinsame Denken und Handeln in funktionalen 

                                                

4
 Siehe https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Windenergieflaechen/windenergieflaechen_node.html 
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Räumen und die Vernetzung der verschiedenen Fachpolitiken sind hier die zentralen 

Entwicklungsansätze und 

4. die Entwicklungschancen der Wachstumsräume verstärkt genutzt und gleichzeitig ei-

ne ausgewogene und nachhaltige Entwicklung aller Teilräume erreicht werden soll. 

Darüber hinaus werden im Teil A unter II. „Landesplanung weiterdenken“ die für Schleswig-

Holstein relevanten Megatrends sowie die Themen Nachhaltigkeit, Geschlechtergerechtigkeit 

und inklusives Gemeinwesen dargestellt. Unter III. „Konzeptioneller Rahmen für die Landes-

entwicklungsplan“ werden die raumordnerischen Bezüge und Handlungsansätze zu den aus 

den Megatrends abgeleiteten strategischen Handlungsfelder der Landesentwicklung darge-

stellt.  

Auf Grundlage der Entwicklungstrends und strategischen Handlungsfelder sowie der raum-

ordnerischen Handlungsansätze werden in Teil B der Fortschreibung des LEP Grundsätze 

und Ziele der Raumordnung formuliert und begründet und teilweise in Teil C zeichnerisch 

dargestellt. Der Teil B ist in sechs Oberkapitel gegliedert: 

1. Vernetzung und Kooperation: Der zentrale strategische Ansatz zu einer erfolgreichen 

Zukunftsgestaltung des Landes ist eine stärkere Vernetzung und Kooperation –sowohl 

fach- wie auch grenzübergreifend. Daher wird in diesem neuen Kapitel, das bewusst am 

Anfang des Plans steht, das Denken und Handeln in funktionalen Räumen herausgestellt. 

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Internationalisierung und mit Blick auf die unter-

schiedlichen geografischen Maßstäbe bedarf es sowohl des Ausbaus der kleinräumigen 

als auch der großräumigen Kooperationen. Daher werden für die strategische Weiterent-

wicklung der Kooperationslandschaft in Schleswig-Holstein fünf Kooperationsebenen dar-

gestellt: die internationale Ebene, die überregionale Ebene, die Ebene der Metropolregion 

Hamburg, die regionale Ebene und die interkommunale Ebene. 

2. Raumstruktur: Der Fokus dieses Kapitels liegt insbesondere auf den unterschiedlichen 

Raumstrukturen im Land. Neben der Einbeziehung des Küstenmeeres und der inneren 

Gewässer in die übergeordnete Raumstruktur des Landes werden darüber hinaus in die-

sem Kapitel Entwicklungsperspektiven für Verdichtungs- und Ordnungsräume, ländliche 

Räume und Stadt- und Umlandbereiche in ländlichen Räumen sowie die Landesentwick-

lungsachsen aufgezeigt.  

 In diesem Kapitel wurden auch die Zuordnung der Kommunen zu den Raumkategorien 

überprüft und angepasst und die Aussagen zu den Chancen der ländlichen Räume insbe-

sondere zur digitalen Kommunikationsinfrastruktur und zur Daseinsvorsorge ergänzt. 

3. Siedlungsentwicklung: Schwerpunkte dieses Kapitels sind die siedlungsstrukturellen 

Festlegungen durch das Zentralörtliche System und die Gemeinden mit besonderen 

Funktionen ohne zentralörtliche Einstufung sowie die Themen Wohnungsversorgung, Flä-

chenvorsorge für Gewerbe und Industrie, städtebauliche Entwicklung, interkommunale 

Vereinbarungen zur Siedlungsentwicklung und Einzelhandel.  



Fortschreibung Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein – Umweltbericht 

 

 

 Seite 11 

 Wesentliche Änderungen in diesem Kapitel umfassen die Aktualisierung des Wohnungs-

bauentwicklungsrahmens (einschließlich Flexibilisierungen), die Einführung des Instru-

ments der Entwicklungs- und Entlastungsorte im ländlichen Raum für den Planungsraum 

III, die Einführung eines allgemeinen Flächensparziels sowie die Anpassung des Zielsys-

tems beim großflächigen Einzelhandel an die aktuelle Rechtsprechung mit gleichzeitig 

mehr Raum für Flexibilität.  

4. Wirtschaftliche Entwicklung: Die ersten Unterkapitel befassen sich mit der Wirtschafts- 

und Wissenschaftspolitik. Wesentliche Änderungen sind ein stärkerer Fokus auf die Ba-

sisbranchen – also die starken traditionellen Branchen wie Tourismus, Logistik, Maschi-

nenbau, Landwirtschaft – und die neuen Zukunftsfelder der Wirtschaft wie Maritime Wirt-

schaft, Erneuerbare Energien, Life Science und Ernährungswirtschaft. Da Forschung und 

Innovation zu den zentralen Entwicklungstreibern der Landesentwicklung zählen, wird hier 

die vielfältige Forschungs-, Hochschul- und Technologielandschaft im Land stärker her-

vorgehoben.  

 Im Unterkapitel Mobilität und Verkehr, das die Bereiche Straßenverkehr, Schienenver-

kehr, Seeverkehr, Häfen und Wasserstraßen sowie Luftverkehr, öffentlicher Personen-

nahverkehr und Radverkehr behandelt, werden erforderliche Anpassungen bei der Ver-

kehrsinfrastruktur vorgenommen und gleichzeitig auch Aspekte der Mobilität der Zukunft 

(wie intermodale Verknüpfung der Verkehrsmittel, neue Antriebsarten, Flexibilisierung des 

ÖPNV, Nutzung digitaler, aber auch ehrenamtlicher Mobilitätslösungen) neu aufgenom-

men. Vor dem Hintergrund der EU-Richtlinie zur Maritimen Raumordnung werden Vor-

rang- und Vorbehaltsgebiete für die Schifffahrt eingeführt und in der Hauptkarte darstellt, 

um die Sicherheit und Leichtigkeit des Seeverkehrs als wichtigen raumordnerischen Be-

lang zu gewährleisten. 

 Im Unterkapitel Kommunikationsinfrastruktur und Digitalisierung wird der Ausbau der 

Kommunikationsinfrastruktur etwa durch die flächendeckende Glasfaser-Anbindung bis 

2025 und die Digitalisierung behandelt. Bei den neu eingeführten Grundsätzen zur Digita-

lisierung geht es nicht nur um den Breitbandausbau und das E-Government, sondern 

auch um die strukturpolitische Dimension durch Nutzung der Potenziale für Wachstums-

räume und bislang weniger entwickelte Regionen zum Beispiel durch Entwicklung von 

Smart Cities und Smart Regions, einer stärker vernetzten Mobilität, autonomes Fahren, 

Telemedizin, Online-Handel oder die Einrichtung digitaler Bürgerservices. 

Im Unterkapitel Energieversorgung, das die Bereiche Solarenergie, Geothermie, Energie-

speicher und Leitungsnetze umfasst, werden im Hinblick auf eine erfolgreiche Umsetzung 

der Energiewende Aussagen an die neuen energiepolitischen Ziele angepasst wie zum 

Beispiel Aussagen zur Sektorenkopplung und zur Wertschöpfung aus Erneuerbaren 

Energien. Darüber hinaus wird auf der Basis eines Fachbeitrages des Geologischen 

Dienstes des Landes erstmals eine Raumordnung des Untergrundes implementiert. Ne-

ben der Festlegung von Grundsätzen zur Nutzung tiefer Geothermie werden auch 

Grundsätze zu Energiespeichern in Salzkavernen und der Ausschluss von Fracking als 

Fördermethode von Kohlenwasserstoffen ergänzt. Vor dem Hintergrund der eigenständi-
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gen Teilfortschreibung des LEP zum Thema Wind, wird dieses Kapitel in der Fortschrei-

bung ausgeklammert. Da der Netzausbau eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolg-

reiche Energiewende darstellt, werden hier Aussagen zum Aus- und Neubau von Strom-

leitungsnetzen ergänzt. 

 Das Unterkapitel Rohstoffsicherung, das die landespolitischen Ziele und Grundsätze fest-

legt und Vorgaben beziehungsweise Gebietstypen für die Regionalplanung definiert, wird 

auf die Ausweisung von Schwerpunkträumen für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe 

verzichtet. Mit Verweis auf das Energiekapitel wird in diesem Unterkapitel der Ausschluss 

von Fracking verankert. Die Regionalplanung soll die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für 

den Abbau oberflächennaher Rohstoffe auf der Grundlage der Abbauschwerpunkte und 

Potenzialflächen des Geologischen Dienstes des Landes Schleswig-Holstein ausweisen. 

 Das Unterkapitel Tourismus und Erholung befasst sich mit der Entwicklung, der Verbesse-

rung und dem Ausbau des Tourismus im Sinne der Tourismusstrategie Schleswig-

Holstein 2025, bei der neben dem Ausbau des Küstentourismus auch der Binnentouris-

mus gefördert werden soll. Bei den Schwerpunkträumen für Tourismus und Erholung 

wurden – vor dem Hintergrund der veralteten Datenbasis – auf Grundlage einer aktuellen 

Analyse von Kapazitätsdaten durch das Institut N.I.T. in Kiel kleinere Ausweitungen dieser 

Räume vorgenommen. 

 Im Unterkapitel Land- und Forstwirtschaft, Fischerei werden Aussagen zum Erhalt und zur 

Weiterentwicklung der Kulturlandschaft sowie zur Versorgung der Bevölkerung mit quali-

tativ hochwertigen, möglichst regionalen Nahrungsmittel gemacht. Ein wichtiger neuer 

Aspekt ist zudem eine nachhaltige und multifunktionale Landwirtschaft, die wettbewerbs-

fähig ist und die Einkommen der Landwirte sichert. Die Sicherung und Erhöhung der 

Waldanteile sowie die Sicherung und Weiterentwicklung des Fischereisektors in Nord- 

und Ostsee sowie im Binnenland soll auch im Hinblick auf Nachhaltigkeitsaspekte und 

den Ökosystemschutz erfolgen.  

5. Das Oberkapitel Entwicklung der Daseinsvorsorge macht Aussagen über die Siche-

rung der Daseinsvorsorge, die die Lebensqualität des Menschen flächendeckend verbes-

sern soll. Gleichzeitig wird der Grundsatz der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnis-

se in allen Teilräumen des Landes betont. Dabei steht die interkommunale beziehungs-

weise regionale Zusammenarbeit im Fokus, so dass die Versorgung der Menschen insbe-

sondere der ländlichen Räume wohnortnah verbessert werden kann. In den Unterkapiteln 

zu Bildung, Kinder, Jugendliche und Familien, Senioren, Menschen mit Behinderungen, 

Gesundheit, Pflege und Sport sowie Kultur werden erforderliche Anpassungen vorge-

nommen. Schließlich werden Aussagen zu kritischen Infrastrukturen neben den sonstigen 

Ver- und Entsorgungsinfrastrukturen aufgenommen. 

6. Das Oberkapitel Ressourcenschutz und Ressourcenentwicklung setzt sich aus den 

Abschnitten Klimaschutz und Klimaanpassung, Natur und Umwelt, Regionale Grünzüge 

und Grünzäsuren sowie Grundwasser-, Binnenhochwasser- und Küstenhochwasser-

schutz mit Klimafolgenanpassung zusammen. Grundsätzlich werden alle Aspekte im Hin-
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blick auf die klimatischen Veränderungen betrachtet und sollen dementsprechend die 

Funktionsfähigkeit und den Naturhaushalt sichern und schützen. Neben dem Schutz und 

der nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen und dem neu eingeführten Kapitel 

Klimaschutz und Klimaanpassung erhält der Hochwasserschutz sowohl im Binnenland als 

auch an den Küsten eine größere Bedeutung. Weitere Änderungen umfassen den Ausbau 

des Biotopverbundes, die Ergänzung eines Grundsatzes zum Erhalt von Dauergrünland, 

die Aufnahme der Naturwälder in die Vorranggebietskategorie für den Naturschutz und 

des Biosphärenreservates „Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und Halligen“ in die 

Vorbehaltsgebietskategorie für Natur und Landschaft. 

Die Fortschreibung des LEP fungiert gemäß § 8 ROG als landesweiter und fachübergreifen-

der Raumordnungsplan und legt im Sinne der angestrebten räumlichen und strukturellen 

Gesamtentwicklung des Landes Schleswig-Holstein raumordnerische Ziele und Grundsätze 

fest. Die Aussagen der Fortschreibung werden durch die Regionalpläne ergänzt und konkre-

tisiert.  

Gemäß § 4 Absatz 1 ROG entfaltet der LEP über die festgelegten Ziele und Grundsätze der 

Raumordnung Bindungswirkungen für die nachfolgenden Ebenen der räumlichen Gesamt-

planung und die Zulässigkeit raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen. So sind unter 

anderem bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen öffentlicher Stellen sowie bei 

der Entscheidung öffentlicher Stellen über raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen die 

Ziele der Raumordnung zu beachten sowie die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der 

Raumordnung zu berücksichtigen. Neben der allgemeinen Raumordnungsklausel sieht das 

Fachrecht zum Teil eine Entsprechung in Form spezieller Raumordnungsklauseln für einzel-

ne Rechtsbereiche vor. Umgekehrt übernimmt der LEP auch Inhalte der Fachplanungen. 

Sofern diese keine eigene Rechtswirkung entfalten (zum Beispiel Landschaftsprogramm), 

erhalten die übernommenen Teile die Bindungswirkung durch den LEP. 

2.2 Beziehung zu anderen relevanten Plänen und Programmen 

Im Folgenden werden die Beziehungen zu den Strategien, Raumordnungs- und Fachplä-

nen/-programmen, die für die Fortschreibung des LEP relevant sind, kurz skizziert. Dabei 

wird der Fokus auf fachlich besonders relevante Pläne und Programme gelegt.  

Integrierte Energiewende- und Klimaschutzpolitik 

Die Belange der integrativen Energiewende- und Klimaschutzpolitik sind in vielfältiger Weise 

Gegenstand von konzeptionellen und planerischen Aktivitäten des Landes Schleswig-

Holstein. Im Kontext der Umweltprüfung für den LEP wird insbesondere auf den Energie-

wende- und Klimaschutzbericht verwiesen, der neben programmatischen Aussagen auch 

Aussagen zu Zielen, Maßnahmen und zum Monitoring enthält:  

 Energiewende und Klimaschutz in Schleswig-Holstein - Ziele, Maßnahmen und Monito-

ring 2018 (Energiewende- und Klimaschutzbericht 2018) (Drucksache 19/818 des 

Schleswig-Holsteinischen Landtags). 
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Regionalplanung 

Gemäß § 9 LaPlaG entwickeln sich Regionalpläne aus dem Landesentwicklungsplan und 

enthalten die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung für die in § 3 

LaPlaG festgelegten Planungsräume.  

Bis auf weiteres gelten in Schleswig-Holstein die Regionalpläne für folgende Planungsräu-

me: 

 Regionalplan für den Planungsraum I des Landes Schleswig-Holstein – Kreise Herzog-

tum Lauenburg, Pinneberg, Segeberg und Stormarn (Amtsblatt Schleswig-Holstein 1998, 

S. 751) 

 Regionalplan 2004 für den Planungsraum II des Landes Schleswig-Holstein (Schleswig-

Holstein Ost) – Kreisfreie Stadt Lübeck, Kreis Ostholstein (Amtsblatt Schleswig-Holstein 

2004, S. 905) 

 Fortschreibung 2000 des Regionalplans für den Planungsraum III (Schleswig-Holstein 

Mitte) des Landes Schleswig-Holstein – Kreisfreie Städte Kiel, Neumünster, Kreise Plön 

und Rendsburg-Eckernförde (Amtsblatt Schleswig-Holstein 2001 S. 49; sowie Berichti-

gung Amtsblatt Schleswig-Holstein 2001, S. 388) 

 Fortschreibung 2005 – Regionalplan für den Planungsraum IV des Landes Schleswig-

Holstein (Schleswig-Holstein Süd-West) – Kreise Dithmarschen und Steinburg (Amtsblatt 

Schleswig-Holstein 2005, S. 295) 

 Neufassung 2002 des Regionalplans für den Planungsraum V Landesteil Schleswig 

(Schleswig-Holstein Nord) des Landes Schleswig-Holstein – Kreisfreie Stadt Flensburg, 

Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg (Amtsblatt Schleswig-Holstein 1999, S. 

747) 

Zeitnah zur Fortschreibung des LEP ist die Neuaufstellung der Regionalpläne nach dem 

Neuzuschnitt der Planungsräume (zukünftig drei Planungsräume) geplant. Der neue Pla-

nungsraum I entspricht dem bisherigen Planungsraum V und der neue Planungsraum II dem 

alten Planungsraum III. Die alten Planungsräume I, II und IV wurden zusammengefasst und 

bilden nun den Planungsraum III. Die ersten Entwürfe sollen nach derzeitigem Planungs-

stand Ende 2019 vorgelegt werden.  

Aufgrund der Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Schleswig zu den Teilfortschrei-

bungen der Regionalpläne zur Ausweisung von Eignungsgebieten für die Windenergienut-

zung ergibt sich für das Sachthema Windenergie in den gültigen Regionalplänen bereits zum 

jetzigen Zeitpunkt ein Änderungsbedarf. Damit einher geht auch ein Änderungsbedarf für 

den LEP zum Sachthema Windenergie. Vorgezogen zu der Neuaufstellung der Regionalplä-

ne wurden daher bereits folgende Verfahren eingeleitet:   

 Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 2010 (Sachthema 

Windenergie) 
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 Teilaufstellung der Regionalpläne (Sachthema Windenergie) für die Planungsräume I bis 

III. 

Landschaftsprogramm und Landschaftsrahmenpläne 

Die im LEP festgelegten Ziele und Grundsätze der Raumordnung setzen den Rahmen für die 

raumbedeutsamen Planungen der Fachpläne. Für die Umweltprüfung ist insbesondere die 

Landschaftsplanung relevant, die in Schleswig-Holstein über das Landschaftsprogramm 

Schleswig-Holstein 1999 (Amtsblatt Schleswig-Holstein 1999 S. 348) und die Landschafts-

rahmenpläne umgesetzt wird.   

Entsprechend der Neufassung der Planungsräume werden die Landschaftsrahmenpläne 

derzeit für die drei Planungsräume aufgestellt. Die aktuellen Entwürfe stellen bereits eine 

zentrale Grundlage für die Umweltprüfung dar. 

 Entwurf Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum I 

 Entwurf Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum II 

 Entwurf Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III.  

Die neuen Landschaftsrahmenpläne werden voraussichtlich Ende 2019 im Amtsblatt veröf-

fentlicht. Bis dahin behalten die vor Inkrafttreten des LNatSchG vom 6. März 2007 festge-

stellten und veröffentlichten Landschaftsrahmenpläne ihre Gültigkeit: 

 Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum I: September 1998 

 Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum II: November 2003 

 Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III: Juni 2000 

 Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum IV: April 2005 

 Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum V: September 2002. 

Bauleitplanung 

Mit der Bauleitplanung soll eine geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebie-

tes sichergestellt werden. Die Gemeinden haben dabei gemäß § 1 Absatz 4 Baugesetzbuch 

(BauGB) ihre Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung – primär auf der Basis der Regio-

nalplanung, aber auch auf der Basis der Landesentwicklungsplanung - anzupassen. Als In-

strumente dienen Flächennutzungspläne und Bebauungspläne. Für das Verfahren zur Auf-

stellung der Bauleitpläne enthält das BauGB detaillierte Regelungen, die von der planenden 

Gemeinde beachtet werden müssen.  

Pläne und Programme benachbarter Räume 

Aufgrund der räumlichen Lage Schleswig-Holsteins und möglicher länderübergreifender 

Umweltauswirkungen, wird überdies auf folgende räumlich angrenzende Pläne und Pro-

gramme verwiesen: 
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 Raumordnungspläne des Bundes in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (Nord-

see/Ostsee) 

 Verordnung über die Raumordnung in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszo-

ne in der Nordsee (AWZ Nordsee-ROV) vom 21. September 2009 (BGBl. I S. 3107) 

 Verordnung über die Raumordnung in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszo-

ne in der Ostsee (AWZ Ostsee-ROV) vom 10. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3861) 

 Landesweite Raumordnungspläne der Nachbarländer und -staaten 

 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP M-V 2016) 

vom 27. Mai 2016 (GVOBl. M-V 2016, S. 322) 

 Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen 2017 (LROP-VO) (Nds. GVBl. 2017 

S. 378) 

 Flächennutzungsplan der Freien und Hansestadt Hamburg in der jeweils gültigen 

Fassung 

 National Planning Report 2006 des Königreichs Dänemark. 
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3 Derzeitiger Umweltzustand in Schleswig-Holstein 

3.1 Flächennutzungen im Raum 

Für einen Überblick der Hauptnutzungsarten an der Gesamtfläche (1.580.420 Hektar) von 

Schleswig-Holstein wurden die Daten des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-

Holstein (2016) ausgewertet (siehe Abbildung 3-1). Demzufolge bestehen vier Hauptnut-

zungsarten, von denen die Vegetationsfläche mit knapp 81,9 Prozent den größten Anteil 

ausmacht. Diese beinhaltet die Flächennutzungen Landwirtschaftsflächen, Wald, Gehölze, 

Heide, Moore, Sümpfe und sonstige vegetationslose Fläche, wobei die durch Landwirtschaft 

genutzte Fläche mit 1.088.390 Hektar (68,8 Prozent der Gesamtfläche) anteilig am größten 

ist.  

 

Abbildung 3-1:  Hauptnutzungsarten an der Gesamtfläche von Schleswig-Holstein  

(Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 2018) 

3.2 Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Das Schutzgut „Menschen“ bezieht sich auf Leben, Gesundheit und Wohlbefinden des Men-

schen, soweit diese von spezifischen Umweltbedingungen beeinflusst werden. Innerhalb der 

Umweltprüfung werden dabei ausschließlich diejenigen Daseinsgrundfunktionen betrachtet, 

die räumlich wirksam sind und gesundheitsrelevante Aspekte beinhalten. 
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3.2.1 Schutz vor Lärmimmissionen 

Lärm wird in Deutschland als eine besonders störende Umweltbelastung empfunden. Auch 

in Schleswig-Holstein fühlt sich mehr als die Hälfte der Bevölkerung durch Lärm belästigt.5 

Verursachende Schwerpunkte liegen vor allem beim Verkehrslärm, wie etwa durch Straßen, 

Schienen und Flughäfen. Darüber hinaus wirken Industrie und Gewerbe sowie das nähere 

Umfeld verlärmend und führen im schlimmsten Fall zu gesundheitlichen Schäden. Im Be-

sonderen wirkt sich Lärm in den Nachtstunden negativ auf den Organismus aus.  

Besonders empfindliche Bereiche wie Wohn-, Kur-, Klinik- und Erholungsgebiete, aber auch 

für den Naturschutz bedeutende Bereiche können durch Lärm erheblich beeinträchtigt wer-

den und sollten wenn möglich, freigehalten werden. 

Mit der Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 

2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm hat die Europäische Union 

ein Konzept vorgegeben, Lärmauswirkungen zu erfassen und ihnen entgegenzuwirken. Die 

wesentlichen Ziele sind: 

 die Ermittlung der Belastung durch strategische Lärmkarten und 

 die Bewertung und - soweit erforderlich – die Vermeidung oder Verminderung von 

Belastungen durch Aktionspläne. 

Mit der Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) durch das Gesetz zur 

Umsetzung der EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm 

vom 24. Juni 2005 (BGBl. I Seite 1794 - § 47 a-f BImSchG) und der Verordnung über die 

Lärmkartierung vom 06. März 2006 (BGBl. I Seiten 526 - 534. 34. BImSchV) erfolgte die 

Umsetzung der Richtlinie in deutsches Recht. 

Danach sind für Hauptverkehrsstraßen (mehr als 30 Millionen Fahrzeuge pro Jahr), Hauptei-

senbahnstrecken (mehr als 30.000 Züge pro Jahr), Großflughäfen (Hamburg Fuhlsbüttel) 

und Ballungsräume Lärmkarten auszuarbeiten. In Ballungsräumen können neben Straßen- 

und Schienenverkehr auch Industrie- und Gewerbelärm und andere relevante Lärmquellen 

hinzukommen (MELUND 2018). 

In Schleswig-Holstein wurden zum 30. Juni 2012 für insgesamt circa 2.360 Kilometer Stra-

ßen aktuelle Lärmkarten im Auftrag des LLUR und der Städte mit mehr als 20.000 Einwoh-

nern ausgearbeitet. Diese Lärmkarten wurden bis zum 30. Juni 2017 überarbeitet. 

Insgesamt haben bereits etwa 100 Gemeinden in Schleswig-Holstein ruhige Gebiete in ihre 

Lärmaktionspläne zur Lärmminderung mit unterschiedlicher Verbindlichkeit festgesetzt.  

                                                

55
 https://www.schleswig-holstein.de/DE/Themen/L/laermschutz.html, 2014. 
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3.2.2 Schutz vor Lichtimmissionen 

Licht wirkt auf den Organismus als primärer Zeitgeber und steuert Rhythmen in Abhängigkeit 

vom Tag-Nacht-Wechsel unter dem Einfluss von Mondphasen und Jahreszeiten. So wird 

eine Vielzahl von physiologischen Prozessen und zeitlichen Verhaltensweisen, wie bei-

spielsweise Wanderungen, Nahrungsaufnahme, Fortpflanzungsverhalten bei Tieren sowie 

Ruhephasen bei Menschen und Tieren durch Licht ausgelöst. Wirkt Licht zur falschen Zeit 

und/oder in veränderter Intensität als Stressor, kann dies gravierende Folgen für zeitliche 

Automatismen haben und physiologische Prozesse nachhaltig stören.  

Licht gehört im Sinne des BlmSchG zu den genehmigungsrelevanten Emissionen bezie-

hungsweise Immissionen. Unter Lichtimmissionen werden vor allem künstliche Lichtquellen 

verstanden, die insbesondere eine Aufhellung des Nachthimmels oder auch Blendungen und 

Reflexionen herbeiführen und dadurch optische Einwirkungen hervorrufen. In Schleswig-

Holstein ist dabei in der freien Landschaft auch der periodische Schattenwurf durch die Be-

wegung der Rotoren von Windenergieanlagen von Belang. 

Nachtlandschaften gelten als eigenständiger Untersuchungsbereich und spezifisches 

Schutzgut, ihre Auswirkungen auf die biologische Vielfalt sind kaum erforscht. 

3.2.3 Schutz vor gesundheitsschädlichen Strahlen 

Hochfrequente elektromagnetische Felder (beispielsweise Rundfunk, Fernsehen, DVBT, 

Mobilfunk) sowie elektromagnetische Felder im Niederfrequenzbereich wie etwa durch 

Hochspannungsleitungen werden in Verbindung mit gesundheitlichen Schäden gebracht. Die 

Verordnung über elektromagnetische Felder (26. BImSchV) legt Grenzwerte für Hoch- und 

Niederfrequenzanlagen fest. Grundsätzlich nimmt die Exposition der Bevölkerung gegenüber 

elektromagnetischen Feldern kontinuierlich zu, im Regelfall bleiben diese jedoch unter den 

festgelegten Grenzwerten.  

In den Bereichen Industrie, Gewerbe, Medizin und Forschung wird regelmäßig mit radioakti-

ven Stoffen umgegangen. Dass radioaktive Stoffe in die Umwelt gelangen, ist trotz sorgfälti-

ger Arbeit und Vorsichtsmaßnahmen nicht auszuschließen. Nach dem Strahlenschutzvor-

sorgegesetz (StrVG) werden im Auftrag des Bundes durch das Land Schleswig-Holstein mit-

hilfe von Messstationen pro Jahr etwa 1.000 Proben der Umwelt auf radioaktive Strahlung 

untersucht und analysiert. Der Gehalt an Radioaktivität in Luft, Wasser, Boden, Nahrungs- 

und Futtermitteln wird auf diese Weise gesammelt und im Integrierten Mess- und Informati-

onssystem (IMIS) geprüft und verglichen. Dies ermöglicht die Erkennung und Lokalisierung 

von Änderungen der Umweltradioaktivität und dient der zuverlässigen Beurteilung der Strah-

lenbelastung der Bevölkerung.6  

                                                

6
 https://www.schleswig-holstein.de/DE/Themen/S/strahlenschutz.html. 
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3.2.4 Siedlungsstruktur 

Die historisch gewachsene Siedlungsstruktur des Landes wird vor allem durch eine Vielzahl 

kleiner Gemeinden geprägt. 722 Gemeinden in Schleswig-Holstein haben weniger als 1.000 

Einwohnerinnen und Einwohner. Hier leben (Stand 31.12.2016) 326.642 Menschen, das 

heißt 11,3 Prozent der Gesamtbevölkerung Schleswig-Holsteins. Auf die fünf Städte mit 

mehr als 70.000 Einwohnern konzentriert sich hingegen knapp ein Viertel der Bevölkerung 

im Land. 

Tabelle 3-1:  Einwohner in den Gemeinden Schleswig-Holsteins 

Gemeinden 
 
 
 

Anzahl der  
Gemeinden 

am 31.12.2016 
 

Einwohner 
am 31.12.2016 

 
 

Einwohneranteil 
31.12.2016 in  

Prozent 
 

unter 1.000 Einwohnern 722 326.642 11,3 Prozent 

1.000 bis unter 2.000 Einwohner 176 241.215 8,4 Prozent 

2.000 bis unter 10.000 Einwohner 160 666.662 23,1 Prozent 

10.000 bis unter 70.000 Einwoh-
ner 49 938.146 32,6 Prozent 

70.000 Einwohner und mehr 5 709.261 24,6 Prozent 

insgesamt 1.112 2.881.926 100 Prozent 

 
  

  Statistikamt Nord; Einwohner Fortschreibung 31.12.2016 auf Basis des Zensus 2011 

130 Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein sind zentrale Orte oder Stadtrandkerne 

(siehe Abbildung 3-2). Hier leben rund 70 Prozent der Bevölkerung des Landes. Sie sind 

Versorgungs- und Entwicklungsschwerpunkte im Land. Die dezentrale, flächendeckende 

Verteilung der zentralen Orte und Stadtrandkerne stellt sicher, dass überall im Land Einrich-

tungen der Daseinsvorsorge, der Kultur sowie des öffentlichen und privaten Dienstleistungs-

bereichs von den Menschen in angemessener Entfernung erreicht werden können.7 

                                                

7
 https://www.statistik-
nord.de/fileadmin/Dokumente/Statistische_Berichte/bevoelkerung/A_I_1_vj_S/A_I_1_vj164_Zensus_SH.pdf 
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Abbildung 3-2:  Zentrale Orte und Stadtrandkerne in Schleswig-Holstein (Ministerium für 

Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein 

2017) 

3.3 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Die Schutzgüter Tiere und Pflanzen sind die biotischen Bestandteile des Naturhaushaltes 

und stellen zugleich Indikatoren für die Leistungsfähigkeit eines Naturraumes zur Aufrechter-

haltung und Steuerung oder auch zur Wiederherstellung der Lebensprozesse, der biologi-

schen Vielfalt und Komplexität sowie für die Stabilität der Ökosysteme dar. Das Schutzgut 

Pflanzen umfasst die wildlebenden Pflanzen sowie Biotope und Lebensraumtypen, das 

Schutzgut Tiere, die frei lebenden Tierarten und deren Lebensgemeinschaften sowie ihre 

Lebensräume.  

Die Diversität der Biotopstrukturen und faunistischen Arten(gruppen) bezieht die biologische 

Vielfalt gemäß der Biodiversitäts-Konvention (Convention on Biological Diversity, CBD) mit 
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ein. Danach umfasst biologische Vielfalt neben der Artenvielfalt auch die genetische Vielfalt 

und die Vielfalt von Ökosystemen. 

3.3.1 Europäische Schutzgebiete 

Das weltweit größte Schutzgebiet ist das kohärente europäische Netz besonderer Schutzge-

biete mit der Bezeichnung „Natura 2000“ der EU. Es beinhaltet Vogelschutzgebiete gemäß 

der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten) und FFH-

Gebiete gemäß der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. 

Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 

Pflanzen). Das Schutzgebietsnetz bildet unter Einbindung der artenschutzrechtlichen Best-

immungen der Richtlinien damit das wichtigste Instrument für den Schutz gefährdeter Arten 

von Pflanzen, Tieren und Lebensräumen in Europa. Insgesamt handelt es sich um etwa 

1500 seltene und bedrohte Pflanzen und Tiere sowie 230 Lebensraumarten. 

In Schleswig-Holstein sind eine Vielzahl an Flächen im Sinne von „Natura 2000“ unter 

Schutz gestellt (siehe Abbildung 3-3). Vorwiegend handelt es sich um Flächen der Nord- und 

Ostseeküste mit dem schleswig-holsteinischen Wattenmeer sowie weitere zahlreiche Grün-

land-, Wald- und Seengebiete im Binnenland.  
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Abbildung 3-3:  Natura-2000-Gebiete in Schleswig-Holstein (Ministerium für Inneres, länd-

liche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein 2018) 

Innerhalb dieser Flächen sind nach § 33 BNatSchG Beeinträchtigungen der in den gebiets-

spezifischen Erhaltungszielen genannten Arten- und Lebensräumen grundsätzlich verboten 

und nur nach Durchführung eines FFH-Ausnahmeverfahrens in Einzelfällen zulassungsfähig.  
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Schleswig-Holstein verfügt über 311 Natura-2000-Gebiete (davon 271 FFH- und - teilweise 

überlappend - 46 Vogelschutzgebiete) mit einer Landfläche von rund 156.000 Hektar und 

einer Meeresfläche von rund 765.000 Hektar (Stand: 01.01.2010).8 

Des Weiteren existieren internationale Schutzgebiete wie beispielsweise im Rahmen von 

HELCOM (Baltic Sea Protected Areas) zum Schutz der von der Ostsee beeinflussten Küs-

tenökosysteme (Baltic Sea Protected Areas) und im Rahmen von RAMSAR (Ramsar-

Konvention) zum Schutz und Erhalt von internationalen Feuchtgebieten. 

Die ausgewiesenen HELCOM-Schutzgebiete umfassen circa 13 300 Hektar und betreffen 

folgende Gebiete:9 

 Geltinger Birk / Kalkgrund, 

 Oehe / Schleimünde, 

 Hohwachter Bucht Ost, 

 Fehmarn West mit Orther Bucht und Flügger Sand. 

Sie sind in die dort bestehenden europäischen FFH- und Vogelschutzgebiete integriert wor-

den. 

Das Europäische Vogelschutzgebiet „Ramsar-Gebiet S-H Wattenmeer und angrenzende 

Küstengebiete“ entspricht dem nach der Ramsar-Konvention von Schleswig-Holstein gemel-

detem Gebiet.10 

3.3.2 Nationale Schutzgebiete und Strategien 

Die internationalen Schutzgebiete werden ergänzt beziehungsweise überlagert durch ein 

Netz aus nationalen Schutzgebietskategorien mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung. 

3.3.2.1 Naturschutzgebiete 

Die in Schleswig-Holstein bestehenden 200 Naturschutzgebiete (NSG) (Stand: Juni 2017) im 

Sinne des § 23 BNatSchG in Verbindung mit § 13 LNatSchG bieten mit den sich teilweise 

räumlich überlagernden Natura-2000-Gebieten den höchsten Schutzstatus für einen Land-

schaftsausschnitt und die in ihm vorkommenden Tier-, Pflanzen- und Lebensraumarten. In 

ihnen sind alle Handlungen verboten, die zu einer Einschränkung, Zerstörung oder Beschä-

digung führen. Naturschutzgebiete werden zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstel-

lung von Lebensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften bestimmter wildlebender Tier- 

und Pflanzenarten sowie aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, landeskundlichen 

                                                

8
 www.schleswig-holstein.de/DE/Themen/N/natura2000.html 

9
 https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/S/schutzgebiete/balticSea.html 

10
 https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/S/schutzgebiete/ 

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Themen/N/natura2000.html
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Gründen oder wegen der Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit 

festgesetzt.  

Die Nordsee und die Wattenlandschaften, Marschen, Geesten sowie das Schleswig-

Holsteinische Hügelland und die Ostseeküste verfügen über große Flächen NSG (siehe Ab-

bildung 3-4). Insgesamt ist eine Gesamtfläche von mehr als 212 000 Hektar in Schleswig-

Holstein als Naturschutzgebiet geschützt (Stand 2017). Das NSG Nordfriesisches Watten-

meer, das Wattenmeer nördlich des Hindenburgdamms und der Helgoländer Felssockel stel-

len mit ihren prägenden Biotoptypen dabei die größten Naturschutzgebiete Schleswig-

Holsteins und gleichzeitig einen Teil des Nationalparks Wattenmeer dar. 

 

Abbildung 3-4:  Naturschutzgebiete in Schleswig-Holstein (Ministerium für Inneres, ländli-

che Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein 2018) 
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3.3.2.2 Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 

Die wenigen Nationalparke in Deutschland sind großflächiger als Naturschutzgebiete und 

verfügen über einen annähernd gleichen Schutzstatus. Die Fläche des Nationalparks 

Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer erstreckt sich entlang der gesamten Nordseeküste 

des Landes. Er grenzt im Süden an die Elbmündung und im Norden an die dänische Grenze. 

Insgesamt ist eine Fläche von 4.415 Quadratkilometer als Nationalpark ausgewiesen (siehe 

Abbildung 3-5).  

Neben den tidebeeinflussten Wattflächen und Prielen zählen die temporär überspülten Salz- 

und Seegraswiesen, Strände, Sandbänke und Dünen zum Nationalpark. Sie weisen eine 

hohe Biodiversität auf, von kleinsten Organismen über Arthropoden, Muscheln, Krebsen, 

Fischen bis hin zu Robben, Schweinswalen sowie auch mannigfaltigen Brut- und Rastvö-

geln. Insgesamt bietet der Nationalpark Lebensräume für circa 2.300 Pflanzen- und 4.200 

Tierarten (Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-

Holstein 2013). 

Aufgrund des täglichen Gezeitenwechsels sind die Gebiete zwischen dem Festland und den 

Inseln durch eine hohe Dynamik beeinflusst. Demzufolge besteht eine an die unterschiedlich 

ausgeprägten Situationen angepasste Flora und Fauna. Aufgrund der hohen Produktivität, 

zählt das Wattenmeer zu einem der bedeutendsten Gebiete für Nordseefische und bietet 

eine entscheidende Nahrungsgrundlage für Rast- und Brutvögel sowie auch für Säugetiere 

(MELUND 2018). 
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Abbildung 3-5:  Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer (Ministerium für Inne-

res, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein 2018) 

Im Zuge der Strategie für das Wattenmeer 2100 werden Hilfestellungen für die Sicherung der 

Funktionalität des Natur- und Küstenschutzes in Bezug auf die Klimaveränderungen gebo-

ten. Die Berichte der Arbeitsgruppen Halligen 2050 und Niederungen 2050 bieten darüber 

hinaus Möglichkeiten zur langfristigen Erhaltung der Halligen und der Niederungsgebiete der 

Küstenregionen. 
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3.3.3 Biotopschutz und Wald 

Nach § 30 Absatz 1 BNatSchG sind bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die eine be-

sondere Bedeutung als Biotope haben, gesetzlich geschützt. Eine Konkretisierung von § 30 

BNatSchG erfolgt i.V. mit § 21 LNatSchG. 

Mit 11 Prozent der Landesfläche verfügt Schleswig-Holstein über den kleinsten Anteil an 

Waldflächen im gesamten Bundesgebiet (siehe Abbildung 3-6). Als Wälder werden alle Flä-

chen mit einer Mindestgröße von 0,2 Hektar angesehen, da vor allem auch kleinere Wald-

parzellen wichtige Inselfunktionen innerhalb der offenen Agrarlandschaft erfüllen. Besonders 

Waldränder sind von besonderer ökologischer Bedeutung als Schnittstelle zum Offenland, 

zudem sehr artenreich und bieten wichtige Rückzugsräume. Der Landesentwicklungsplan 

von Schleswig-Holstein hat zum Erhalt und zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushaltes sowie zum Schutz der natürlichen Grundlagen des Lebens die haushälteri-

sche Nutzung der Umweltressourcen zum Ziel. Demnach sind vor allem Wälder als beson-

ders ausgewiesene Kohlendioxid-Senken zu schützen und zu entwickeln, um der langfristi-

gen Vorsorge von Beeinträchtigungen des Klimas Rechnung zu tragen. Neben den Wäldern 

befinden sich auch weitere flächenmäßig große geschützte Biotope im gesamten Landesge-

biet. 
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Abbildung 3-6:  Biotope und Wald in Schleswig-Holstein (Ministerium für Inneres, ländliche 

Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein 2018) 
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3.3.4 Biotopverbund 

Funktionsfähige Vernetzungsstrukturen verbessern die Möglichkeiten von Pflanzen- und 

Tierarten zur Wanderung zwischen isolierten Lebensräumen von Pflanzen- und Tierarten 

und damit ihre langfristige Überlebensfähigkeit auch im Hinblick auf den fortschreitenden 

Klimawandel. Zudem werden Vernetzungsstrukturen der Siedlungs- und Straßenbau wie 

auch der Land- und Forstwirtschaft zunehmend gestört. Dem Biotopverbund kommt so eine 

besondere Bedeutung in Bezug auf die Sicherung der biologischen Vielfalt zu. 

Naturschutzfachlich dient der Biotopverbund in Schleswig-Holstein der Biotoperhaltung, Er-

weiterung von Biotopen, Entwicklung von Biotopkomplexen, Wiederherstellung ehemals na-

turraumtypischer Biotope oder Biotopkomplexe sowie der Schaffung eines räumlichen Ver-

bundes. In Schleswig-Holstein gilt dies besonders für Feuchtlebensräume wie Marschen, 

Moore, Grünländer und Fließgewässer einschließlich der Kanäle und Sieltiefs. In den Gebie-

ten mit besonderer Eignung zum Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems ist 

bei der Abwägung mit anderen Nutzungsansprüchen dem Naturschutz ein besonderes Ge-

wicht beizumessen. Die Landschaftsrahmenpläne nennen für Schwerpunktbereiche und 

wichtige Verbundachsen Leitbilder und Entwicklungsziele. 

3.4 Fläche und Boden 

Das Schutzgut Boden stellt einen zentralen Bestandteil des Naturhaushaltes dar. Verände-

rungen des Bodens haben Auswirkungen auf den Naturhaushalt als Ganzes. Gemäß § 1 

Absatz 3 Nummer 2 BNatSchG sind zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funkti-

onsfähigkeit des Naturhaushaltes insbesondere auch Böden so zu erhalten, dass sie ihre 

Funktion im Naturhaushalt erfüllen können.  

Nach § 2 Absatz 2 BBodSchG erfüllt der Boden zum einen natürliche Funktionen als Le-

bensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen 

(Standortpotenzial für natürliche Pflanzengesellschaften, natürliche Bodenfruchtbarkeit), als 

Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen 

(Regler- und Speicherfunktion) und als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche 

Einwirkungen auf Grund der Filter,- Puffer- und Schadstoffumwandlungseigenschaften, ins-

besondere auch zum Schutz des Grundwassers (Filter- und Pufferfunktion). Zum anderen 

übernimmt er Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. 

In den Böden Schleswig-Holsteins lassen sich sowohl die differenzierte geologische Entste-

hung der Landschaft als auch die vielfältige Bodenentwicklung nachvollziehen. Die gesamte 

Fläche des Landes ist eiszeitlich oder nacheiszeitlich geprägt, wobei der Bereich der Ostsee 

und die heutigen Hügellandschaften (Holsteinische Schweiz) als Jungmoränengebiet be-

zeichnet werden und dort vorwiegend Parabraunerden und Pseudogleye vorzufinden sind. 

Im Zentrum des Landes sind die weichseleiszeitlichen Sander landschaftsprägend und stel-

len mit den typischen Podsolen und Gley-Podsolen die heutigen niederen Geestflächen dar. 

Nach Westen hin liegen die hohe Geest mit Podsol-Braunerden und Braunerden und 

schließlich die von der Nordsee geprägten Marschen mit Kalk-, Klei-, Dwog- und Knickmar-
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schen und die Vorländer an der Nordseeküste. Im gesamten Land lassen sich zudem Moore 

mit entsprechenden Moorböden finden (MELUND 2018). 

Besonders schutzwürdig sind Geotope als geologisch-geomorphologische Sonderformen der 

Bodenbildung. Dazu gehören zum Beispiel Moränenhügel, Tunneltalsysteme, Kleevkanten 

und Steilufer. Die Geotope sind in der Regel über das Landschaftsbild erkennbar und zu-

gänglich.  

Für die Beschreibung der Geotope wird auf das Begriffsverständnis der landesweiten Land-

schaftsplanung in Schleswig-Holstein zurückgegriffen. Danach lassen sich Geotope und Ge-

otop-Potenzialgebiete unterscheiden (siehe Abbildung 3-7):  

• Geotope: Bei diesen Geotopen handelt es sich um fachlich gut abgegrenzte und 

meist kleinräumige Objekte mit einer grundsätzlichen Erhaltungswürdigkeit. Hierunter 

fallen unter anderem wertvolle erdgeschichtliche Aufschlüsse, die nicht beeinträchtigt 

werden sollen. 

• Geotop-Potenzialgebiete: Als Geotop-Potenzialgebiete werden großflächige Geotope 

oder Geotopgruppen bezeichnet, bei denen die Erhaltung der generellen Morphologie 

im Vordergrund steht. Weitere Untersuchungen mit Abgrenzung konkreter Objekte 

(Geotope) stehen noch aus.  
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Abbildung 3-7:  Geotope und Geotop-Potenzialgebiete in Schleswig-Holstein (Ministerium 

für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-

Holstein 2018) 

Die Flächenneuinanspruchnahme durch Siedlungs- und Verkehrsflächen liegt auch in 

Schleswig-Holstein wie in vielen anderen Ländern aktuell oberhalb des Nachhaltigkeitszieles 

der Bundesregierung. Im Zeitraum 2012-2015 lag der Wert bei 2,7 Hektar / Tag (4-

Jahresmittelwert; Quelle: LEP, Kapitel 3.9, B zu 3). 
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3.5 Wasser 

Das Schutzgut Wasser umfasst den chemischen, physikalischen und strukturellen Zustand 

der Oberflächen-, Küsten- und Grundwässer sowie auch entsprechende Wasserschutzgebie-

te. Wasser gehört zu den elementaren Lebensgrundlagen aller Organismen und fungiert als 

Transportmedium sowie Verbundelement von Landschaftsräumen.  

Zum Schutzgut Wasser zählen Oberflächengewässer, wie Flüsse, Seen und Küstengewäs-

ser sowie das Grundwasser. Auf der europäischen Ebene wird durch die im Jahr 2000 einge-

führte Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) das Ziel verfolgt, jegliche Gewässer für die Trinkwas-

sergewinnung, aber auch als Lebensräume für Pflanzen und Tiere zu verbessern und zu 

sichern. Die Wasserrahmenrichtlinie, deren Ziele in das WHG überführt wurden, verpflichtet 

alle Länder, jegliche Gewässer in einen guten Zustand zu bringen. 

3.5.1 Fließgewässer, Seen, Übergangs- und Küstengewässer 

Schleswig-Holsteins Landschaft ist großflächig durch Fließgewässer und Seen geprägt. Ins-

gesamt verfügt das gesamte Land über 30.810 Kilometer Fließgewässer. Davon zählen 

5.920 Kilometer zum berichtspflichtigen Gewässernetz der WRRL (MELUR 2018). Die gro-

ßen schleswig-holsteinischen Fließgewässer wie etwa Trave, Eider und Schlei entwässern in 

Nord- und Ostsee. 

Um die Anforderungen der WRRL zu erfüllen, müssen die Stickstoff- und Phosphoreinträge 

aus den Flussgebietseinheiten Eider, Schlei/Trave und Elbe in Nord- und Ostsee reduziert 

werden. Die Zielvorgaben für den Phosphoreintrag aus der Eider in die Nordsee werden je-

doch aktuell erfüllt. 

Insbesondere das östliche Hügelland Schleswig-Holsteins ist aufgrund der jüngsten Eiszeit 

durch Seen und zahlreiche kleinere stehende Gewässer geprägt. Von Ost nach West befin-

den sich mit Abnahme der Häufigkeit im gesamten Land 66 größere Seen. Die natürlichen 

kalkreichen, häufig ungeschichteten Tieflandseen im östlichen Hügelland weisen einen au-

ßergewöhnlich großen Artenreichtum auf.  

Die Küstengewässer der Nord- und Ostsee stehen miteinander in einem kontinuierlichen 

stofflichen Austausch und werden durch die in sie mündenden Flüsse des Binnenlandes ge-

speist. Durch Flüsse, den Schiffsverkehr und die mit den Gewässern im Austausch stehende 

Atmosphäre gelangen anorganische Schadstoffe, chlorierte Kohlenwasserstoffe sowie syn-

thetische Verbindungen in die Küstengewässer. Eine große Rolle spielen dabei Nähr- und 

Schadstoffeinträge aus der Landwirtschaft. Die Einleitung von Stoffen in den Nationalpark 

Wattenmeer durch die einzige Bohr- und Förderinsel Mittelplate ist untersagt. Der Abbau von 

Sand und Kies wird lediglich zum Küstenschutz gestattet. Die Fischerei ist ein zusätzlicher 

Störfaktor, der die Lebensgemeinschaften in Nord- und Ostsee beeinträchtigt. 
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Abbildung 3-8:  Wasserflächen und Gewässerschutzstreifen in Schleswig-Holstein (Ministe-

rium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-

Holstein 2018) 

3.5.2 Grundwasser 

Von besonderer Bedeutung für die öffentliche Trinkwasserversorgung ist der Schutz des 

Grundwassers. Soweit es das Wohl der Allgemeinheit erfordert, Gewässer im Interesse der 

derzeit bestehenden oder künftigen öffentlichen Wasserversorgung vor nachteiligen Einwir-

kungen zu schützen, das Grundwasser anzureichern oder das schädliche Abfließen von 

Niederschlagswasser sowie das Abschwemmen und den Eintrag von Bodenbestandteilen, 

Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln in Gewässer zu vermeiden, kann die Landesregierung 

durch Rechtsverordnung Trinkwasserschutzgebiete festsetzen (§ 51 Absatz 1 WHG). Im 
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Rahmen der einzelgebietlichen Verordnungen können Zonen unterschiedlicher Schutzbe-

stimmungen festgelegt werden. In Schleswig-Holstein gibt es insgesamt 37 festgesetzte 

Trinkwasserschutzgebiete, davon 16 mit den Zonen I und II (Stand 15.07.2018; siehe Abbil-

dung 3-9).11 

 

Abbildung 3-9:  Wasserschutzgebiete in Schleswig-Holstein (Ministerium für Inneres, länd-

liche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein 2018) 

  

                                                

11
 https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/G/grundwasser/grundwasserschutz.html#doc1851446bodyText2 
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3.6 Klima und Luft 

Unter Luft ist das die Atmosphäre der Erde bildende Gasgemisch in seiner vertikalen Aus-

dehnung über der Erdoberfläche zu verstehen. Der Begriff Klima bezeichnet den für ein be-

grenztes geographisches Gebiet typischen Ablauf der Witterung in einem gewissen Zeit-

raum. Das Klima hat Einfluss auf alle Lebensvorgänge und bestimmt wesentlich die Abläufe 

im Naturhaushalt. Bestimmungsfaktoren sind vor allem Sonneneinstrahlung, Temperatur, 

Nieder-schläge, Wind und Luftfeuchtigkeit. 

Der im Zuge des Klimawandels kontinuierliche Anstieg der Temperaturen sowie die Verän-

derungen der Niederschlagsverteilung erfordert Klimaschutzkonzepte im Sinne der Emissi-

onsminderung sowie Anpassungsmaßnahmen für die Folgen der Klimaveränderungen.12 

Zum ganzheitlichen Denken und Umsetzen in Bezug auf Klimaanpassungen wird auf Lan-

desebene im Sinne des Energiewende- und Klimaschutzgesetzes Schleswig-Holsteins 

(EWKG) dafür jährlich ein Energie- und Klimaschutzbericht vorgelegt. Ergänzend dazu hat 

das Land Schleswig-Holstein die Strategie zur Verringerung des Flächenverbrauchs und 

einen Klimapakt zur Reduzierung des Kohlendioxid-Ausstoßes eingeführt. Die Festlegung 

des maximalen täglichen Flächenverbrauchs soll die klimatische Umweltsituation insbeson-

dere in dicht besiedelten Regionen stabilisieren (Schleswig-Holstein – der Ministerpräsident 

2016). Um dieses Ziel zu erreichen, ist allerdings vor allem lokales Handeln auf kommunaler 

Ebene erforderlich. Hierbei geht es vor allem darum, bauliche Verdichtungen im Innenbe-

reich der Städte mit Augenmaß zu betreiben und innerstädtische Grünflächen zu erhalten. 

Indirekt wird die klimatische Umweltsituation geprägt durch die Vegetationsdecke. Bedeut-

sam sind dabei unter anderem Waldflächen, die eine ausgewiesene lokalklimatische Aus-

gleichsfunktion sowie eine hohe Speicherkapazität für Kohlendioxid besitzen. Auch naturna-

he Moore sowie naturnahes Grünland besitzen eine hohe Bedeutung als Speicher für Treib-

hausgase.  

3.7 Landschaft 

Unter dem Schutzgut Landschaft werden das Landschaftsbild, das visuell, olfaktorisch und 

auditiv vom Menschen wahrgenommen werden kann, sowie die natürliche beziehungsweise 

landschaftsgebundene Erholungseignung der Landschaft verstanden. Beide Aspekte überla-

gern sich derart, dass das Landschaftsbild ein wesentlicher Teilaspekt der natürlichen Erho-

lungseignung eines Raumes darstellt. Nach §1 BNatSchG sind Natur und Landschaft im be-

siedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln, dass die 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert aufgrund ihres eigenen Wertes und 

als Lebensgrundlage des Menschen und seiner Gesundheit nachhaltig gesichert sind. 

                                                

12
 https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimareport_sh/download_report_2017.pdf?__blob=publicationFile&v=5, 2017 
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Das Land Schleswig-Holstein kann nach den großräumigen Landschaftseinheiten in die drei 

Räume  

 Schleswig-Holsteinische Marschen und Nordseeinseln 

 Schleswig-Holsteinische Geest 

 und das Schleswig-Holsteinische Hügelland 

gegliedert werden. 

Das Landschaftsbild der Nordseeinseln und der Halligen ist durch den Wechsel von Ebbe 

und Flut in besonderem Maß tidebeeinflusst. In ihrer landschaftlichen Gestalt und Entste-

hungsgeschichte davon zu unterscheiden sind allerdings die nacheiszeitlich geprägten Mar-

scheninseln und die eiszeitlich entstandenen Geestkerninseln. Das Landschaftsbild ist durch 

eine besondere Weite, durch Deiche, Warften und Salzwiesen geprägt. Hinzu kommt der 

prägende Eindruck der Windparks entlang der küstennahen Marschen.  

Im Gegensatz dazu zeichnet sich die Ostseeküste durch einen kleinteiligeren Formenwech-

sel, glazial geformte Förden, Steilküstenabschnitte, flache sandige Strandabschnitte und 

abschnittsweise küstennahe Laubwälder aus.  

Das Binnenland Schleswig-Holsteins kann wiederum in zwei Abschnitte geteilt werden. Der 

westlich-zentrale Bereich der Altmoränenlandschaft wird vornehmlich durch den Niede-

rungsbereich der Eider, Sorge und Treene geprägt und weist vor allem in den Randberei-

chen der Geest zur Vorgeest noch einige für diesen Bereich typische Nieder- und Hochmoo-

re auf. Diese weiten Flussniederungen, die sich bis in den östlichen Teil Schleswig-Holsteins 

hinziehen, werden vorwiegend als Grünland genutzt. Im Gegensatz zum flachen Grünland 

der Niederungen ist insbesondere der östliche Teil des Landes bekannt für die Holsteinische 

Schweiz mit einer besonders hohen Reliefenergie und der typischen Seenlandschaft, die 

durch die Weichseleiszeit entstanden ist. Bildgebend nicht nur für diese Region sind die 

Knicklandschaften, inmitten landwirtschaftlich genutzter Fläche.  

Der Süden des Landes zeigt ein kleinräumiges Wechselspiel von landwirtschaftlich genutz-

ten Flächen, naturnahen Wäldern, Mooren und Knicklandschaften. 

Innerhalb dieser Landschaftseinheiten sind die Ausschnitte, die eine besondere Erholungs-

eignung aufweisen, in Bezug auf diese Funktion unter Schutz gestellt.  
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3.7.1 Landschaftsschutzgebiete 

Landschaftsschutzgebiete (LSG) sind nach § 26 BNatSchG Gebiete, in denen ein besonde-

rer Schutz von Natur und Landschaft erforderlich ist. Der konkrete Schutzzweck ist in der 

jeweiligen Schutzgebietsverordnung geregelt. Wesentlicher Schutzzweck ist zumeist der 

Schutz des charakteristischen Landschaftsbildes und der Erholungseignung der Landschaft. 

In einem Landschaftsschutzgebiet sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen alle Hand-

lungen verboten, die den Charakter des Gebiets verändern oder dem besonderen Schutz-

zweck zuwiderlaufen. Die Errichtung baulicher Anlagen ist in den LSG-Verordnungen in den 

meisten Fällen verboten. Ergänzend kommt die Regelung des § 61 Absatz 1 Nummer 1 

LNatSchG für Landschaftsschutzgebiete, die vor 1993 unter Schutz gestellt worden sind, 

zum Tragen. 

In Schleswig-Holstein gibt es insgesamt 279 nach § 26 BNatSchG ausgewiesene Land-

schaftsschutzgebiete (LSG nach § 26 BNatSchG, Stand April 2017)13. Die Mehrheit der LSG 

befindet sich im Süden bis Südosten des Landes. Dabei bildet die Ostseeküste zwischen 

Flensburg und dem südlichen Teil der Hohwachter Bucht einen der räumlichen Schwerpunk-

te. Weitere großflächige beziehungsweise weitgehend zusammenhängende LSG nach § 26 

BNatSchG befinden sich im Bereich Westensee, Eider-Moränengebiet und Holsteinische 

Schweiz beziehungsweise südwestlich, südlich und südöstlich von Kiel, entlang der Schlei 

sowie im Bereich der Hüttener Berge rund 10 Kilometer nördlich von Rendsburg. Eine hohe 

räumliche Dichte entsprechender LSG existiert zudem in den Regionen nordöstlich und 

nordwestlich der Grenze zur Hansestadt Hamburg. Dazu gehören unter anderem das LSG 

‚Holmer Sandberge und Moorbereiche‘, ‚LSG des Kreises Pinneberg‘ und die LSG im Kreis 

Stormarn (siehe nachfolgende Abbildung 3-10). Insgesamt nehmen LSG (§ 26 BNatSchG) 

landesweit eine Gesamtfläche von 2.335 Quadratkilometern ein. 

Bedeutsam sind darüber hinaus vier einstweilig als LSG sichergestellte großflächige Gebiete 

im Kreis Nordfriesland mit einer Gesamtfläche von 38.620 Hektar, das als LSG einstweilig 

sichergestellte Gebiet ‚LSG Bungsbergvorland mit Högsdorfer Hügelland und Umgebung‘ im 

Nordosten des Kreises Plön (6.724 Hektar) sowie das großräumige, einstweilig sichergestell-

te LSG ‚Hohe Geest‘ einschließlich des LSG ‚Rüsdorfer Moor‘ im Kreis Dithmarschen 

(30.161 Hektar). 

                                                

13
 https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Fachinhalte/S/schutzgebiete/Downloads/Tabelle_NSG_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
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Abbildung 3-10:  Landschaftsschutzgebiete in Schleswig-Holstein (Ministerium für Inneres, 

ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein 2018) 

3.7.2 Naturparke 

Gemäß § 16 LNatSchG sind Naturparke in Schleswig-Holstein definiert als Gebiete, die zu 

einem wesentlichen Teil Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete oder Naturdenkmale 

enthalten und sich wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen für die Erholung beson-

ders eignen.  

Innerhalb von Schleswig-Holstein gibt es insgesamt sechs Naturparke, die sich räumlich vor 

allem auf die östlichen Landesteile verteilen (siehe Abbildung 3-11):  

 Westensee (24.937 Hektar) 



Fortschreibung Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein – Umweltbericht 

 

 

 Seite 40 

 Hüttener Berge (20.784 Hektar) 

 Aukrug (38.586 Hektar) 

 Holsteinische Schweiz (75.847 Hektar) 

 Lauenburgische Seen (47.357 Hektar) 

 Schlei (48.212 Hektar). 

Insgesamt nehmen Naturparke in Schleswig-Holstein eine Fläche von 

2.952 Quadratkilometern ein. 

 

Abbildung 3-11:  Naturparke in Schleswig-Holstein (Ministerium für Inneres, ländliche Räume 

und Integration des Landes Schleswig-Holstein 2018) 
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3.7.3 Unzerschnittene verkehrsarme Räume (UZVR) 

Die Flächen Schleswig-Holsteins sind mit Ausnahme von Mooren, den Küsten und den 

Waldflächen weitestgehend anthropogen genutzt. Durch neue Bauflächen und Infrastruktur-

einrichtungen, insbesondere aufgrund des Neu- und Ausbaus von Straßen im Zuge des ste-

tig wachsenden Verkehrs, ist die Landschaft Schleswig-Holsteins bereits in hohem Maß zer-

schnitten und verinselt und damit als Lebensraum für wildlebende Tiere sowie als Erholungs-

raum für den Menschen beeinträchtigt. Die abnehmende Artenvielfalt und Reduzierung der 

Populationen zahlreicher Pflanzen- und Tierarten kann insbesondere auch als Folge dieser 

Zerschneidung und Verinselung von Landschaftsteilen angesehen werden. Demnach ist es 

umso bedeutender, unzerschnittene Räume zu erhalten. Für Säugetierarten mit besonders 

hohen Raumansprüchen wie etwa Luchs, Wildkatze oder Rothirsch ist der Lebensraum im 

Südosten des Landes in besonderem Maß durch die Bundesfernstraßen A 1, A 7, A 20 und 

A 21 eingeschränkt. Um dieser Tatsache entgegenzuwirken, hat die Bundesregierung 2012 

ein Wiedervernetzungsprogramm beschlossen, welches auch in Schleswig-Holstein Wieder-

vernetzungsmaßnahmen an Bundesfernstraßen vorsieht. Die Ausprägung der Zerschnei-

dung kann über die Anzahl und Lage der sogenannten unzerschnittenen verkehrsarmen 

Räume (UZVR) dargestellt werden. Diese vom Bundesamt für Naturschutz ermittelten Räu-

me sind solche, die auf 100 Quadratmetern weder von Straßen, Bahnstrecken oder Kanälen 

auf dem Status einer Bundeswasserstraße der Kategorie IV oder größer durchschnitten wer-

den. 2010 betrug der Anteil dieser Flächen in Schleswig-Holstein bei insgesamt 27 Gebieten 

etwa 24,72 Prozent der Landesfläche.  

3.7.4 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kultur- und Sachgüter mit besonderer Relevanz für die SUP sind geschützte oder schüt-

zenswerte Kultur-, Bau- oder Bodendenkmale, Denkmalbereiche, historische Kulturland-

schaften und Landschaftsteile von besonderer, charakteristischer Eigenart die auch zur Si-

cherung der Vielfalt, Eigenart sowie dem Erholungswert von Natur und Landschaft beitragen. 

Der Begriff umfasst demnach den historisch bedingten Landschaftsschutz im Sinne des Na-

turschutzrechts sowie den Objektschutz im Sinne des Denkmalschutzrechts. Bei allen ge-

nannten Kulturdenkmalen und Kulturlandschaftselementen handelt es sich um wichtige 

Zeugnisse der verschiedenen landschaftskulturellen und wirtschaftlichen Tätigkeiten der 

Menschen in Schleswig-Holstein in den vergangenen Jahrhunderten, so dass sie in hohem 

Maße erhaltungswürdig sind. 

Eine Benennung und Darstellung aller kulturhistorisch bedeutsamen Objekte scheitert an der 

Vielzahl der Objekte. Es handelt sich um Grabhügel, Megalithgräber, Langbetten / Steinrei-

hen, Burgen / Motten / Ringwälle / Turmhügel / Festungen, Bauernhöfe / Gutanlagen / Müh-

lenbauten / Schlösser / Leuchttürme/ Kirchengebäude / Brücken / Einzelgebäude und Park-

anlagen. Besonders relevant für die schleswig-holsteinische Kulturlandschaft sind darüber 

hinaus die historische Knicklandschaft sowie das gegrüppte Grünland. 

Als Kulturdenkmale mit internationaler Bedeutung hervorzuheben sind die historische Wikin-

gersiedlung Haithabu und der geographisch komplexe Befestigungswall Danewerk aus dem 
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frühen und hohen Mittelalter, die 2018 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt worden sind. 

UNESCO-Weltkulturerbestätte ist darüber hinaus die Lübecker Altstadt, immaterielles Kul-

turerbe ist das sogenannte Biikebrennen.14 Besonders erwähnenswert sind zudem das 

denkmalpflegerisch bedeutende Schloss Gottorf mit dem rekonstruierten historischen Fürs-

tengarten „Neuwerk“ und der über 100 Jahre alte Nord-Ostsee-Kanal. 

Flächen, auf denen archäologische Kulturdenkmale zu vermuten sind, die bei der Überpla-

nung und Bebauung grundsätzlich zu berücksichtigen wären, sind der Kartierung der archäo-

logischen Interessensgebiete zu entnehmen, die unter folgendem Link als WMS-Dienst zu 

finden sind: http://service.gdi-sh.de/WMS_ALSH_AIGeb?. 

3.8 Wechselwirkungen 

Unter Wechselwirkungen werden die funktionalen und strukturellen Beziehungen innerhalb 

von Schutzgütern oder zwischen den Schutzgütern verstanden, sofern sie aufgrund einer 

von den Planfestlegungen ausgehenden möglichen Umweltwirkung von entscheidungser-

heblicher Bedeutung sind. Sie beschreiben somit die Umwelt als funktionales Wirkungsgefü-

ge. 

Die Umweltprüfung verfolgt gleichzeitig einen schutzgutbezogenen Ansatz und die relevan-

ten Umweltfaktoren und -funktionen werden jeweils einem bestimmten Schutzgut zugeord-

net. Dabei werden indirekt, soweit entscheidungserheblich, auch Wechselwirkungen zwi-

schen einzelnen Schutzgütern betrachtet (zum Beispiel Wechselwirkungen zwischen Boden 

und Grundwasserschutz, Wechselwirkungen zwischen abiotischen Standortbedingungen 

und Vorkommen von Biotopen und bestimmten Tierarten). 

                                                

14
 https://www.schleswig-holstein.de/DE/Themen/W/welterbe.html, 2018. 
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4 Entwicklung der Umwelt bei Fortschreibung des LEP 

Schleswig-Holstein (Umweltauswirkungen) 

4.1 Vorbemerkungen 

Im Folgenden werden die voraussichtlichen Umweltauswirkungen dargestellt, die bei der 

Durchführung des LEP auftreten können. Auf Grund des Planungsmaßstabs von 1:300.000 

in der Hauptkarte und des hohen Abstraktionsgrads der Planungsaussagen handelt es sich 

im Wesentlichen um überschlägige Abschätzungen der Umweltauswirkungen. Eine Konkreti-

sierung erfolgt in den Umweltprüfungen auf den nachfolgenden Planungsebenen (Regional-

planung und/oder Bauleitplanung), in der Fachplanung oder in Genehmigungsverfahren. 

Die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen befasst sich vertieft mit den 

Planfestlegungen des LEP, die gegenüber dem LEP 2010 neu eingeführt oder verändert 

werden. Der Fokus liegt dabei auf inhaltlichen Änderungen mit Umweltrelevanz. Redaktionel-

le Änderungen und inhaltliche Änderungen ohne nennenswerte Umweltauswirkungen wer-

den nicht vertieft geprüft. Bei diesen Themen kann auf die Prüfung der Umweltauswirkungen 

im Umweltbericht zum LEP 2010 verwiesen werden. Eine entsprechende Einstufung der 

Änderungen erfolgt tabellarisch für jedes Teilkapitel des LEP am Anfang der einzelnen Un-

terkapitel von Kapitel 4.2. 

Nicht vertieft geprüft werden auch solche Fälle, in denen sich eine Planfestlegung aus-

schließlich in seiner Einstufung als Ziel oder Grundsatz ändert. In diesen Fällen ist zwar von 

einer stärkeren beziehungsweise weniger starken Beachtung einer Planfestlegung auszuge-

hen. Es lässt sich allerdings nicht abschätzen, in welchem Maße die jeweilige Beachtung in 

konkreten behördlichen Entscheidungen zunimmt (Änderung von Grundsatz zu Ziel) bezie-

hungsweise abnimmt (Änderung von Ziel zu Grundsatz). 

Die abschließende Gesamtbetrachtung (Kapitel 4.4) fasst die Umweltauswirkungen aller 

Festlegungen noch einmal zusammen. Dabei liegt der Fokus ebenfalls auf den Änderungen 

der Fortschreibung. Die Umweltauswirkungen derjenigen Planfestlegungen, die unverändert 

vom LEP 2010 in den aktuellen Entwurf der Fortschreibung des LEP übernommen wurden, 

werden allerdings ebenfalls angesprochen. 

Grundsätzlich erfolgt eine Bewertung der Umweltauswirkungen in Bezug auf alle Schutzgü-

ter, dargestellt werden im Text jedoch nur die Schutzgüter, die tatsächlich von den einzelnen 

Festlegungen des LEP betroffen sein können. Sofern erforderlich, werden auch Aussagen im 

Hinblick auf die Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen des europäischen ökologischen 

Netzes Natura 2000 gemacht. 
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4.2 Umweltauswirkungen der einzelnen Kapitel des LEP 

(einschließlich Alternativenprüfung und gegebenenfalls Maßnahmen 

zur Vermeidung/ Verminderung/Ausgleich) 

4.2.1 Herausforderungen, Chancen und strategische Handlungsfelder (LEP, Teil A) 

Der neue politisch-programmatische Teil A des Entwurfs der Fortschreibung des LEP greift 

die Chancen und Herausforderungen der für Schleswig-Holstein relevanten Megatrends auf. 

Er stellt die raumordnerischen Bezüge und Handlungsansätze zu den aus den Megatrends 

abgeleiteten strategischen Handlungsfeldern der Landesentwicklung dar. Die Aussagen im 

Teil A werden in den Teilen B und C durch Ziele und Grundsätze aufgegriffen und konkreti-

siert. Eine direkte Umweltrelevanz von Teil A ist aufgrund des programmatischen Charakters 

der Aussagen und der raumordnerischen Handlungsansätze nicht erkennbar. Die Steue-

rungswirkung ergibt sich erst über die in Teil B festgelegten Ziele und Grundsätze.  

In den nachfolgenden Kapiteln werden die wesentlichen Änderungen und Ergänzungen der 

Ziele und Grundsätze im Teil B und Teil C gegenüber dem LEP 2010 vertieft und hinsichtlich 

ihrer Umweltauswirkungen geprüft. 

4.2.2 Vernetzung und Kooperation (LEP, Kapitel 1) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 1, Absätze 1 bis 6 

Das Kapitel Vernetzung und Kooperation wurde neu in den Entwurf der Fortschreibung des 

LEP aufgenommen. Die neu formulierten Grundsätze zielen auf eine stärkere fach- und 

grenzübergreifende Vernetzung und Kooperation auf fünf Handlungsebenen ab: Der interna-

tionalen Ebene, der überregionalen Ebene, der Ebene der Metropolregion Hamburg, der 

regionalen Ebene und interkommunalen Ebene. Die Aspekte Lebensqualität, sowie Natur- 

und Umweltschutz sollen dabei ebenso wie die wirtschaftliche Entwicklung berücksichtigt 

werden.  

Umweltauswirkungen 

Durch die mit den Grundsätzen intendierte stärkere Vernetzung und Kooperation auf den 

genannten Handlungsebenen können positive Umweltauswirkungen erwartet werden. Dies 

resultiert unter anderem aus der mit den Grundsätzen festgeschriebenen Förderung einer 

ausgewogenen räumlichen und nachhaltigen Entwicklung von städtischen und ländlichen 

Räumen und dem Schutz von Natur und Umwelt sowie dem Ausbau der Lebensqualität und 

der Verbesserung der Umweltsituation durch regionale und interkommunale Kooperationen. 

Es soll eine strategische Ausrichtung der Politik für eine nachhaltige Entwicklung des Ge-

samtraumes erleichtert werden. Positive Wirkungen sind insbesondere für die Schutzgüter 

Mensch (Verbesserung der Lebensqualität), Biodiversität (grenzüberschreitender Schutz 

sensibler Räume), Klima/Luft (Reduktion der Feinstaubbelastung und der Kohlendioxid-
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Emissionen) und Landschaft (Berücksichtigung bei raumbedeutsamen Planungen) zu erwar-

ten. 

Es kann jedoch durch die mit den Grundsätzen festgeschriebene Unterstützung der wirt-

schaftlichen Entwicklung auch zu negativen Umweltauswirkungen kommen. Vor allem bei 

umfangreichen infrastrukturellen Planungen und Maßnahmen sind negative Umweltauswir-

kungen möglich. Dies könnte etwa mit den Grundsätzen zur Standortwettbewerbsfähigkeit, 

zur nationalen und internationalen Wahrnehmung und Sichtbarkeit, zur Leistungs-, Innovati-

ons- und Wettbewerbsfähigkeit oder zu den Einrichtungen der Daseinsvorsorge verbunden 

sein. Negative Auswirkungen einer intensivierten infrastrukturellen Entwicklung sind zum 

Beispiel Flächenverbrauch, Zerschneidungseffekte beziehungsweise Barrierewirkungen für 

bestimmte Tierarten. Überdies kann es zu höherem Verkehrsaufkommen kommen. Negative 

Umweltauswirkungen betreffen dann vor allem die Schutzgüter Klima/Luft, Mensch sowie 

Tiere/Pflanzen (höhere Lärm- und Schadstoffimmissionen). 

Eine abschließende Beurteilung der Umweltauswirkungen ist erst bei einer weiteren Konkre-

tisierung auf den nachfolgenden Planebenen möglich. 

Alternativenprüfung 

Eine Alternative zu den ergänzten Planfestlegungen besteht darin, weniger steuernd auf die 

Entwicklung von Vernetzung und Kooperation einzuwirken und keine Grundsätze dazu fest-

zulegen. Teile der Festlegungen waren bereits Bestandteil des LEP 2010 und hatten den 

Charakter von programmatischen Aussagen. Mit den Festlegungen können sowohl positive 

als auch negative Umweltauswirkungen verbunden sein, ihr Abstraktionsgrad lässt jedoch 

keine konkreteren Aussagen dazu zu. Auch eine weniger verbindliche Form der Festlegun-

gen wäre nicht mit weniger Umweltauswirkungen verbunden. 

Ergebnis  

Die neuen Grundsätze des Vorentwurfs lassen sowohl positive als auch negative Umwelt-

auswirkungen erwarten. Die intendierte abgestimmte Steuerung, Vernetzung und Verflech-

tung der gemeinsamen Raumnutzungen könnte sich positiv auf die Umwelt auswirken; eine 

mit den Grundsätzen intendierte verstärkte wirtschaftliche Entwicklung könnte sich vor allem 

bei umfangreichen infrastrukturellen Maßnahmen negativ auswirken.  

Welche Umweltauswirkungen von den konkreten Umsetzungen ausgehen, lässt sich auf 

Ebene der Landesplanung nicht abschließend feststellen und muss daher auf nachfolgender 

Ebene beziehungsweise im konkreten Einzelfall geprüft werden. Durch eine sachgerechte 

Detailplanung in den nachfolgenden Planungs- und Zulassungsverfahren können negative 

Umweltauswirkungen häufig wirksam vermieden oder minimiert werden. 
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4.2.3 Raumstruktur (LEP, Kapitel 2) 

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Änderungen der Fortschreibung des 

LEP gegenüber der Fassung von 2010.  

Tabelle 4-1: Änderungen gegenüber dem LEP 2010 

Kapitel Änderung gegenüber LEP 2010 Vertiefte Prüfung im Umweltbericht 

2.1 Küstenmeer ja Neu: Einbeziehung des Küs-
tenmeeres und der inneren 
Gewässer in die übergeordne-
te Raumstruktur des Landes; 
Strategien zu erforderliche 
Anpassungen an den Klima-
wandel in den Küstenzonen. 
Diese sollen die erforderlichen 
Anpassungen an den Klima-
wandel berücksichtigen.  

Darüber hinaus weitgehend 
redaktionelle Änderungen. 

ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen in Kapitel 4.2.3.1 für 
den geänderten Grundsatz 
beziehungsweise die neu 
hinzugefügten Grundsätze 
und Ziele. 

Zur Prüfung der übrigen 
Umweltauswirkungen siehe 
Umweltbericht zum LEP 
2010 (Seite 50f). 

2.2 Ordnungsräu-
me 

ja Weitgehend redaktionelle Än-
derungen. 

Ergänzungen im Grundsatz 2: 
„Weiterentwicklung der Kom-
munikationsinfrastruktur“, 
„Vorhaltung von ausreichend 
Flächen für Wohnungsbau“. 

Aktualisierung der zeichneri-
schen Darstellung der Ord-
nungsräume in Hauptkarte. 

ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen in Kapitel 4.2.3.2 für 
die geänderten beziehungs-
weise neu hinzugefügten 
Grundsätze und Ziele sowie 
die räumliche Änderung. 

Zur Prüfung der übrigen 
Umweltauswirkungen siehe 
Umweltbericht zum LEP 
2010 (Seite 51f). 

2.3 Ländliche 
Räume 

ja Weitgehend redaktionelle Än-
derungen. 

Ergänzung im Grundsatz 3: 
„Unterstützung bei Digitalisie-
rung“. 

Ergänzung im Grundsatz 4: 
„Dörfliche Multifunktionshäu-
ser“ sollen möglichst viele 
Angebote der Daseinsvorsorge 
bündeln.  

Neueinführung des Grundsat-
zes 5: „Verbesserung der 
Kommunikationsinfrastruktur“, 
„bis 2025 flächendeckende 
Breitbandversorgung“. 

Im Grundsatz 7 wurde beim 
Thema Landwirtschaft der 
Aspekt der Nachhaltigkeit er-
gänzt.  

Aktualisierung der zeichneri-
schen Darstellung der Ländli-

ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen in Kapitel 4.2.3.3 für 
die geänderten beziehungs-
weise neu hinzugefügten 
Grundsätze und Ziele. 

Zur Prüfung der übrigen 
Umweltauswirkungen siehe 
Umweltbericht zum LEP 
2010 (Seite 53f). 
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Kapitel Änderung gegenüber LEP 2010 Vertiefte Prüfung im Umweltbericht 

chen Räume entsprechend der 
Anpassungen in der Raumka-
tegorie Ordnungsraum (Haupt-
karte). 

2.4 Stadt- und 
Umlandbereiche in 
ländlichen Räu-
men 

ja Textlich ausschließlich redak-
tionelle Änderungen. 

Aktualisierung der zeichneri-
schen Darstellung der Stadt- 
und Umlandbereiche in ländli-
chen Räumen in Hauptkarte 
(unter anderem Ergänzung der 
Gemeinde Wanderup im Stadt- 
und Umlandbereich Flens-
burg). 

nein Prüfung der Umweltauswir-
kungen in Kapitel 4.2.3.4 für 
die räumliche Änderung. 

Zur Prüfung der Umwelt-
auswirkungen siehe Um-
weltbericht zum LEP 2010 
(Seite 53f). 

2.5 Landesent-
wicklungsachsen 

ja Ausschließlich redaktionelle 
Änderungen. 

Der Grundsatz in Kapitel 2.5 
Ziffer 1 wurde rein redaktionell 
um die Bundesstraße 404 
ergänzt. Sie war bereits im 
LEP 2010 in der Abbildung 3: 
Landesentwicklungsachsen 
und Hauptverbindungsachsen 
enthalten. 

nein Keine Änderungen mit Um-
weltrelevanz.  

Zur Prüfung der Umwelt-
auswirkungen siehe Um-
weltbericht zum LEP 2010 
(Seite 54f). 

 

4.2.3.1 Küstenmeer (LEP, Kapitel 2.1) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 2.1, Absatz 2 

Neben der Einbeziehung des Küstenmeeres und der inneren Gewässer in die übergeordnete 

Raumstruktur, reagiert der ergänzte Grundsatz (Entwicklung regionaler Strategien, die die 

erforderlichen Anpassungen an den Klimawandel und die Potenziale der Küstenzonen von 

Nord- und Ostsee aufzeigen) auf die Herausforderungen des Klimawandels und integriert 

den Anspruch der Minimierung der mit unterschiedlichen Raumnutzungsansprüchen verbun-

denen Nutzungskonkurrenzen. Die Nutzung und Entwicklung des Küstenmeeres war bereits 

im LEP 2010 durch verschiedene Ziele und Grundsätze geregelt, die im Entwurf der Fort-

schreibung des LEP weitgehend übernommen und teilweise ergänzt wurden, insbesondere 

um Strategien zu Anpassungen an den Klimawandel. Ziel ist es, die ökologischen und öko-

nomischen Potenziale des Küstenmeeres, der inneren Gewässer und der Küstenzonen von 

Nord- und Ostsee bei gleichzeitigem Erhalt der natürlichen Dynamik der Küstenökosysteme 

zu nutzen und eine nachhaltige und umweltverträgliche Entwicklung voranzutreiben. 
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Umweltauswirkungen 

Die Ergänzungen des Entwurfs der Fortschreibung des LEP erweitern die im LEP 2010 

prognostizierten positiven Umweltauswirkungen der Festlegungen zum Küstenmeer. Regio-

nale Klimaanpassungsstrategien ermöglichen der gesamträumlichen Planung durch Anpas-

sungen der Raumnutzungen den Folgen des Klimawandels zu begegnen beziehungsweise 

zu einer Reduzierung der Folgen beizutragen. Maßgeblich sind dabei die positiven Effekte 

auf das Schutzgut Klima/Luft. Damit einhergehend können sich auch positive Wirkungen auf 

die Schutzgüter Mensch, Wasser sowie Tiere, Pflanzen und Biodiversität entfalten, indem 

zum Beispiel hochwassergefährdete Bereiche freigehalten werden, eine bessere Luftqualität 

erreicht wird oder einer schnell fortschreitenden Erwärmung der Erde und damit verbunde-

nen Verschiebungen von Lebensräumen entgegengewirkt wird. Die frühzeitige Vermeidung 

von Nutzungskonflikten kann negativen Umweltwirkungen entgegenwirken und wirkt sich in 

der Regel auf alle Belange (einschließlich der Umwelt) positiv aus. 

Alternativenprüfung 

Alternativen bestehen grundsätzlich darin, auf die Ergänzungen zur Klimaanpassung und zur 

Minimierung von Nutzungskonkurrenzen zu verzichten. Da diese Ergänzungen eine Zunah-

me der positiven Umweltauswirkungen erwarten lassen, ist nicht erkennbar, dass ein Ver-

zicht darauf zu günstigeren Umweltauswirkungen führen würde. 

Ergebnis 

Die Ergänzungen des Entwurfs der Fortschreibung des LEP erweitern die im LEP 2010 

prognostizierten positiven Umweltauswirkungen der Festlegungen zum Küstenmeer. Regio-

nale Klimaanpassungsstrategien ermöglichen eine angemessene Reaktion auf die Folgen 

des Klimawandels und tragen zu deren Reduzierung bei. Die frühzeitige Vermeidung von 

Nutzungskonflikten kann negativen Umweltwirkungen entgegenwirken und wirkt sich in der 

Regel auf alle Belange (einschließlich der Umwelt) positiv aus. 

4.2.3.2 Ordnungsräume (LEP, Kapitel 2.2) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 2.2, Absätze 1 und 2 

Die Änderungen reagieren auf veränderte Rahmenbedingungen der Kommunikation sowie 

den steigenden Bedarf an Wohnungsbau. Die Nutzung und Entwicklung der Ordnungsräume 

war bereits im LEP 2010 durch verschiedene Ziele und Grundsätze geregelt, die im Entwurf 

der Fortschreibung des LEP weitgehend übernommen und teilweise ergänzt wurden, insbe-

sondere um die Weiterentwicklung der Kommunikationsinfrastruktur und die ausreichende 

Vorhaltung von Flächen für Wohnungsbau. Die Ordnungsräume sind Schwerpunkträume der 

wirtschaftlichen Entwicklung im Land. Sie profitieren von der Wirtschaftsstärke und der über-

regionalen Anziehungskraft der Oberzentren. 
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Änderungen wurden auch in räumlicher Hinsicht in folgender Weise vorgenommen:  

 Ordnungsraum Kiel: 

o Erweiterung um die Gemeinden 

 Klein Barkau (Gemeindekennzahl 1057037) 

 Kirchbarkau (Gemeindekennzahl 1057033) 

 Großbarkau (Gemeindekennzahl 1057023) 

o Änderungen: 

 Darstellung des gesamten Gemeindegebietes der Gemeinde Brügge 

als Ordnungsraum 

 Aufnahme der Gemeinde Reesdorf (Gemeindekennzahl 1058133) als 

weitere Gemeinde in den Ordnungsraum Kiel, da sie nun mit der Ge-

meinde Brügge ganz vom Ordnungsraum umschlossen wird 

o Korrekturen Im Bereich der Gemeinden Noer, Neudorf-Bornstein und der Gemeinde 

Schwentinental 

 Ordnungsraum Hamburg 

o Erweiterung um die Gemeinde Wentorf AS (Gemeindekennzahl 1053130). 

Umweltauswirkungen 

Die Ergänzungen des Entwurfs der Fortschreibung des LEP erweitern die im LEP 2010 

prognostizierten Umweltauswirkungen der Festlegungen zu den Ordnungsräumen in gerin-

gem Umfang inhaltlich und räumlich. Aufgrund ihrer Funktion sind Ordnungsräume die 

Schwerpunkträume der wirtschaftlichen und baulichen Entwicklung. Gerade mit der im Ent-

wurf der Fortschreibung des LEP ergänzten ausreichenden Vorhaltung von Flächen für 

Wohnungsbau in Ordnungsräumen können regelhaft negative Umweltwirkungen einer ver-

dichteten, konzentrierten Siedlungsentwicklung auftreten, zum Beispiel im Hinblick auf Flä-

cheninanspruchnahme, klimatische Effekte, die Verschlechterung der Luftqualität oder Barri-

erewirkungen für bestimmte Tierarten mit Verlust von Biotop- und Freiraumstrukturen. Auch 

von der Weiterentwicklung der Kommunikationsinfrastruktur können entsprechende negative 

Umweltwirkungen ausgehen. Zur Minimierung dieser potenziellen negativen Umweltwirkun-

gen legt der Entwurf der Fortschreibung des LEP verschiedene Anforderungen fest (verglei-

che zum Beispiel LEP, Kapitel 6.3 Regionale Grünzüge und Grünzäsuren).  

Durch die Festlegung von Ordnungsräumen erfolgt in anderen Räumen eine nachrangigere 

wirtschaftliche und bauliche Entwicklung. Damit können sensible Räume von diesen Entwick-

lungen – und negativen Umweltauswirkungen – freigehalten werden.  

Negative Umweltauswirkungen können zudem durch eine sachgerechte Detailplanung auf 

der kommunalen Ebene (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung) weitgehend vermie-

den werden. 
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Die räumlichen Anpassungen der Flächenkulisse der Stadt- und Umlandbereiche sind lokaler 

Natur und erfassen nur einzelne kleinere Gemeinden. Daher sind aus landesweiter Perspek-

tive insgesamt nur geringe Umweltauswirkungen zu erwarten. 

Alternativenprüfung 

Alternativen bestehen grundsätzlich darin, auf die Ergänzungen zur Kommunikationsinfra-

struktur und zum Wohnungsbau zu verzichten oder andere Kriterien bei der Abgrenzung der 

Ordnungsräume vorzunehmen. Diese Möglichkeit erscheint jedoch aus Umweltsicht nicht 

von Vorteil. Denn dadurch käme es nicht zu weniger negativen Umweltwirkungen, sondern 

nur zu weniger gesteuerten oder verlagerten negativen Umweltwirkungen.  

Ergebnis 

Die Ergänzungen des Entwurfs der Fortschreibung des LEP zur ausreichenden Vorhaltung 

von Flächen für Wohnungsbau und der bedarfsgerechten Ausweisung von Flächen für Ge-

werbe und Industrie können in negativen Umweltwirkungen resultieren. Der Umfang der 

Umweltauswirkungen lässt sich auf der Ebene der Landesplanung nicht konkreter beurteilen. 

Der Entwurf der Fortschreibung des LEP legt verschiedene Anforderungen zur Minimierung 

dieser potenziell negativen Umweltauswirkungen fest. Die räumlichen Anpassungen der Flä-

chenkulisse der Stadt- und Umlandbereiche sind lediglich lokaler Natur und aus landesweiter 

Perspektive geringfügig. Negative Umweltauswirkungen können zudem durch eine sachge-

rechte Detailplanung auf der kommunalen Ebene (Flächennutzungsplanung, Bebauungspla-

nung) weitgehend vermieden werden. 

4.2.3.3 Ländliche Räume (LEP, Kapitel 2.3) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 2.3, Absätze 1, 3 bis 5 und 7 

Die Nutzung und Entwicklung der Ländlichen Räume war bereits im LEP 2010 durch ver-

schiedene Ziele und Grundsätze geregelt, die im Entwurf der Fortschreibung des LEP weit-

gehend übernommen wurden. Ergänzungen erfolgten insbesondere hinsichtlich der Digitali-

sierung und der Sicherung der Daseinsvorsorge. Ländliche Räume sind im Sinne der Raum-

ordnung alle Städte und Gemeinden, die im LEP außerhalb der Ordnungsräume liegen. Sie 

umfassen fast 80 Prozent der Gesamtfläche des Landes und sollen als eigenständige, 

gleichwertige und zukunftsfähige Lebensräume gestärkt werden. Die Aktualisierungen in der 

Hauptkarte sind Folge der Anpassungen in der Raumkategorie Ordnungsräume. Die Ergän-

zungen zur Digitalisierung reagieren auf den technischen Fortschritt und veränderte Rah-

menbedingungen der Kommunikation. Die Ergänzungen zum Thema dörflicher Multifunkti-

onshäuser zielen auf die Sicherung der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum. 
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Umweltauswirkungen 

Die Ergänzungen des Entwurfs der Fortschreibung des LEP erweitern die im LEP 2010 

prognostizierten Umweltauswirkungen der Festlegungen zu den Ländlichen Räumen in fol-

genden Aspekten:  

 Die Unterstützung der Digitalisierung wird maßgeblich durch den Breitbandausbau um-

gesetzt, womit baubedingt, temporär und lokal begrenzt negative Umweltauswirkungen 

verbunden sein können, zum Beispiel durch Flächeninanspruchnahme sowie Lärm- und 

Staubemissionen. Anlagebedingt können je nach Bauweise Veränderungen des Boden- 

und Wasserhaushalts auftreten. Diese potenziell negativen Umweltauswirkungen können 

erst in nachgelagerten Planungs- und Zulassungsverfahren konkret ermittelt und auch im 

Zuge dieser Verfahren minimiert werden. Durch eine Stärkung der Digitalisierung können 

mittelfristig der Mobilitätsdruck des Ländlichen Raums und damit verbundene negative 

Umweltauswirkungen reduziert werden. 

 Die gute Erreichbarkeit von Einrichtungen der überörtlichen Daseinsvorsorge könnte mit 

einem erhöhten Verkehrsaufkommen oder dem Ausbau von Verkehrsinfrastruktur und 

damit einer Steigerung von verkehrsbedingten Lärm- und Luftschadstoffimmissionen so-

wie Flächeninanspruchnahme und Barrierewirkungen verbunden sein. In Verbindung mit 

der angestrebten Digitalisierung und den Zielen des Entwurfs der Fortschreibung des 

LEP zur Stärkung moderner Mobilitätskonzepte (vergleiche LEP Kapitel 4.3), die auf eine 

intermodale und räumlich koordinierte Verkehrsinfrastruktur hinwirken, die insbesondere 

auch neuartige Elektro-, Hybrid- und Wasserstoffantriebe fördert, ist jedoch nicht von um-

fangreichen negativen Umweltauswirkungen auszugehen. Lokale Umweltauswirkungen 

sind im Rahmen nachfolgender Planungsverfahren wirksam zu minimieren. 

 Die gute Erreichbarkeit von dörflichen Multifunktionshäusern zur Daseinsvorsorge könnte 

mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen oder dem Ausbau von Verkehrsinfrastruktur 

und damit einer Steigerung von verkehrsbedingten Lärm- und Luftschadstoffimmissionen 

sowie Flächeninanspruchnahme und Barrierewirkungen verbunden sein. Durch das ge-

bündelte Angebot könnte die Flächeninanspruchnahme im Gegensatz zu einem flächen-

haften Ausbau der Daseinsvorsorge jedoch ebenso wie die damit einhergehende Barrie-

rewirkung auf ein Minimum reduziert werden.  

 Von der Ergänzung einer nachhaltig wirtschaftenden Landwirtschaft sind regelhaft positi-

ve Umweltauswirkungen für alle Schutzgüter zu erwarten.  

Alternativenprüfung 

Alternativen bestehen grundsätzlich darin, auf die Ergänzungen zur Digitalisierung zu ver-

zichten. Zur Sicherung der Daseinsvorsorge ist diese Alternative bei den veränderten Rah-

menbedingungen (fortschreitender Strukturwandel, technologischer Fortschritt, demografi-

scher Wandel) als nicht vernünftig einzustufen.  
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Ergebnis 

Die Ergänzungen des Entwurfs der Fortschreibung des LEP erweitern die im LEP 2010 

prognostizierten Umweltauswirkungen der Festlegungen zu den Ländlichen Räumen insbe-

sondere in dem Aspekt der Unterstützung der Digitalisierung. Dieser wird maßgeblich durch 

den Breitbandausbau umgesetzt, wodurch baubedingt und je nach Bauweise anlagebedingt 

negative Umweltauswirkungen verbunden sein können. Diese potenziell negativen Umwelt-

auswirkungen können erst in nachgelagerten Planungs- und Zulassungsverfahren bezie-

hungsweise im konkreten Einzelfall konkret ermittelt und auch im Zuge dieser Verfahren mi-

nimiert werden. 

4.2.3.4 Stadt- und Umlandbereiche in ländlichen Räumen (LEP, Kapitel 2.4) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen:  

Siehe LEP, Kapitel 2.4  

Bereits im LEP 2010 wurde der Abschnitt Stadt- und Umlandentwicklung mit einer Vielzahl 

an Grundsätzen geregelt, die im Entwurf für die Fortschreibung des LEP vollständig über-

nommen wurden. Änderungen wurden allein in räumlicher Hinsicht in folgender Weise vor-

genommen:  

 Stadt- und Umlandbereich Flensburg 

o Erweiterung um die Gemeinde Wanderup (Gemeindekennzahl 59174) 

o Geringfügige Verkleinerung im Westen an der Grenze zu Dänemark (Abrundung) 

 Stadt-und Umlandbereich Schleswig 

o Herausnahme des nördlichen Teils der Gemeinde Lürschau (Abrundung) 

o Herausnahme des östlichen Teils der Gemeinde Schaalby 

o Verkleinerung am südlichen Rand der Gemeinde Fahrdorf an der Grenze zur Ge-

meinde Geltorf 

 Stadt- und Umlandbereich Husum 

o Vergrößerung im Süden im Bereich der Gemeinde Südermarsch (Abrundung) 

o Vergrößerung im Westen im Bereich der Gemeinde Rantrum (Abrundung). 

Umweltauswirkungen 

Die Stadt- und Umlandbereiche in ländlichen Räumen sollen als regionale Wirtschafts-, Ver-

sorgungs- und Siedlungsschwerpunkte in den ländlichen Räumen gestärkt werden und 

dadurch Entwicklungsimpulse für den gesamten ländlichen Raum geben. Inwiefern von den 

durch den LEP eingeräumten Entwicklungsmöglichkeiten mit welchen Schwerpunktsetzun-

gen in den Stadt- und Umlandbereichen konkret Gebrauch gemacht wird, kann auf Ebene 
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der Landesplanung nicht dargestellt werden. Grundsätzlich führen entsprechende Flächen-

angebote für Gewerbe und Industrie sowie regional bedeutsame Versorgungseinrichtungen 

potenziell zu lokalen Umweltauswirkungen durch den Verlust von Freiraum mit entsprechen-

den Freiraumfunktionen (Bodenfunktionen, Biotopfunktionen, Funktionen als Erholungsraum 

und so weiter) sowie Immissionen von Lärm oder Luftschadstoffen. Diese potenziell negati-

ven Umweltauswirkungen können erst in nachgelagerten Planungs- und Zulassungsverfah-

ren beziehungsweise im konkreten Einzelfall konkret ermittelt und auch im Zuge dieser Ver-

fahren minimiert werden. 

Aufgrund der Tatsache, dass im Rahmen der auch durch den LEP geförderten räumlichen 

Kooperationen abgestimmte regionale Flächenkonzepte erstellt werden, können aber mög-

licherweise auch konkurrierende Ausweisungen vermieden und konfliktärmere Standorte 

ausgewählt werden. In Verbindung mit der Vorgabe des LEP einer bedarfsgerechten Flä-

chenausweisung und der Erforderlichkeit des Einvernehmens mit der Regionalplanung wer-

den damit auch positive Umweltauswirkungen erwartet. Art und Umfang können jedoch erst 

im Rahmen der folgenden Planungsebenen ermittelt werden. 

Die räumlichen Anpassungen der Flächenkulisse der Stadt- und Umlandbereiche erfassen 

nur kleinräumige Änderungen. Daher sind aus landesweiter Perspektive insgesamt nur ge-

ringe Umweltauswirkungen zu erwarten. 

Alternativenprüfung 

Die räumlichen Anpassungen sind gering. Alternative Festlegungen, die zu deutlich günstige-

ren Umweltauswirkungen führen, sind nicht erkennbar. 

Ergebnis 

Die räumlichen Anpassungen der Flächenkulisse der Stadt- und Umlandbereiche erfassen 

nur kleinräumige Änderungen. Daher sind aus landesweiter Perspektive insgesamt nur ge-

ringe Umweltauswirkungen zu erwarten. 

4.2.4 Siedlungsentwicklung (LEP, Kapitel 3) 

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Änderungen der Fortschreibung des 

LEP gegenüber der Fassung von 2010.  

Tabelle 4-2: Änderungen der Siedlungsentwicklung gegenüber dem LEP 2010 

Kapitel Änderung gegenüber LEP 2010 Vertiefte Prüfung im Umweltbericht 

3.1 Zentralörtliches 
System 

ja Weitgehend redaktionelle Än-
derungen. 

Im Grundsatz 6 wurde die 
bedarfsgerechte Flächenvor-
sorge in den Zentralen Orten 
von Grundsatz in Ziel geän-

nein Die Änderung führt nicht zu 
anderen Umweltauswirkun-
gen als den bisher beschrie-
benen. 

Zur Prüfung der Umwelt-
auswirkungen siehe Um-
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Kapitel Änderung gegenüber LEP 2010 Vertiefte Prüfung im Umweltbericht 

dert. weltbericht zum LEP 2010 
(Seite 56).  

3.1.1 Oberzentren ja Weitgehend redaktionelle Än-
derungen.  

Die Bedeutung der Oberzen-
tren als Wissenschaftszentren 
(Angebot an Wissenschafts- 
und Technologieeinrichtungen) 
wurde ergänzt. 

nein Keine Änderungen mit Um-
weltrelevanz.  

Zur Prüfung der Umwelt-
auswirkungen siehe Um-
weltbericht zum LEP 2010 
(Seite 57). 

3.1.2 Mittelzentren nein  nein Keine Änderungen mit Um-
weltrelevanz.  

Zur Prüfung der Umwelt-
auswirkungen siehe Um-
weltbericht zum LEP 2010 
(Seite 57). 

3.1.3 Unterzentren nein  nein Keine Änderungen mit Um-
weltrelevanz.  

Zur Prüfung der Umwelt-
auswirkungen siehe Um-
weltbericht zum LEP 2010 
(Seite 57). 

3.1.4 Ländliche 
Zentralorte 

nein  nein Keine Änderungen mit Um-
weltrelevanz.  

Zur Prüfung der Umwelt-
auswirkungen siehe Um-
weltbericht zum LEP 2010 
(Seite 57). 

3.1.5 Stadtrand-
kerne 

nein  nein Keine Änderungen mit Um-
weltrelevanz.  

Zur Prüfung der Umwelt-
auswirkungen siehe Um-
weltbericht zum LEP 2010 
(Seite 57). 

3.2 Besondere 
Funktionen von 
Gemeinden ohne 
zentralörtliche 
Einstufung 

ja Redaktionelle Änderungen nein Keine Änderungen mit Um-
weltrelevanz.  

Zur Prüfung der Umwelt-
auswirkungen siehe Um-
weltbericht zum LEP 2010 
(Seite 57f und Seite 142f). 

3.3 Siedlungsach-
sen 

ja Ergänzung des Grundsatzes 2 ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen in Kapitel 4.2.4.1. 

3.4 Entwicklungs- 
und Entlastungsor-
te 

ja Neues Kapitel ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen in Kapitel 4.2.4.2. 

3.5 Baugebiets-
grenzen 

nein  nein Zur Prüfung der Umwelt-
auswirkungen siehe Um-
weltbericht zum LEP 2010 
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Kapitel Änderung gegenüber LEP 2010 Vertiefte Prüfung im Umweltbericht 

(Seite 61f, Seite 143). 

3.6 Wohnungsver-
sorgung 

ja Ergänzung des Absatz 1 um 
folgende Aspekte: sparsamer 
Umgang mit Flächen/ Maß-
nahmen der Innenentwicklung 
für bedarfsgerechte Woh-
nungsversorgung; bei Woh-
nungsangeboten für Ältere auf 
Anbindung an Versorgungsein-
richtungen achten; mehr An-
gebote für kleine Haushalte 
schaffen; dem Bedarf an be-
zahlbarem Wohnraum für un-
tere und mittlere Einkom-
mensgruppen durch geeignete 
Maßnahmen, insb. auch für 
sozial geförderten Wohnraum, 
Rechnung tragen. 

ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen in Kapitel 4.2.4.3. 

 

3.6.1 Wohnungs-
bauentwicklung in 
den Gemeinden 

ja .Absatz 1 (Neu): Flächenspa-
rende Siedlungs- und Er-
schließungsformen; interkom-
munale Vereinbarungen zur 
Verständigung über wohnbau-
liche Entwicklung in Teilräu-
men 

Absatz 2: Schwerpunkte ha-
ben Verantwortung zur De-
ckung des regionalen Woh-
nungsbedarfs und entspre-
chend ihrer Funktion ausrei-
chenden Wohnungsbau er-
möglichen (Änderung von 
Grundsatz in Ziel). 

Absatz 3: Wohnbaulicher Ent-
wicklungsrahmen: Aktualisie-
rung durch neuen Stichtag und 
neuen Geltungszeitraum. Bei 
Inkrafttreten des LEP nochma-
lige Aktualisierung des Stich-
tags und Anpassung des Gel-
tungszeitraums an den Pla-
nungszeitraum des LEP.  

Neuer Absatz 4 Neu im Plan 
ist die Definition von Ausnah-
metatbeständen für eine mög-
liche geringfügige Überschrei-
tung des wohnbaulichen Ent-
wicklungsrahmens; vor dem 
Hintergrund, Innenentwicklung 
zu stärken und besondere 
Wohnbedarfe der örtlichen 
Bevölkerung decken zu kön-

ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen in Kapitel 4.2.4.3.1. 

Zur Prüfung der übrigen 
Umweltauswirkungen siehe 
Umweltbericht zum LEP 
2010 (Seite 61f und Seite 
144f). 
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Kapitel Änderung gegenüber LEP 2010 Vertiefte Prüfung im Umweltbericht 

nen. 

Absatz 6: Ergänzt wurde, dass 
die Gemeinden geeignete 
Innenentwicklungspotenziale 
auch mobilisieren sollen. 

3.7 Flächenvor-
sorge für Gewerbe 
und Industrie 

ja Weitgehend redaktionelle Än-
derungen. 

nein Keine Änderungen mit Um-
weltrelevanz.  

Zur Prüfung der Umwelt-
auswirkungen siehe Um-
weltbericht zum LEP 2010 
(Seite 65ff und Seite 146f). 

3.8 Interkommuna-
le Vereinbarung 
zur Siedlungsent-
wicklung 

ja 

 

Ausschließlich redaktionelle 
Änderungen. 

nein Keine Änderungen mit Um-
weltrelevanz.  

Zur Prüfung der Umwelt-
auswirkungen siehe Um-
weltbericht zum LEP 2010 
(Seite 148f). 

3.9 Städtebauliche 
Entwicklung 

ja Neuer Absatz 3: Neu im Plan 
ist das Flächensparziel „unter 
1,3 ha/ Tag bis 2030“;  

Absatz 9: Aktualisierung der 
Vorgaben zum Lärmschutz 
(Stichwort Lärmaktionspläne 
der Gemeinden);  

Neuer Absatz 10 Vorgaben zur 
Entwicklung ehemals militä-
risch genutzter Flächen. 

Ergänzungen in den anderen 
Absätzen: Anforderungen an 
Klimaschutz und Klimaanpas-
sung berücksichtigen(Absatz 
1), Erweiterung von Sied-
lungssplittern vermeiden (Ab-
satz 2), Nahversorgung in 
Ortszentren bereitstellen (Ab-
satz 5); Wohnbauflächen im 
Umfeld neue Bahnhaltepunkte 
bereitstellen (Absatz 6).  

ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen in Kapitel 4.2.4.4 für 
die geänderten beziehungs-
weise ergänzten Inhalte. 

Zur Prüfung der übrigen 
Umweltauswirkungen siehe 
Umweltbericht zum LEP 
2010 (Seite 68f und Seite 
146f). 

3.10 Einzelhandel ja Anpassungen an die aktuelle 
Rechtsprechung. 

Neu: Grundsatz 13 hinzuge-
fügt (frühzeitige Beachtung der 
Auswirkungen des Online-
Handels).  

ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen in Kapitel 4.2.4.5 für 
die geänderten beziehungs-
weise ergänzten Inhalte. 

Zur Prüfung der übrigen 
Umweltauswirkungen siehe 
Umweltbericht zum LEP 
2010 (Seite 69ff, Seite 147f). 
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4.2.4.1 Siedlungsachsen (LEP, Kapitel 3.3) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 3.3, Absatz 2 

Zur Steuerung der Siedlungsentwicklung in den Ordnungsräumen übernimmt der LEP das 

Instrument der Siedlungsachsen aus dem LEP 2010. Die Siedlungsachsen sowie ihre äuße-

ren Achsenschwerpunkte werden in der Hauptkarte des LEP dargestellt und sollen in den 

Regionalplänen konkretisiert und durch Grünzäsuren gegliedert werden. Dadurch soll eine 

flächige, ringförmige Ausbreitung von Siedlungsflächen in den Ordnungsräumen verhindert 

werden. Der neue Grundsatz dient als Reaktion für den Fall, dass aufgrund des Siedlungs-

drucks in den Stadt- und Umlandbereichen der Oberzentren Flensburg und Neumünster 

ebenfalls der Bedarf besteht, die Siedlungsentwicklung grundsätzlicher zu steuern und ent-

lang von Siedlungsachsen auszurichten. Der Radius ergibt sich dabei aus dem engeren Ver-

flechtungsbereich der Oberzentren mit ihrem Umland. Die verbindliche Abgrenzung der Sied-

lungsachsen als flächenhaft festgelegte Räume sowie die Ausweisung von Grünzäsuren zur 

inneren Gliederung erfolgt durch die Regionalplanung. 

Umweltauswirkungen 

Die Ergänzung des LEP erweitert im Fall einer anhaltend dynamischen Siedlungsentwick-

lung die grundsätzlich positive Wirkung der Siedlungsachsen-Festlegung auf die Stadt- und 

Umlandbereiche von Flensburg und Neumünster. Mit der Siedlungsachsenfestlegung wird im 

Zusammenwirken mit dem Ziel 4 verdichtetes Bauen gefördert und es wird damit die Flä-

cheninanspruchnahme im Grundsatz reduziert. 

Es ergeben sich insbesondere positive ökologische Effekte dieses Instrumentes im Hinblick 

auf Flächenverbrauch und verkehrliche Erreichbarkeit der Zentren entlang der Achsen. Un-

terstützt werden diese Wirkungen durch den gezielten Schutz von Freiräumen mit Hilfe von 

Regionalen Grünzügen. 

Die Möglichkeit, Siedlungsachsen durch Grünzäsuren zu gliedern, wirkt sich positiv auf die 

Umwelt aus, da trotz Konzentration der Siedlungstätigkeit auf die besonderen Siedlungsräu-

me wichtige Freiräume in Grünzäsuren erhalten bleiben. Die Schutzgüter Mensch (zum Bei-

spiel Sicherung von Naherholungsräumen, bessere Luftqualität durch Verringerung der Ver-

kehrsemissionen außerhalb des vorhandenen baulichen Siedlungszusammenhangs), Tiere/ 

Pflanzen (Verringerung der Inanspruchnahme von Biotopen), Boden (Verringerung der Flä-

cheninanspruchnahme), Klima/Luft (Verringerung der Verkehrsemissionen) und Landschaft 

(Verringerung des Landschaftsverbrauchs; Freiraumschutz in den Ordnungsräumen) können 

davon profitieren. 

Negative Wirkungen einer verdichteten, konzentrierten Siedlungsentwicklung, zum Beispiel 

im Hinblick auf klimatische Effekte, eine Verschlechterung der Luftqualität oder eine Barrier-

ewirkung für bestimmte Tierarten, können durch eine entsprechende Detailplanung auf der 
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kommunalen Ebene (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung) weitgehend vermieden 

werden. 

Alternativenprüfung 

Alternativen bestehen grundsätzlich darin, auf die zusätzliche Möglichkeit der Ausweisung 

von Siedlungsachsen in den Stadt- und Umlandbereichen der Oberzentren Flensburg und 

Neumünster zu verzichten oder die Möglichkeit, diese auch in Stadt- und Umlandbereichen 

um Mittelzentren auszuweisen. Die Landesplanung sieht aufgrund des absehbaren Sied-

lungsdrucks ausschließlich für die Stadt- und Umlandbereiche der Oberzentren Flensburg 

und Neumünster die Notwendigkeit einer Steuerung der Siedlungsflächenentwicklung an-

hand von Siedlungsachsen. 

Ergebnis 

Die erweiterte Möglichkeit der Steuerung der Siedlungsentwicklung durch Siedlungsachsen 

für die Stadt- und Umlandbereiche der Oberzentren Flensburg und Neumünster wirkt sich im 

Grundsatz positiv auf die Umwelt aus. Die positiven Wirkungen werden unterstützt durch die 

Möglichkeit der Festlegung von Grünzäsuren. 

Eine abschließende Beurteilung der Umweltauswirkungen ist erst bei einer weiteren Konkre-

tisierung auf den nachfolgenden Ebenen möglich. 

4.2.4.2 Entwicklungs- und Entlastungsorte (LEP, Kapitel 3.4) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 3.4, Absatz 1 

Ergänzend zu den Planfestlegungen des LEP 2010 wird im Entwurf der Fortschreibung des 

LEP das Thema „Entwicklungs- und Entlastungsorte“ mit einem Grundsatz neu eingefügt. 

Der Grundsatz wird eingefügt, da es in den Ordnungsräumen teilweise zu Flächenengpäs-

sen für Wohnen und Gewerbe kommt. Um einer geordneten Siedlungs- und Wirtschaftsent-

wicklung, einer nachhaltigen Freiraumsicherung und dem Schutz der natürlichen Lebens-

grundlagen Rechnung zu tragen, können zur Entlastung der verdichteten Bereiche, insbe-

sondere des Ordnungsraumes Hamburg, bestimmte Zentrale Orte in den ländlichen Räumen 

in den Regionalplänen als Entwicklungs- und Entlastungsorte festgesetzt werden. Diese sind 

als Gemeindegrenzen überschreitende Siedlungsschwerpunkte angelegt. Daher bezieht sich 

ihre Funktion nicht nur auf den Zentralen Ort selbst, sondern unabhängig von Gemeinde-

grenzen auf das gesamte baulich zusammenhängende Siedlungsgebiet des Zentralen Ortes. 

Gegebenenfalls können auch Gemeinden außerhalb des baulichen Siedlungszusammen-

hanges, die in guter Zuordnung zum Zentralen Ort liegen sowie über eine gute ÖPNV-

Anbindung und Infrastrukturausstattung verfügen, bei der räumlichen Abgrenzung einbezo-

gen werden, um die Funktionswahrnehmung zu unterstützen. 
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Umweltauswirkungen 

Der neue Grundsatz soll die Siedlungsflächenentwicklung in verdichteten Bereichen der 

Ordnungsräume reduzieren und stärker auf kleinere zentrale Orte außerhalb lenken. Ob da-

mit eine Erhöhung der Flächeninanspruchnahme mit den damit verbundenen negativen Wir-

kungen auf den Naturhaushalt verbunden ist, ist unklar. Einerseits wird in kleineren zentralen 

Orten weniger verdichtet gebaut. Andererseits wird mit dem Grundsatz in Kapitel 3.6.1, Ab-

satz 1 G für alle Gemeinden eine flächensparende Siedlungs- und Erschließungsweise bei 

der Wohnungsbauentwicklung eingefordert. Zudem wird mit dem Grundsatz in Kapitel 3.9, 

Absatz 3 G eine Begrenzung der Flächeninanspruchnahme im Land insgesamt gefordert.  

Grundsätzlich hat die Entlastung der Siedlungsflächenentwicklung in verdichteten Räumen 

das Potenzial für positive Wirkungen in diesen Bereichen im Hinblick auf die Lebensqualität 

der Menschen, gesunde Wohnverhältnisse und die Biodiversität, da damit die Erhaltung von 

Freiräumen im Siedlungszusammenhang in den verdichteten Räumen verbunden ist. Die 

Schutzgüter Mensch (zum Beispiel Erhaltung von Naherholungsräumen, bessere Luftqualität 

durch Verringerung der Verkehrsemissionen außerhalb des vorhandenen baulichen Sied-

lungszusammenhangs), Tiere/ Pflanzen (Verringerung der Inanspruchnahme von Biotopen), 

Boden (Verringerung der Flächeninanspruchnahme), Klima/Luft (Verringerung der Ver-

kehrsemissionen, Sicherstellung der Kalt- und Frischluftversorgung verdichteter Bereiche) 

und Landschaft (Freiraumschutz im verdichteten Bereich) können profitieren.  

Negative Wirkungen infolge der verstärkten Siedlungsentwicklung in den Entwicklungs- und 

Entlastungsorten, zum Beispiel im Hinblick auf die Verschlechterung der Luftqualität oder 

den Verlust von Freiräumen mit Bedeutung für die Biodiversität, können durch eine entspre-

chende Detailplanung auf der kommunalen Ebene (Flächennutzungsplanung, Bebauungs-

planung) weitgehend vermieden werden. 

Alternativenprüfung 

Eine Alternative besteht grundsätzlich darin, auf die zusätzliche Möglichkeit der verstärkten 

Siedlungsentwicklung in den Entwicklungs- und Entlastungsorten zu verzichten. Diese Mög-

lichkeit erscheint jedoch insbesondere aus Umweltsicht nicht von Vorteil. Die positiven Wir-

kungen für die verdichteten Räume überwiegen. Negative Wirkungen in den Entwicklungs- 

und Entlastungsorten können durch eine entsprechende Detailplanung auf der kommunalen 

Ebene (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung) weitgehend vermieden werden. Die 

Flächeninanspruchnahme wird durch andere Grundsätze im LEP begrenzt. 

Ergebnis 

Die erweiterte Möglichkeit der Steuerung der Siedlungsentwicklung durch die Ausweisung 

von Entwicklungs- und Entlastungsorten wirkt sich im Grundsatz positiv auf die Umwelt aus. 

Die potenziell positiven Effekte in den verdichteten Räumen überwiegen die potenziell nega-

tiven Effekte, die durch eine Detailplanung auf kommunaler Ebene weitgehend vermieden 

werden können. 
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Eine abschließende Beurteilung der Umweltauswirkungen ist erst bei einer weiteren Konkre-

tisierung auf den nachfolgenden Ebenen möglich. 

4.2.4.3 Wohnungsversorgung (LEP, Kapitel 3.6) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 3.6, Absatz 1 

Anknüpfend an die Planfestlegungen des LEP 2010 wird im Entwurf der Fortschreibung des 

LEP das Thema „Wohnungsversorgung“ insbesondere im Grundsatz in Absatz 1 ausführli-

cher behandelt. Der Grundsatz für die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit 

Wohnraum wird im Entwurf der Fortschreibung des LEP gegenüber dem LEP 2010 ergänzt 

um Maßgaben zum sozial geförderten Wohnraum, zur Innenentwicklung, zur Bestandssanie-

rung, zum Klimaschutz und zu einer möglichst guten Anbindung an Versorgungseinrichtun-

gen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass nicht nur die Entwicklung der Zahl der Haushalte, 

sondern auch die Entwicklung der Struktur der Haushalte für die Abschätzung des Neube-

darfs von Wohnungen zugrunde gelegt werden soll. Diese Ergänzungen zielen primär darauf 

ab, aus Gründen der Nachhaltigkeit für den Wohnungsbau weniger neue Flächen in An-

spruch zu nehmen. Dabei sollen auch die vorhandenen Wohnungsbestände stärker als bis-

lang bei der Angebotsplanung berücksichtigt werden. Durch Instandsetzung, Umbau und 

funktionale Anpassung sollen die vorhandenen Wohnungsbestände an die aktuelle Nachfra-

ge angepasst werden und außerdem energetisch verbessert werden. 

Umweltauswirkungen 

Die Ergänzung der Grundsätze zur Wohnungsversorgung führt zu positiven Steuerungsef-

fekten für die Umwelt. Die Hervorhebung der Innenentwicklung sowie der Nutzung beste-

hender Wohnungspotenziale führt potenziell zu einer Verringerung der Flächeninanspruch-

nahme im Außenbereich und damit zu einer Verringerung der Inanspruchnahme von Flächen 

mit Funktionen für die Erholung, den Biotop- und Artenschutz, den Boden, Oberflächenge-

wässer und das Grundwasser sowie die Landschaft oder das Klima. 

Negative Wirkungen infolge einer verstärkten Innenentwicklung, zum Beispiel im Hinblick auf 

die Verschlechterung der Luftqualität oder den Verlust von Freiräumen mit Bedeutung für 

das innerörtliche Klima und die siedlungsnahe Erholung, können durch eine entsprechende 

Detailplanung auf der kommunalen Ebene (Bebauungsplanung, Baugenehmigung) weitge-

hend vermieden werden. Der Grundsatz in Absatz 1 weist dazu bereits darauf hin, dass den 

Belangen des Klimaschutzes bei der Innenentwicklung angemessen Rechnung zu tragen ist.  

Alternativenprüfung 

Durch die Ergänzung der Grundsätze ist mit positiven Umweltauswirkungen zu rechnen. 

Vernünftige Alternativen sind nicht erkennbar. 
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Ergebnis 

Die Erweiterung der Grundsätze für die Wohnungsversorgung auf die Themen Innenentwick-

lung, Nutzung bestehender Wohnungspotenziale und Klimaschutz hat potenziell positive 

Umweltauswirkungen. Eine abschließende Beurteilung der Umweltauswirkungen ist erst bei 

einer weiteren Konkretisierung auf den nachfolgenden Ebenen möglich. 

4.2.4.3.1 Wohnungsbauentwicklung in den Gemeinden (LEP, Kapitel 3.6.1) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 3.6.1, Absätze 3 und 5 

Um für die Geltungsdauer des Plans eine bedarfsgerechte und flächensparende Deckung 

des Wohnungsbaubedarfs zu ermöglichen, wurden die Planfestlegungen des LEP 2010 zum 

wohnbaulichen Entwicklungsrahmen angepasst und durch Ausnahmetatbestände ergänzt; 

gleichzeitig soll die Innenentwicklung forciert werden. 

Die Aussagen zur Funktion der Schwerpunkte wurden von einem Grundsatz in ein Ziel ge-

ändert. Die Schwerpunkte für den Wohnungsbau (Zentrale Orte und Stadtrandkerne sowie 

Ortslagen auf den Siedlungsachsen und Gemeinden/Ortslagen mit einer ergänzenden 

überörtlichen Versorgungsfunktion) werden dadurch stärker in die Pflicht genommen, ent-

sprechend ihrer Funktion ausreichenden Wohnungsbau zu ermöglichen  

Der wohnbauliche Entwicklungsrahmen von 10 Prozent beziehungsweise 15 Prozent, der für 

Gemeinden gilt, die keine Schwerpunkte sind und sich im LEP 2010 auf den Wohnungsbe-

stand am 31.12.2009 bezog sowie für den Zeitraum 2010 bis 2025 galt, wurde auf den Zeit-

raum 2018 bis 2030 und den Wohnungsbestand 31.12.2017 aktualisiert. Der Rahmen wurde 

unter Berücksichtigung einer vorrangigen Entwicklung in den Schwerpunkten aus dem aktu-

ell absehbaren Wohnungsneubaubedarf bis 2030 abgeleitet. Die Werte 10 Prozent und 15 

Prozent sind Obergrenzen. Gemeinden, in denen aufgrund kleinräumiger Teilprognosen ein 

deutlich niedrigerer örtlicher Bedarf erkennbar ist, sollten den Rahmen durch planerische 

Vorsorge nicht voll ausschöpfen. Auch ökologische, städtebauliche und infrastrukturelle Ge-

sichtspunkte können gegen ein Ausschöpfen des Rahmens sprechen. 

Neu im Plan sind Ausnahmetatbestände zum wohnbaulichen Entwicklungsrahmen, die es 

den betreffenden Gemeinden unter bestimmten Voraussetzungen ermöglichen, über ihren 

Rahmen von 10 Prozent beziehungsweise 15 Prozent hinaus Wohnungsbau zu planen, zum 

Beispiel um im Rahmen der Ortskernentwicklung die Schaffung von Wohnraum für besonde-

re Wohnbedarfe zu unterstützen oder um den Bedarf der örtlichen Bevölkerung zu decken.  

Umweltauswirkungen 

Durch die Aktualisierung des wohnbaulichen Entwicklungsrahmens ergibt sich gegenüber 

den Festlegungen im LEP 2010 potenziell eine Zunahme der Flächeninanspruchnahme mit 

den damit verbundenen negativen Umweltauswirkungen auf die entsprechenden ökologi-
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schen Funktionen (Arten- und Biotopschutz, Boden und Wasser, Landschaft) sowie gegebe-

nenfalls auf die Erholungsfunktion oder Kulturgüter. Diese Zunahme der Flächeninanspruch-

nahme wird allerdings begrenzt durch den Grundsatz in Kapitel 3.6.1, Absatz 5, der auf eine 

möglichst weitgehende Nutzung von Innenentwicklungspotenzialen hinweist. Zudem wirkt 

der Grundsatz in Kapitel 3.9, Absatz 3 G begrenzend, der die Inanspruchnahme neuer Flä-

chen landesweit auf unter 1,3 Hektar pro Tag bis 2030 absenken soll (siehe Kapitel 4.2.4.4). 

Die Möglichkeit, den Entwicklungsrahmen von 10 Prozent beziehungsweise 15 Prozent im 

begründeten Einzelfall geringfügig überschreiten zu können, führt gegebenenfalls zu zusätz-

lichem Flächenverbrauch und den damit verbundenen negativen Auswirkungen insbesonde-

re für die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Klima, Boden und Wasser. Positiv ist, dass die 

Anwendung der Ausnahme in Verbindung mit einer Innenentwicklung steht. Dadurch wird die 

Inanspruchnahme neuer Flächen an den Gemeindeaußengrenzen vermieden (positiv für die 

Schutzgüter Tiere/Pflanzen, Boden, Wasser und Landschaft). Zudem wird der Deckung des 

besonderen Wohnbedarfs eine übergeordnete Rolle zugewiesen, was sich positiv auf das 

Wohnumfeld auswirken kann, wenn zum Beispiel Mehrgenerationenwohnen gefördert wird. 

Negative Wirkungen infolge einer verstärkten Innenentwicklung, zum Beispiel im Hinblick auf 

die Verschlechterung der Luftqualität oder auf den Verlust von Freiräumen mit Bedeutung für 

das innerörtliche Klima und die siedlungsnahe Erholung, können durch eine entsprechende 

Detailplanung auf der kommunalen Ebene (Bebauungsplanung) weitgehend vermieden wer-

den. 

Alternativenprüfung 

Durch die Aktualisierung des wohnbaulichen Entwicklungsrahmens kann der aktuell abseh-

bare Wohnungsneubaubedarf gedeckt werden. Alternativen bestünden darin, den Entwick-

lungsrahmen niedriger oder höher anzusetzen. Niedrigere Prozentwerte könnten dazu bei-

tragen, die Flächenneuinanspruchnahme zu verringern. Der Nachteil bestünde allerdings 

darin, dass ein zu geringes Wohnungsangebot zu steigenden Preisen führen würde und ein 

Mangel an geeignetem Wohnraum bestünde. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass ver-

schiedene andere Grundsätze (insb. die Grundsätze in Kapitel 3.6, Absatz 1 und in Kapitel 

3.9, Absatz 3) eine Begrenzung der Flächeninanspruchnahme bewirken sollen.  

Eine Alternative zur Möglichkeit der geringfügigen Überschreitung des Entwicklungsrahmens 

bei Innenentwicklungsmaßnahmen bestünde darin, auf diese Ausnahmen zu verzichten. 

Etwaiger Bedarf müsste dann in den Schwerpunkten für den Wohnungsbau gedeckt werden 

und würde dort gegebenenfalls Flächenneuausweisungen erfordern, einschließlich damit 

verbundener negativer Umweltauswirkungen. Aufgrund der potenziell überwiegenden positi-

ven Effekte von Innenentwicklungsmaßnahmen ist die dargestellte Alternative nicht vor-

zugswürdig.  

Ergebnis 
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Die Erhöhung des wohnbaulichen Entwicklungsrahmens sowie die Möglichkeit, den quantifi-

zierten Rahmen noch zu überschreiten, führt im Grundsatz zu negativen Effekten auf die 

Umwelt, da in größerem Umfang Wohnungsbau betrieben werden darf. Die potenziell nega-

tiven Effekte in den verdichteten Räumen überwiegen, lassen sich jedoch durch eine geeig-

nete Detailplanung auf kommunaler Ebene minimieren. 

Eine inhaltliche und räumliche Konkretisierung der Umweltauswirkungen infolge der Woh-

nungsbauentwicklung in Gemeinden ist erst auf der nachgeordneten Ebene der Regional-

planung beziehungsweise im Rahmen der Bauleitplanung möglich. 

4.2.4.4 Städtebauliche Entwicklung (LEP, Kapitel 3.9) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 3.9, Absätze 1, 3, 9 und 10 

Die Bau- und Siedlungstätigkeit soll den gesellschaftlichen Anforderungen an eine nachhalti-

ge Stadt- und Ortsentwicklung Rechnung tragen. Das heißt, wirtschaftliche, soziale und öko-

logische Belange sollen gleichermaßen berücksichtigt werden. Dies schließt die demografi-

schen Veränderungen und den Klimawandel mit ein. Auf der Grundlage integrierter Ansätze 

und Konzepte der Stadt- und Ortsentwicklung, die diese komplexen Wechselwirkungen be-

rücksichtigen, sollen die kommunalen städtebaulichen Planungen und Maßnahmen mit priva-

ten Investitionen der Bau- und Siedlungstätigkeit verknüpft werden. Ein weiterer wichtiger 

Schwerpunkt der Planfestlegungen ist die Verringerung von Flächenneuinanspruchnahmen. 

Grundsätzlich soll durch eine Flächenkreislaufwirtschaft ein Ausgleich zwischen versiegelten 

Flächen und Freiflächen vorangebracht werden. Im Besonderen sollen Brachflächen wie 

etwa ehemals militärisch genutzte Flächen entsiegelt und dem Flächenkreislauf zugeführt 

werden. In Fällen der vormals militärisch genutzten Flächen, ist die Rücksichtnahme auf re-

gionale Aspekte, Belange der Nachbargemeinden und Altlasten sowie Aspekte des Umwelt-

schutzes unabdingbar. Der Grundsatz für die Siedlungsentwicklung ergänzt die Verkehrser-

schließung der öffentlichen Verkehrsmittel mit dem Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur. 

Eine wesentliche Ergänzung ist die Festlegung, die tägliche Flächenneuinanspruchnahme in 

Schleswig-Holstein bis 2030 auf unter 1,3 Hektar pro Tag zu verringern.  

Umweltauswirkungen 

Die Ergänzungen im LEP zum Lärmschutz gehen auf die gestiegenen Anforderungen an die 

Raumplanung ein, bereits in der planenden Vorsorge die Gewährleistung eines hohen Ge-

sundheits- und Umweltschutzniveaus anzustreben und nicht nur den aktiven Lärmschutz zu 

fokussieren. In Ballungsräumen von Ober- und Mittelzentren können als ruhige Gebiete ne-

ben großflächigen Gebieten, die einen weitgehend naturbelassenen oder land- und forstwirt-

schaftlich genutzten Naturraum bilden, auch innerstädtische Erholungsflächen festgesetzt 

werden, sofern sie von der Bevölkerung als ruhig empfunden werden (zum Beispiel Kurge-

biete, Krankenhausgebiete, Naturflächen, Grünflächen, Friedhöfe, Kleingartenanlagen).  
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Die Festlegung, die tägliche Flächenneuinanspruchnahme in Schleswig-Holstein bis 2030 

auf unter 1,3 Hektar pro Tag zu verringern, ist aus der aktualisierten Nachhaltigkeitsstrategie 

der Bunderegierung abgeleitet, wo ein Reduktionsziel für die Neu-Flächeninanspruchnahme 

in Deutschland von 30 Hektar pro Tag festgelegt ist. Dieses strategische Ziel wurde auf die 

Landesfläche beziehungsweise die Bevölkerungszahl von Schleswig-Holstein übertragen. Es 

gewährleistet eine gegenüber der derzeitigen Flächeninanspruchnahme deutlich reduzierte 

Neuinanspruchnahme von Flächen und ist daher positiv zu bewerten. Die langfristige Redu-

zierung von Flächenneuinanspruchnahmen und der Schutz von Freiflächen zur Stabilisie-

rung der natürlichen Umweltfunktionen von Böden sind essentiell. Dies betrifft nicht nur die 

ausgleichenden Klimafunktionen, sondern insbesondere auch ihre Leistungen im Hinblick auf 

den qualitativen und quantitativen Wasserhaushalt, der für ein Land wie Schleswig-Holstein 

besonders wichtig ist. Darüber hinaus soll die landwirtschaftliche Nutzung der fruchtbaren 

Böden erhalten und die Zersiedelung naturnaher Räume verhindert werden.   

Sowohl die langfristige Regulierung der Flächenneuinanspruchnahme als auch die Vermei-

dung einer weiteren Zersiedlung wirken sich daher positiv auf den Naturhaushalt und das 

Landschaftsbild aus. Darüber hinaus kann durch eine ansprechende und intakte Umwelt die 

Erholungseignung gesteigert werden. Die Schutzgüter Mensch (Naherholung, Lärmschutz, 

Senkung des Energieverbrauchs), Landschaft (Verbesserung des Landschaftsbildes, Stabili-

sierung des Naturhaushaltes), Boden (Reduzierung der Versiegelung (Rückbau) und Flä-

cheninanspruchnahme), Klima/Luft (Erhalt von Freiflächen als Freiluftschneisen) sowie Tie-

re/Pflanzen (Grünachsen für Biotopverbund, Verringerung der Inanspruchnahme von Bioto-

pen) können von den ergänzten Planfestlegungen profitieren. 

Das Zusammenwirken der einzelnen Festlegungen wird insbesondere anhand der positiven 

ökologischen Effekte deutlich (verminderter Flächenverbrauch, ökologisch orientierte Innen-

entwicklung, Förderung des ÖPNVs, energieoptimierte Konzepte für die Stadt, Lärmschutz-

bereiche und so weiter). 

Negative Wirkungen durch eine vornehmliche Innenentwicklung, zum Beispiel im Hinblick auf 

eine Verschlechterung der Luftqualität oder steigende Verkehrsbelastungen, können auf den 

nachgeordneten Planungsebenen durch eine entsprechende Detailplanung weitgehend ver-

mieden werden. 

Alternativenprüfung 

Alternativen bestehen grundsätzlich darin, auf die Aufstellung von Lärmaktionsplänen, die 

Festlegung einer täglichen maximalen Flächenneuinanspruchnahme oder die Nachnutzung 

ehemaliger Militärflächen zu verzichten. Da der Verkehrslärm in Schleswig-Holstein die 

Hauptlärmquelle darstellt, ist es notwendig die Bevölkerung durch vorsorgliche Planung zu 

schützen und ruhige Erholungsorte zu schaffen. Um den Wert von Natur und Landschaft für 

zukünftige Generationen zu erhalten, ist es notwendig, bereits heute die Stabilisierung ihrer 

vielfältigen Funktionen zu unterstützen, wozu eine Reduzierung der Flächeninanspruchnah-

me und eine sorgfältige konzeptionelle Planung beitragen können. 
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Langfristig ist im Hinblick auf die Flächeninanspruchnahme eine weitere Reduktion anzustre-

ben. Eine weitere Eingrenzung der Flächeninanspruchnahme auf einen Wert unterhalb von 

1,3 Hektar pro Tag erscheint für die nähere Zukunft jedoch nicht realistisch. Entscheidend ist 

vielmehr eine konsequente Umsetzung des gesetzten Flächensparziels in der Regional- und 

Flächennutzungsplanung. 

Ergebnis 

Die erweiterten Festlegungen hinsichtlich des sparsamen Umgangs mit Flächen im Sinne 

der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung beziehungsweise des europäischen Flä-

chensparziels und die Ausweisung von Erholungsflächen im Rahmen der Aufstellung von 

Lärmaktionsplänen wirken sich im Grundsatz positiv auf die Umwelt aus und begünstigen 

eine positive zukünftige Entwicklung. Eine abschließende Beurteilung der Umweltauswirkun-

gen ist aber erst bei einer weiteren Konkretisierung auf den nachfolgenden Ebenen möglich. 

4.2.4.5 Einzelhandel (LEP, Kapitel 3.10) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 3.10, Absätze 3, 6, 7, 11, 12, 13 

Der Entwurf zur Fortschreibung des LEP beinhaltet durch die Anpassung an die aktuelle 

Rechtsprechung sowohl Änderungen bestehender Ziele als auch Ergänzungen durch neue 

Ziele und Grundsätze. Damit ist aber grundsätzlich keine inhaltliche Abkehr von der bisher 

durch den LEP 2010 verfolgten Zielrichtung und keine wesentliche Verschärfung gegenüber 

dem bestehenden Zielsystem verbunden. Konzeptionell steht weiterhin die Umsetzung des 

Zentrale-Orte-Prinzips für großflächige Einzelhandelseinrichtungen hinter den Anpassungen. 

Zugleich soll auch der rückläufigen Zahl von flächenmäßig kleineren Lebensmittelmärkten 

und der aktuellen Entwicklung der Siedlungsstruktur in Schleswig-Holstein Rechnung getra-

gen werden, indem eine Verlagerung des großflächigen Einzelhandels in bestimmten Aus-

nahmen auch in Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion möglich ist, wenn sich Entwick-

lungsperspektiven durch Einwohner- beziehungsweise Kaufkraftpotenziale bieten.  

Die vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen spezifizieren die Ausführungen, die sich 

aus dem Prinzip der Zentralen Orte ableiten lassen, und ermöglichen weiterhin eine gezielte 

Steuerung, die dem Grundsatz der Raumordnung, eine ausgewogene Handels- und Dienst-

leistungsstruktur zur Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft im Land zu gewährleis-

ten, gerecht wird. Insbesondere die (sukzessive) Konzentration mehrerer kleinteiliger Einzel-

handelsbetriebe mit Zentren- und nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten an städtebau-

lich nicht wünschenswerten Standorten (zum Beispiel an überregional bedeutenden Ver-

kehrsachsen) kann städtebaulich negative Auswirkungen zur Folge haben, die dazu führen, 

dass insbesondere die zentralen Versorgungsbereiche einer Kommune mittel- bis langfristig 

die ihnen zukommende Versorgungsfunktion nicht mehr erfüllen können. Der zentrale Ver-

sorgungsbereich hat nach Lage, Art und Zweckbestimmung die Versorgung des Gemeinde-

gebietes oder eines Teilbereiches davon mit einem auf seinen Einzugsbereich abgestimmten 

Spektrum an Waren des kurz-, mittel- oder langfristigen Bedarfs sicherzustellen. 
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Umweltauswirkungen 

Die den Einzelhandel steuernden Festlegungen sollen unverändert zu einer Konzentration 

von Einzelhandelsgroßprojekten in den zentralen Orten führen. Damit sollen möglichst ver-

brauchernahe Standorte gefördert werden. Dies führt insgesamt zu einer Verringerung des 

Verkehrsaufkommens und der Fahrwege der Verbraucher. Insgesamt sind mit den Änderun-

gen gegenüber dem LEP 2010 somit potenziell positive Umweltauswirkungen für die Schutz-

güter Mensch (Förderung einer verbrauchernahen Einzelhandelsstruktur), Boden (Verringe-

rung des Flächenverbrauchs) sowie Tiere/Pflanzen (Verringerung von verkehrsbedingten 

Lärm- und Luftschadstoffimmissionen) verbunden. Hinzu kommen potenziell positive Effekte 

auf das Landschaftsbild durch die Vermeidung von Zersiedelungseffekten und unerwünsch-

ten größeren Einzelhandelsansiedlungen am Ortsrand kleinerer Ortslagen. Inwiefern auch 

der Online-Handel zu einer weiteren Reduzierung des Verkehrs beitragen kann, hängt stark 

von den Logistikkonzepten der Händler und dem Nutzungsverhalten des Endverbrauchers 

ab. 

Die konkreten lokalen Auswirkungen auf das Landschafts- und Ortsbild durch neue Einzel-

handelsgroßprojekte können erst im Rahmen der nachgelagerten kommunalen Planungs-

ebenen näher betrachtet werden. Dies gilt auch für die lokalen beziehungsweise regionalen 

Auswirkungen durch die zu erwartenden Kunden- und Zulieferverkehre.  

Alternativenprüfung 

Eine Alternative besteht grundsätzlich darin, auf die gezielte Steuerung der Ansiedlung des 

großflächigen Einzelhandels auf Grundlage des Zentrale-Orte-Prinzips zu verzichten. Ein 

solches Konzept der freien Entwicklung des großflächigen Einzelhandels wäre aber nicht mit 

weniger Umweltauswirkungen verbunden. Tendenziell sind hierdurch eher negative Umwelt-

auswirkungen für die Schutzgüter Mensch, Boden, Tiere/Pflanzen sowie das Landschaftsbild 

zu erwarten (Zersiedelungseffekte, Verlagerung größerer Einzelhandelsansiedlungen an den 

Ortsrand, erhöhtes Verkehrsaufkommen oder Flächenverbrauch). 

Ergebnis 

Die Festlegungen zur Steuerung des großflächigen Einzelhandels haben grundsätzlich das 

Potenzial für positive Umweltauswirkungen, da eine umfassende, dezentrale, möglichst fuß-

läufig erreichbare, mindestens aber wohnstandortnahe Versorgung der Bevölkerung mit dem 

Schwerpunkt in den Zentralen Orten angestrebt wird. Die möglichen negativen Auswirkun-

gen auf die Umwelt können auf kommunaler Ebene durch eine planerisch sinnvolle Umset-

zung der Ziele und Grundsätze weitgehend vermieden werden. Art und Umfang der Umwelt-

auswirkungen lassen sich auf der Ebene der Landesplanung nicht näher beurteilen. Eine 

inhaltliche und räumliche Konkretisierung ist erst bei der Umsetzung im Rahmen der Bauleit-

planung möglich. Dies schließt auch eine Prüfung von konkreten Standortalternativen ein. 
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4.2.5 Wirtschaftliche Entwicklung (LEP, Kapitel 4) 

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Änderungen der Fortschreibung des 

LEP gegenüber der Fassung von 2010.  

Tabelle 4-3:  Änderungen der wirtschaftlichen Entwicklung gegenüber dem LEP 2010 

Kapitel Änderung gegenüber LEP 2010 Vertiefte Prüfung im Umweltbericht 

4.1 Wirtschaftliche 
Basis und Zu-
kunftsfelder 

ja Kleinere fachliche Änderun-
gen. 

nein Keine Änderungen mit Um-
weltrelevanz.  

Zur Prüfung der Umwelt-
auswirkungen siehe Um-
weltbericht zum LEP 2010 
(Seite 71). 

4.2 Wissenschaft, 
Forschung, Tech-
nologie 

ja Kleinere fachliche Änderungen nein Keine Änderungen mit Um-
weltrelevanz.  

Zur Prüfung der Umwelt-
auswirkungen siehe Um-
weltbericht zum LEP 2010 
(Seite 72 und Seite 149). 

4.3 Mobilität und 
Verkehr 

ja Neu: Grundsätze 1-3 (leis-
tungsfähiges, gut vernetztes 
Verkehrssystem, intermodale 
Verknüpfung der Verkehrsmit-
tel, alternative Antriebe und 
Ausbau der Ladeinfrastruktur 
für Elektro-/Hybrid-Fahrzeuge, 
Ausbau der transeuropäischen 
Verkehrsnetze. Darüber hin-
aus kleiner fachliche und re-
daktionelle Änderungen. 

ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen in Kapitel 4.2.5.1 für 
die geänderten beziehungs-
weise ergänzten Inhalte. 

Zur Prüfung der weiteren 
Umweltauswirkungen siehe 
Umweltbericht zum LEP 
2010 (Seite 72ff und Seite 
149 ff). 

4.3.1 Straßenver-
kehr 

ja Neu beziehungsweise ergänzt 
worden sind die Ziele 6 und 7 
(Fehmarnbeltquerung, Ausbau 
der Bundesstraßen, Ortsum-
gehungen). Darüber hinaus 
kleinere fachliche und redakti-
onelle Änderungen. 

ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen in Kapitel 4.2.5.1.1 
für die geänderten bezie-
hungsweise ergänzten Inhal-
te. 

Zur Prüfung der Umwelt-
auswirkungen siehe Um-
weltbericht zum LEP 2010 
(Seite 74ff und Seite 153f). 

4.3.2 Schienen-
verkehr 

ja Ergänzt worden sind die 
Grundsätze 4 und 5 (Reakti-
vierung Strecke Kiel-
Schöneberger Strand, Ausbau 
der Achsen West und Nord 
(zweigleisig, Bahnhof).Darüber 
hinaus kleinere fachliche und 
redaktionelle Änderungen. 

ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen in Kapitel 4.2.5.1.2 
für die geänderten bezie-
hungsweise ergänzten Inhal-
te. 

Zur Prüfung der weiteren 
Umweltauswirkungen siehe 
Umweltbericht zum LEP 
2010 (Seite 80ff und Seite 
154ff). 
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Kapitel Änderung gegenüber LEP 2010 Vertiefte Prüfung im Umweltbericht 

4.3.3 Seeverkehr, 
Häfen, Wasser-
straßen 

ja Einführung von Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten für die 
Schifffahrt; inhaltliche Ände-
rungen/Ergänzungen (insb. 
Grundsatz 9 und Ziel 10: Aus-
bau Häfen und NOK) sowie 
redaktionelle Änderungen. 

ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen in Kapitel 4.2.5.1.3 
für die geänderten bezie-
hungsweise ergänzten Inhal-
te. 

Zur Prüfung der weiteren 
Umweltauswirkungen siehe 
Umweltbericht zum LEP 
2010 (Seite 81f und Seite 
156f). 

4.3.4 Luftverkehr ja Ausschließlich redaktionelle 
Änderungen. 

nein Keine Änderungen mit Um-
weltrelevanz.  

Zur Prüfung der Umwelt-
auswirkungen siehe Um-
weltbericht zum LEP 2010 
(Seite 83 und Seite 157). 

4.3.5 Öffentlicher 
Personennahver-
kehr und Radver-
kehr 

ja Ergänzung des Grundsatzes 3 
um Aus- und Umbau der Rad-
verkehrsanlagen sowie redak-
tionelle Änderungen. 

ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen für ergänzte Inhalte 
in Kapitel 4.2.5.1.4. 

Zur Prüfung der übrigen 
Umweltauswirkungen siehe 
Umweltbericht zum LEP 
2010 (Seite 83f und Seite 
157). 

4.4 Kommunikati-
onsinfrastruktur 
und Digitalisierung 

ja Zuordnung in den Bereich 
Daseinsvorsorge; inhaltliche 
Änderungen im Bereich Kom-
munikationsinfrastruktur, Er-
gänzung eines Grundsatzes 
zur Digitalisierung sowie re-
daktionelle Änderungen. 

ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen für ergänzte Inhalte 
in Kapitel 4.2.5.2. 

Zur Prüfung der Umwelt-
auswirkungen siehe Um-
weltbericht zum LEP 2010 
(Seite 113f und Seite 168f). 

4.5 Energieversor-
gung 

ja Zahlreiche Ergänzungen: 
Grundsatz 1 (Energiewende), 
Grundsatz 3 (Ausgleich von 
Beeinträchtigungen der Um-
welt), Grundsatz 4 (Sektoren-
Kopplung von Strom, Wärme 
und Mobilität), Grundsatz 5 
(Digitalisierung), Grundsatz 6 
(Regenerative Energien), 
Grundsatz 7 (Kommunale und 
regionale Energieversorgungs-
konzepte), neuer Grundsatz 8 
(Ressourcen schonender Um-
gang (Fläche)), Grundsatz 9 
(unter anderem Nutzung Flüs-
sigerdgas und Infrastruktur) 
sowie redaktionelle Änderun-
gen. 

ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen in Kapitel 4.2.5.3. 

Zur Prüfung der übrigen 
Umweltauswirkungen siehe 
Umweltbericht zum LEP 
2010 (Seite 84f und Seite 
158ff). 

4.5.1 Windenergie  Keine Berücksichtigung: Ge-   
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Kapitel Änderung gegenüber LEP 2010 Vertiefte Prüfung im Umweltbericht 

genstand der eigenständigen 
Teilfortschreibung des LEP. 

4.5.2 Solarenergie ja Konkretisierung der Aussagen 
zur räumlichen Steuerung von 
Freiflächen-
Photovoltaikanlagen und So-
larthermieanlagen. 

ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen in Kapitel 4.2.5.3.2. 

4.5.3 Geothermie ja Neues Kapitel. ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen in Kapitel 4.2.5.3.3. 

4.5.4 Energiespei-
cher 

ja Neues Kapitel. ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen in Kapitel 4.2.5.3.4. 

4.5.5 Leitungsnet-
ze 

ja Neues Kapitel. ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen in Kapitel 4.2.5.3.5. 

4.6 Rohstoffsiche-
rung 

ja Umfangreiche inhaltliche Än-
derungen: Grundsatz 1 (Roh-
stofflagerstätten und -
vorkommen), Ziel und Grund-
satz 2 (Darstellung Vorrang- 
und Vorbehaltsgebiete in Re-
gionalplänen), Grundsatz 4 
(Flächen- und Umweltscho-
nender Abbau), Ziel 5 (Aus-
schluss von „Fracking“), sowie 
redaktionelle Änderungen. 

ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen für ergänz-
te/geänderte Inhalte in Kapi-
tel 4.2.5.4. 

Zur Prüfung der übrigen 
Umweltauswirkungen siehe 
Umweltbericht zum LEP 
2010 (Seite 92ff und Seite 
162f). 

4.6.1 Vorrangge-
biete für die Roh-
stoffsicherung 

ja Ausschließlich geringfügige 
redaktionelle Änderungen. 

nein Zur Prüfung der Umwelt-
auswirkungen siehe Um-
weltbericht zum LEP 2010 
(Seite 99f). 

4.6.2 Vorbehalts-
gebiete für die 
Rohstoffsicherung 

ja Geringfügige redaktionelle 
Änderungen. 

nein Zur Prüfung der Umwelt-
auswirkungen siehe Um-
weltbericht zum LEP 2010 
(Seite 92ff und Seite 162f). 

4.7 Tourismus und 
Erholung  

ja Ergänzungen der Grundsätze 
(Tourismus im Binnenland/ 
Städtetourismus, Barrierefrei-
heit, Belange des Küsten-
schutzes und Hochwasser-
schutzes) sowie redaktionelle 
Änderungen. 

 

ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen für ergänz-
te/geänderte Inhalte in Kapi-
tel 4.2.5.5. 

Zur Prüfung der übrigen 
Umweltauswirkungen siehe 
Umweltbericht zum LEP 
2010 (Seite 100f). 

4.7.1 Schwer-
punkträume für 
Tourismus und 
Erholung 

ja Ergänzung neuer Gebiete 
(Küstenraum Steinbergkirche 
bis Eckernförde, Altstadt von 
Lübeck, Plön); Betonung Ho-
tellerie und Gastronomie, Ver-
weis auf Regionalpläne. Dar-
über hinaus redaktionelle Än-
derungen. 

ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen für ergänzte Inhalte 
in Kapitel 4.2.5.5.1. 

Zur Prüfung der übrigen 
Umweltauswirkungen siehe 
Umweltbericht zum LEP 
2010 (Seite 101ff und Seite 
165f). 
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Kapitel Änderung gegenüber LEP 2010 Vertiefte Prüfung im Umweltbericht 

4.7.2 Entwick-
lungsräume und -
gebiete für Tou-
rismus und Erho-
lung 

ja Weitgehend redaktionelle Än-
derungen. 

nein Keine Änderungen mit Um-
weltrelevanz.  

Zur Prüfung der Umwelt-
auswirkungen siehe Um-
weltbericht zum LEP 2010 
(Seite 104f und Seite 166). 

4.7.3 Infrastruktur 
für Tourismus und 
Erholung 

ja Inhaltliche Ergänzungen: 
Grundsatz 1 (Bauvorhaben 
und Kapazitäten), Grundsatz 
10 (Aussagen zu Neubauten 
von Sportboothäfen (touristi-
sches und bedarfsorientiertes 
regionales Standortkonzept) 
und zur Zulassung von Haus-
booten und Wohnschiffen). 
Darüber hinaus redaktionelle 
Änderungen.  

nein Zur Prüfung der Umwelt-
auswirkungen siehe Um-
weltbericht zum LEP 2010 
(Seite 105ff und Seite 167f). 

4.8 Land- und 
Forstwirtschaft, 
Fischerei 

ja Inhaltliche Ergänzungen (Multi-
funktionale Landwirtschaft, 
Naturwälder, nachhaltige Nut-
zung der natürlichen Ressour-
cen in der Fischerei, Erfor-
schung der Potenziale von 
Aquakulturanlagen, Angelfi-
scherei). Darüber hinaus re-
daktionelle Änderungen. 

ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen für ergänzte Inhalte 
in Kapitel 4.2.5.6. 

Zur Prüfung der übrigen 
Umweltauswirkungen siehe 
Umweltbericht zum LEP 
2010 (Seite 107ff). 

4.2.5.1 Mobilität und Verkehr (LEP, Kapitel 4.3) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 4.3, Absätze 1 bis 3 

Mobilität ist ein wichtiger Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung von Standorten und die 

soziale Stabilität des Gemeinwesens. Verkehr bewirkt aber auch eine Vielzahl an negativen 

Umweltauswirkungen, wie Lärm- und Schadstoffemissionen, Beeinträchtigungen von Klima, 

Biotopen und Landschaft, und so weiter Die neu formulierten Grundsätze zielen ab auf eine 

intermodale und räumlich koordinierte Verkehrsinfrastruktur, die insbesondere auch neuarti-

ge Elektro-, Hybrid- und Wasserstoffantriebe fördert und klima- und umweltpolitische Ziele 

berücksichtigt.  

Umweltauswirkungen 

Die Förderung ganzheitlicher Verkehrs- und Infrastrukturkonzepte sowie der Ausbau der 

Ladeinfrastruktur für alternative Antriebe lassen im Verhältnis zur bisherigen Situation insge-

samt positive Umweltauswirkungen insbesondere auf die Schutzgüter Mensch (Reduktion 

von Verkehrslärm) und Tiere (Reduktion von Verkehrslärm und verkehrsbedingten Barriere-
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effekten) sowie Klima/Luft (Reduktion der Feinstaubbelastung und der Kohlendioxid-

Emissionen, Reduktion des Bedarfs an fossilen Brennstoffen) erwarten. Lokale Umweltaus-

wirkungen durch den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur sind im Rahmen nachfolgender Pla-

nungsverfahren wirksam zu minimieren. 

Alternativenprüfung 

Mobilität und Verkehr sind wesentliche Elemente der Gesellschaft und Wirtschaft, daher sind 

Sicherung und Ausbau der Verkehrsnetze unverzichtbar. Bezüglich der Verlagerung auf 

umweltfreundlichere Verkehrsmittel und der Optimierung der Verkehrsinfrastruktur lässt sich 

keine günstigere Alternative erkennen, die den Bedürfnissen der Menschen besser gerecht 

wird.  

Ergebnis  

Die neuen Grundsätze des Entwurfs zur Fortschreibung des LEP lassen überwiegend positi-

ve Umweltauswirkungen erwarten, da sie eine Verlagerung von Verkehren auf umweltfreund-

lichere Verkehrsmittel anstreben und auf eine „raum- und energiesparende, emissionsarme, 

[…] Mobilität“ abzielen. Welche Umweltauswirkungen von den konkreten Umsetzungen der 

angestrebten Mobilitätskonzepte ausgehen, lässt sich auf Ebene der Landesplanung nicht 

abschließend feststellen und muss daher auf nachfolgender Ebene beziehungsweise im 

konkreten Einzelfall geprüft werden.  

4.2.5.1.1 Straßenverkehr (LEP, Kapitel 4.3.1) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 4.3.1, Absätze 6 und 7, Hauptkarte 

Der Straßenverkehr ist aufgrund der hohen Bedeutung des Individualverkehrs wichtiger Be-

standteil der Verkehrsinfrastruktur. Der Entwurf zur Fortschreibung des LEP enthält daher 

vor allem Änderungen der Ziele in den Absätzen 6 und 7, die den Ausbau verschiedener 

Bundesautobahnen und Bundesstraßen sowie von Ortsumgehungen betreffen. Mit der Rea-

lisierung der festen Fehmarnbeltquerung wird der Ausbau der Hinterlandanbindung (vierspu-

riger Ausbau der Bundesstraße 207 zwischen Heiligenhafen-Ost und Puttgarden) erforder-

lich. Die in den LEP aufgenommen Ausbaumaßnahmen an Bundesfernstraßen sind Be-

standteil des Bundesverkehrswegeplans 2030 und tragen zu einer bedarfsgerechten Ent-

wicklung des Straßenverkehrsnetzes in Schleswig-Holstein bei. Durch den Ausbau der Bun-

desautobahn 23 und der Bundesstraße 5 soll die Attraktivität und Erreichbarkeit der West-

küste sowie des Wirtschaftsraumes Brunsbüttel gestärkt werden.  

Umweltauswirkungen 

Der Ausbau der Bundesfernstraßen ist grundsätzlich auf lokaler Ebene mit negativen Aus-

wirkungen auf die Umwelt verbunden. Insbesondere die Schutzgüter Menschen sowie Tiere 

und Pflanzen (Lärm- und Luftschadstoffbelastung, Barrierewirkungen), Klima/Luft (Erhöhung 
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der Schadstoff-Emissionen durch gesteigertes Verkehrsaufkommen) sowie Boden und Was-

ser (Verlust von Bodenfunktionen durch Überbauung und Versiegelung, erhöhte Gefahr der 

Oberflächengewässer- und Grundwasserverschmutzung durch diffusen Schadstoffeintrag 

und Verkehrsunfälle) sind potenziell von den negativen Auswirkungen betroffen. Die Ergän-

zung des Grundprinzips „Erhalt und Sanierung vor Ausbau“ führt eher zu positiven Umwelt-

auswirkungen. 

Die geplanten Ortsumgehungen sollen zu einer deutlichen Verkehrsentlastung innerhalb der 

Ortschaften führen, was insbesondere mit positiven Auswirkungen auf das Schutzgut 

Mensch (Reduzierung des verkehrsbedingten Lärms, Verbesserung der innerörtlichen Luft-

qualität) verbunden ist. Der Bau der Ortsumgehungen verursacht aber auch negative Um-

weltauswirkungen auf die Schutzgüter Boden (Flächeninanspruchnahme/Versiegelung), Tie-

re/Pflanzen (Flächeninanspruchnahme von Lebensräumen, erhöhtes Kollisionsrisiko, Zer-

schneidung), Landschaft (Beeinträchtigung des Landschaftsbildes) und Wasser (Versiege-

lung/Eingriff in den Wasserhaushalt) sowie temporäre baubedingte Störungen/Aus-

wirkungen. Diese Auswirkungen sind allerdings durch eine entsprechende Trassen- und 

Entwurfsplanung und geeignete Vermeidungs- und Verminderungs- sowie Kompensations-

maßnahmen minimierbar. 

Alternativenprüfung 

Da die Festlegungen bereits Bestandteil des Bundesverkehrswegeplans 2030 (BVWP 2030) 

sind, hat die Alternativenprüfung bereits auf dieser Planungsebene stattgefunden. Der ver-

kehrliche Bedarf für diese Straßenplanungen ist im Rahmen der Verkehrsprognosen zum 

BVWP auf fundierter Basis festgestellt worden, so dass ein Verzicht auf diese Verkehrspro-

jekte zu verkehrlichen Engpässen führen würde. Die Prüfung räumlicher Trassenalternativen 

ist Gegenstand der vorhabenbezogenen Planung und Zulassung. 

Ergebnis  

Die textliche Festlegung und zeichnerische Darstellung von vordringlich zu verfolgenden 

Straßenverkehrsprojekten (Absätze 6 Z und 7 Z) verursachen negative und positive Umwelt-

auswirkungen. Das Ausmaß der Auswirkungen kann im Rahmen der vorhabenbezogenen 

Trassen- und Entwurfsplanung durch geeignete Maßnahmen minimiert werden. Die im LEP 

dargestellten Projekte haben bereits einen fachplanerischen Prüfprozess durchlaufen, sind in 

den BVWP 2030 aufgenommen und auf dieser Basis in den LEP übernommen worden. 

4.2.5.1.2 Schienenverkehr (LEP, Kapitel 4.3.2) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 4.3.2, Absätze 4 und 5 

Der Schienenverkehr ist ein wichtiger Bestandteil des Nah- und Regionalverkehrs. Um den 

zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden, wurden im Zuge der Fortschreibung des LEP 

Ergänzungen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit vorgenommen. Bei den unter Kapitel 
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4.3.2, Absatz 4 genannten Schienenverkehrsprojekten handelt es sich überwiegend um 

Ausbauprojekte und um die Reaktivierung der Strecke Kiel-Schöneberger Strand. Der unter 

Kapitel 4.3.2, Absatz 5 aufgeführte Streckenausbau der Schienenwege im nördlichen Teil 

der Metropolregion Hamburg soll zu einer Verbesserung der Schienenverkehrsverbindungen 

und zu einer Entlastung des Hamburger Hauptbahnhofs führen. Insgesamt soll so eine Ver-

besserung der Infrastruktur und des Angebots erreicht werden.  

Umweltauswirkungen 

Großräumige Umweltrisiken treten durch den Ausbau der Achsen West und Nord sowie der 

Reaktivierung der Strecke Kiel-Schöneberger Strand nicht auf. Die von diesen Festlegungen 

ausgehenden Beeinträchtigungen für die Schutzgüter Tiere/Pflanzen (zum Beispiel Verlust 

und Beeinträchtigung von Biotopen), Boden (zum Beispiel Überbauung mit Gleiskörpern) 

und Landschaft (zum Beispiel Zerschneidungswirkungen) sind geringer als bei vergleichba-

ren Neubaumaßnahmen, da es sich um bereits vorbelastete Bereiche handelt. Bestehende 

Umweltbelastungen können jedoch – zum Beispiel durch Elektrifizierungen – verringert oder 

verstärkt werden. Einerseits führt die Elektrifizierung zu geringeren Luftschadstoff- und 

Lärmemissionen entlang der Strecke, andererseits kommt es durch die weitere, wenn auch 

geringe Flächeninanspruchnahme zu negativen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Boden und Tiere/Pflanzen. Die Ausweitung des Schienenverkehrs lässt aber auch insgesamt 

positive Umweltauswirkungen erwarten, da der Schienenverkehr gegenüber dem Straßen-

verkehr als umweltfreundlicher gilt, so dass eine Stärkung des Schienenverkehrs eine Ent-

lastung der Umwelt bezüglich Lärm und Schadstoffen bedeuten kann. Baubedingt kann es 

zu temporären Beeinträchtigungen/Auswirkungen, insbesondere der Schutzgüter Boden so-

wie Tiere/Pflanzen, kommen, die jedoch durch geeignete Maßnahmen vermieden bezie-

hungsweise verringert werden können. 

Alternativenprüfung 

Alternativen – insbesondere mit günstigeren Umweltauswirkungen – sind nicht erkennbar. 

Wird der Ausbau des Schienennetzes nicht vorangetrieben, bleibt es bei einer hohen Auslas-

tung des Straßenverkehrsnetzes und den damit verbundenen Belastungen der Umwelt. Al-

ternativen bezüglich der Trassenausbauten und der technischen Ausführung sind je nach 

Stand der Planungen gegebenenfalls noch im Rahmen der vorhabenbezogenen Detailpla-

nung zu prüfen. 

Ergebnis  

Auf Ebene der Landesplanung entstehen durch die Festlegungen des LEP keine erheblichen 

zusätzlichen negativen Auswirkungen, vielmehr ist der Ausbau des Schienennetzes positiv 

zu bewerten. Negative Auswirkungen durch bauliche Maßnahmen können aber nicht gänz-

lich ausgeschlossen werden. Die konkreten Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf die 

lokale Umwelt müssen auf den nachfolgenden Planungsebenen geprüft werden.  
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4.2.5.1.3 Seeverkehr, Häfen und Wasserstraßen (LEP, Kapitel 4.3.3) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 4.3.3, Absätze 2, 3, 4, 5, 7 und 9 bis 12, Hauptkarte 

Der Seeverkehr gewinnt zunehmend an Bedeutung als Alternative zu den Verkehrswegen an 

Land. Daher ist es notwendig, die entsprechende Infrastruktur zu sichern und weiterhin be-

darfsgerecht zu entwickeln. Der Entwurf der Fortschreibung des LEP enthält hierzu zahlrei-

che Änderungen, um einer gesamtheitlichen Entwicklung des Seeverkehrs und der dazuge-

hörigen Infrastruktur gerecht zu werden: 

Die neu eingeführten und in der Hauptkarte dargestellten Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für 

die Schifffahrt beruhen auf der EU-Richtlinie für die Schaffung einer Maritimen Raumord-

nung15 und knüpfen an die entsprechenden Ausweisungen in den Raumordnungsplänen der 

Ausschließlichen Wirtschaftszone in der Nord- und Ostsee (AWZ-Nordsee/AWZ-Ostsee) an. 

Sie dienen zur Sicherung der „Sicherheit und Leichtigkeit des Seeverkehrs“, wie es auch das 

internationale Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (SRÜ) vorsieht. Darüber 

hinaus trifft der LEP Festlegungen zum weiteren Ausbau der notwendigen Infrastruktur an 

Land, wie beispielsweise Häfen und Hinterlandanbindungen, die der Umsetzung eines leis-

tungsfähigen, integrierten Verkehrskonzeptes dienen. Ferner werden konkrete Aussagen zu 

Binnenwasserstraßen in Bezug auf den Nord-Ostsee-Kanal und den Elbe-Lübeck-Kanal ge-

macht. Diese sehen die Anpassung an die heutigen Standards im Sinne des Bundesver-

kehrswegeplan 2030 an das deutsche Binnenwasserstraßennetz vor und forcieren den Aus-

bau der entsprechenden Bauwerke wie etwa Brücken. Auch die Nutzung von erneuerbaren 

Energien, ökologisch zuträglichen Kraftstoffen und alternativen Antrieben sowie die Errich-

tung von Landstromanschlüssen in Häfen sind grundsätzlich aufgenommen worden. Die 

Stärkung des Seeverkehrs soll eine Entlastung von Schiene und Straße, insbesondere im 

Rahmen des Güterverkehrs begünstigen, wobei gleichzeitig die Wahl des Kraftstoffes für den 

Seeverkehr (Liquefied Natural Gas (LNG)) eine bedeutende Rolle einnimmt.  

Umweltauswirkungen 

Die verschiedenen Ausbaumaßnahmen, sowohl von Häfen als auch des Nord-Ostsee-

Kanals, lassen unterschiedliche temporäre und dauerhafte negative Auswirkungen auf die 

Schutzgüter Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt (zum Beispiel Störwirkung während der Bau-

phase, dauerhafte Veränderungen des Lebensraumes), Wasser (zum Beispiel Beeinträchti-

gungen des Grund- und Oberflächenwassers (Salz-, Nährstoff- und Schadstoffeintrag)), 

Landschaft (Veränderung der Kulturlandschaft), Klima/Luft (zum Beispiel Schadstoffemissio-

nen durch Baugeräte), Boden (zum Beispiel Beeinträchtigungen durch Lagerung von Bag-

                                                

15
 Richtlinie 2014/89/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Schaffung eines Rahmens für die 
maritime Raumordnung  
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gergut) und Mensch (zum Beispiel Beeinträchtigung der Gesundheit, Wegfall/Störung von 

Erholungsmöglichkeiten) erwarten. Der Schiffsverkehr gilt gegenüber dem Verkehr an Land 

jedoch als umweltfreundlich, so dass, auch unter Beachtung der anzustrebenden Umrüstung 

hin zu innovativen Antrieben und der Nutzung von erneuerbaren Energien, durch die Stär-

kung des Schiffsverkehrs im Gütertransport eine Reduktion der Umweltbelastungen, die 

durch Straße und Schiene verursacht werden, erreicht werden kann. 

Die Ergänzungen zu „Sicherheit und Leichtigkeit des Seeverkehrs“ können positive Auswir-

kungen auf die Umwelt haben, wenn dadurch Störungen mit negativen Auswirkungen auf die 

Umwelt vermieden werden können, zum Beispiel durch weniger komplizierte Manöver, bes-

sere Koordination des Seeverkehrs, und so weiter. 

Alternativenprüfung 

Alternativen zu den ergänzten Planfestlegungen bestehen darin, weniger steuernd auf die 

Entwicklung des Seeverkehrs einzuwirken und die Stärkung von umweltfreundlicheren An-

triebsformen gegenüber dem LEP 2010 wegzulassen. Ein Teil der geplanten Ausbaumaß-

nahmen war jedoch schon Bestandteil des LEP 2010 und ist mittlerweile durch abgeschlos-

sene Planfeststellungsverfahren oder den BVWP 2030 gesichert, so dass es sich in Teilen 

um eine nachrichtliche Übernahme handelt. Alternativen mit weniger schädlichen Umwelt-

auswirkungen sind nicht erkennbar.  

Ergebnis 

Aus den neuen Festlegungen des LEP entstehen gegenüber dem LEP 2010 keine zusätzli-

chen negativen Auswirkungen. Der Güterverkehr per Schiff kann grundsätzlich als umwelt-

freundlicher als der Transport von Gütern auf der Straße bewertet werden. Dabei kann die 

Beachtung der Belange der Schifffahrt zu einer Minimierung der Umweltrisiken beitragen. 

Die Umweltauswirkungen der einzelnen Projekte müssen in den Planungsverfahren auf den 

nachfolgenden Ebenen geprüft und bewertet werden. 

4.2.5.1.4 Öffentlicher Personennahverkehr und Radverkehr (LEP, Kapitel 4.3.5) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 4.3.5, Absätze 2 und 3 

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist in Ballungsräumen ein wichtiges Instrument, 

um Engpässe im Straßennetz zu verringern. In ländlichen Räumen stellt der ÖPNV neben 

dem eigenen PKW die wichtigste verkehrliche Verbindung zu den Zentralen Orten dar. Die 

Ergänzungen der Fortschreibung des LEP sollen den ÖPNV zukünftig attraktiver und leis-

tungsfähiger gestalten. 

Eine abgestimmte Verkehrs- und Siedlungsentwicklung ist Voraussetzung für die Stärkung 

des ÖPNV. Neben dem Landesweiten Nahverkehrsplan und den regionalen Nahverkehrs-

plänen sind auch regionale Mobilitätskonzepte zu berücksichtigen. Ein besonderer Abstim-
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mungsbedarf über Landes- und Kreisgrenzen hinweg ergibt sich im Hinblick auf die immer 

engeren Wirtschafts-, Siedlungs- und Pendlerverflechtungen in der Metropolregion Hamburg. 

Um auch in Zukunft ein leistungsfähiges und attraktives Angebot im ÖPNV sicherzustellen, 

sollen auch emissionsarme (elektromobile) Antriebe zum Einsatz kommen und eine engere 

Zusammenführung von Bus- und Bahnangeboten angestrebt werden.  

Schleswig-Holstein soll fahrradfreundlicher gestaltet werden. Neben den touristischen Be-

langen sind vorrangig der Alltagsradverkehr und somit der Schul- und Pendlerverkehr zu 

fokussieren. Potenziale bieten neben dem landesweiten Radverkehrsnetz insbesondere 

Radschnellwegenetze. Letztere haben das Potenzial, den motorisierten Individualverkehr 

gerade in den verdichteten Räumen zu entlasten und tragen auf diese Weise zu einer spür-

baren Verbesserung der Umweltqualität bei. 

Umweltauswirkungen 

Die Stärkung des ÖPNVs lässt überwiegend positive Umweltauswirkungen erwarten, da da-

mit der motorisierte Individualverkehr reduziert wird. Damit ergeben sich im Hinblick auf die 

Schutzgüter Mensch und Klima/Luft eine Reduktion der Schadstoffemissionen und eine Min-

derung verkehrsbedingter Lärmbelastungen. Die Förderung des Radverkehrs wirkt sich 

ebenfalls positiv auf das Klima und die Umwelt aus, darüber hinaus können indirekt positive 

Effekte auf den Menschen erwartet werden, da Radfahren eine gesunde Lebensweise för-

dert und auch einen Beitrag zur Naherholung leisten kann. 

Alternativenprüfung 

Alternativen – insbesondere mit günstigeren Umweltauswirkungen – sind nicht erkennbar.  

Ergebnis  

Eine Verschiebung des Modal Splits in Richtung des ÖPNV sowie des Radverkehrs wirkt 

sich grundsätzlich positiv auf die Umwelt aus. Eine inhaltliche und räumliche Konkretisierung 

der Umweltauswirkungen ist erst auf der Ebene der Fachplanung beziehungsweise im Rah-

men der konkreten Maßnahmenplanung möglich. 

4.2.5.2 Kommunikationsinfrastruktur und Digitalisierung (LEP, Kapitel 4.4) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 4.4, Absatz 2 

Im Entwurf der Fortschreibung des LEP werden ergänzende Festlegungen zum Themenbe-

reich Digitalisierung, einschließlich der dafür notwendigen Infrastruktur, getroffen, die eine 

moderne Kommunikationsinfrastruktur schaffen sollen, um die wirtschaftliche Entwicklung 

voranzutreiben und den gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht zu werden.  
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Moderne Breitbandnetze sind ein wichtiger Faktor für die zukunftsfähige Entwicklung aller 

Lebens- und Wirtschaftsbereiche des Landes und leisten in der heutigen Zeit einen wichtigen 

Beitrag zur Lebensqualität und zur Teilhabe – eine leistungsfähige Breitbandinfrastruktur 

gehört daher mittlerweile zur Basisinfrastruktur. Die Strategie „Breitband 2030“ wurde 2013 

beschlossen und 2017 fortgeschrieben; die Umsetzung soll in enger Abstimmung aller Ak-

teure erfolgen. Die Festlegungen nehmen auch das Land und die Kommunen in die Pflicht, 

sollten die angestrebten Ziele durch die privat-wirtschaftlichen Träger nicht erreicht werden. 

Beim Ausbau des Breitbandnetzes sollen vorhandene Infrastrukturen und Mitverlegungs-

möglichkeiten bei anderen Baumaßnahmen genutzt werden, um die Kosten möglichst gering 

zu halten und sparsam mit den Ressourcen umzugehen. 

Umweltauswirkungen 

Der Ausbau des Glasfaser-Breitbandnetzes ist durch die zusätzliche Flächeninanspruch-

nahme mit negativen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Tiere/Pflanzen 

verbunden. Während der Bautätigkeit ist darüber hinaus mit negativen Umweltauswirkungen 

auf die Schutzgüter Mensch (Baulärm), Tiere (Störung durch Lärm, Barriere- und Scheuch-

wirkung), Boden (Verdichtung) und Wasser (Verschmutzung, Eingriffe in Boden-

Wasserhaushalt) zu rechnen. Durch die Versorgung mit öffentlichen WLAN-Zugangspunkten 

können negative Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch und Tiere (höhere Belastung 

durch Strahlung) nicht völlig ausgeschlossen werden.  

Der Ausbau bedingt aber auch positive Wirkungen für den Menschen, da durch den Ausbau 

des Glaser-Breitbandnetzes die weitere technische, wirtschaftliche und auch wissenschaftli-

che Entwicklung des Landes ebenso wie die weitere Digitalisierung ermöglicht werden, zu-

mal die Strahlenbelastung gegenüber anderen Kommunikationstechnologien bei der Glasfa-

ser gering ist. 

Inwieweit sich bestimmte Innovationen auf die Umwelt auswirken, kann nicht konkretisiert 

werden. 

Alternativenprüfung 

Die Digitalisierung zählt zu den zentralen Entwicklungstreibern des Landes. Aus dem Trend 

ergeben sich zahlreiche Entwicklungschancen und Herausforderungen für das Land. Daher 

wird keine Alternative zur Berücksichtigung der oben dargestellten neuen Aspekte im Be-

reich Kommunikationsinfrastruktur und Digitalisierung mit günstigeren Umweltauswirkungen 

gesehen. 

Ergebnis 

Der Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur ist mit Belastungen der Umwelt verbunden, 

diese können jedoch durch entsprechende Planung und geeignete Maßnahmen auf den 

nachfolgenden Planungsebenen wirksam verringert werden. Der Ausbau der Kommunikati-

onsinfrastruktur und die weitere Digitalisierung sind notwendig, um das Land Schleswig-
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Holstein auch zukünftig wettbewerbsfähig zu halten und ein attraktives Wohn- und Arbeits-

umfeld zu schaffen. Art und Umfang der Umweltauswirkungen lassen sich auf der Ebene der 

Landesplanung nicht vollständig beurteilen. Eine inhaltliche und räumliche Konkretisierung 

ist erst auf den nachfolgenden Planungsebenen beziehungsweise im Rahmen von konkreten 

Vorhaben möglich, so dass auch erst dann eine abschließende Beurteilung der Umweltaus-

wirkungen erfolgen kann. 

4.2.5.3 Energieversorgung (LEP, Kapitel 4.5) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 4.5, Absätze 1 bis 10 

Der Entwurf der Fortschreibung des LEP greift durch die neuen Festlegungen die Klima-

schutzziele und die Anforderungen, die sich durch die Energiewende unter Berücksichtigung 

der energie- und klimapolitischen Ziele der EU, des Bundes und Landes ergeben, auf. Dar-

über hinaus wird der schonende Umgang mit Ressourcen, insbesondere durch die Möglich-

keiten der Digitalisierung, stärker in den Fokus genommen. 

Die Energiewende betrifft alle Lebensbereiche, sie umfasst sowohl den Strom- als auch den 

Wärme- und Verkehrssektor. Bis 2025 sollen 37 Terrawattstunden Strom aus Erneuerbaren 

Energien erzeugt werden. Die Energiewende soll zu einer sicheren, unabhängigen, effizien-

ten, bedarfsgerechten, umweltverträglichen und bezahlbaren Energieversorgung beitragen 

und so eine nachhaltige und klimaverträgliche Versorgungsinfrastruktur aufbauen, die den 

energie- und klimapolitischen Zielen der EU, des Bundes und des Landes entspricht. Um die 

Umsetzung der Energiewende voranzutreiben, werden im LEP Festlegungen zu einzelnen 

Instrumenten, wie zum Beispiel den Potenzialen zur Energieeinsparung oder der Ressour-

cen- und Energieeffizienz, getroffen. Auch die Sektorenkopplung, die Flexibilisierung der 

Energienutzung und die Möglichkeiten der Digitalisierung werden in den Festlegungen auf-

gegriffen und sollen unter Beachtung der Belange der Bevölkerung sowie des Umwelt- und 

Naturschutzes verstärkt genutzt werden. Das gesamte Konzept zielt darauf ab, die fossilen 

Brennstoffe nach und nach durch Erneuerbare Energien zu ersetzen, um den Kohlendioxid-

Ausstoß zu verringern und eine zukunftsfähige Energieinfrastruktur zu schaffen.  

Umweltauswirkungen 

Die Zielsetzungen der Energiewende und des Klimaschutzes lassen vom Grundsatz her po-

sitive Wirkungen erwarten, da durch die Verlagerung von fossilen zu erneuerbaren Energie-

trägern u. a. eine Reduktion des Kohlendioxid-Ausstoßes und von Schadstoffemissionen 

erreicht werden kann. Die Reduktion von Treibhausgasen sowie der ressourcenschonende, 

effiziente Umgang mit Energieträgern kann sich positiv auf die Schutzgüter Klima/Luft (Ver-

langsamung der anthropogenen Erderwärmung, Verbesserung der Luftqualität), Tie-

re/Pflanzen (Erhalt von Lebensräumen) und Mensch (Schutz vor Katastrophen, Erhalt der 

Lebensgrundlage) auswirken. Die Umsetzung der grundsätzlich umweltfreundlichen Prinzi-

pien kann jedoch auch negative Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Boden (Versiege-
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lung durch den Bau neuer Anlangen), Landschaft (Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

(WEA, Leitungen, und so weiter), Tiere/Pflanzen (Störungen, Lebensraumverluste, Biodiver-

sitätsverluste (Monokulturen beim Anbau von „Energiepflanzen“) und Mensch (Verringerung 

der Erholungseignung der Landschaft) haben. 

Alternativenprüfung 

Die ergänzten Planfestlegungen basieren zum Teil auf dem neu erlassenen Gesetz zur 

Energiewende und zum Klimaschutz in Schleswig-Holstein (EWKG) vom 07.03.2017 und 

konkretisieren die Vorgaben dem Abstraktionsgrad der Ebene der Landesplanung entspre-

chend. Daher gibt es keine Alternative zu den Planfestlegungen.  

Ergebnis 

Die im Entwurf der Fortschreibung des LEP genannten Ziele und Prinzipien sind grundsätz-

lich positiv für die Umwelt zu bewerten. Positive Auswirkungen sind insbesondere auf die 

Schutzgüter Mensch, Tiere/Pflanzen und Klima/Luft zu erwarten. Negative Auswirkungen, 

die sich durch die Umsetzung ergeben können (zum Beispiel Bau weiterer Anla-

gen/Leitungen) können dabei nicht ausgeschlossen werden. Auf Ebene der Landesplanung 

ist eine abschließende Beurteilung der Umweltauswirkungen nicht möglich, diese sind auf 

den nachfolgenden Ebenen der Regionalplanung oder in Genehmigungsverfahren zu prüfen 

und können gegebenenfalls durch entsprechende Detailplanung weitgehend vermieden wer-

den.  

4.2.5.3.1 Windenergie (LEP Kapitel 4.5.1) 

[Redaktioneller Hinweis: Das Kapitel 4.5.1 Windenergie ist Gegenstand eines rechtlich ei-

genständigen Teilfortschreibungsverfahrens des LEP 2010 zum Sachthema Windenergie, 

(https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Windenergieflaechen/windenergieflaechen_node.html).] 

4.2.5.3.2 Solarenergie (LEP, Kapitel 4.5.2) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 4.5.2, Absätze 1 bis 4 

Der Entwurf der Fortschreibung des LEP formuliert Grundsätze, die es ermöglichen, diese 

Form der erneuerbaren Energien so verträglich wie möglich raumordnerisch in die Land-

schaft zu integrieren. Solarenergie stellt eine der Erneuerbaren Energien dar, die zukünftig 

die Energieversorgung im Land Schleswig-Holstein sicherstellen sollen. Die raumordnerische 

Einbindung soll dabei nach Möglichkeit ohne weitere Flächenversiegelungen und größere 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes stattfinden. Solarthermieanlagen sollen, insbe-

sondere um eine effiziente Nutzung zu gewährleisten, räumlich gut an Heizwerke bezie-

hungsweise Nah- oder Fernwärmenetze angebunden sein. Die Festlegungen des LEP leis-

ten einen Beitrag zur Umsetzung des neuen Gesetzes zur Energiewende und zum Klima-
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schutz in Schleswig-Holstein (EWKG) vom 07.03.2017, indem sie die Anforderungen an den 

Ausbau der Solarenergie konkretisieren und einen möglichst umweltverträglichen, flächen-

sparenden Ansatz verfolgen.  

Umweltauswirkungen 

Positive Wirkungen können im Hinblick auf die Schutzgüter Klima/Luft (Reduktion von Treib-

hausgas-Emissionen und Luftschadstoffen) erwartet werden. Auch ist die Zielsetzung, raum-

bedeutsame Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf bereits versiegelte Flächen, Konversions-

flächen oder entlang von Infrastrukturachsen zu bündeln, mit positiven Effekten für die Um-

welt verbunden, wenn dadurch die Inanspruchnahme von unvorbelasteten Freiräumen ver-

mieden wird. Die Festlegungen des LEP tragen damit dazu bei, dass die Schutzgüter Boden 

(geringe zusätzliche Flächeninanspruchnahme, geringes Risikopotenzial bezüglich Umwelt-

verschmutzungen/-katastrophen), Tiere/Pflanzen (geringe Störwirkung, Erhalt von Lebens-

räumen, Biotopverbund durch Eingrünung) und indirekt auch das Schutzgut Mensch (gerin-

ges Risiko von Störfällen mit negativen Folgen auf die menschliche Gesundheit) möglichst 

weitgehend geschont werden. Mögliche negative Folgen, unter anderem auf das Schutzgut 

Landschaft (Beeinträchtigung des Landschaftsbildes) sowie Beeinträchtigungen durch tem-

poräre Störungen der Schutzgüter Tiere/Pflanzen, Boden und Wasser durch neue Bauvor-

haben können allerdings nicht vollständig ausgeschlossen werden.  

Alternativenprüfung 

Bei der erfolgreichen Umsetzung der Energiewende ist die Solarenergie ein wichtiger Bau-

stein. Die Nutzung erneuerbarer Energien steht außer Frage, so dass nur alternative Steue-

rungsmöglichkeiten in Frage kommen. Es ist jedoch nicht zu erkennen, dass es eine noch 

günstigere Alternative bezüglich der Umweltauswirkungen gibt. 

Ergebnis 

Insgesamt sind überwiegend positive Umweltauswirkungen mit den Grundsätzen des LEP 

zur raumordnerischen Integration der Solarenergie verbunden. Die Steuerung der Standort-

wahl führt zu einer Minimierung der Inanspruchnahme von unvorbelasteten Freiflächen. Die 

Umweltauswirkungen können auf Ebene der Landesplanung nicht abschließend bewertet 

werden. Eine inhaltliche und räumliche Konkretisierung muss auf den nachfolgenden Pla-

nungsebenen beziehungsweise in Genehmigungsverfahren stattfinden, wo auch die Um-

weltauswirkungen beurteilt werden müssen. Auf Ebene der Bauleitplanung können mögliche 

negative Auswirkungen auf die Umwelt in der Regel durch geeignete Maßnahmen verringert 

beziehungsweise vermieden werden.  

4.2.5.3.3 Geothermie (LEP, Kapitel 4.5.3) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 4.5.3, Absätze 1 bis 4 
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Der Entwurf der Fortschreibung des LEP trifft erstmals Aussagen zur Nutzung von Geother-

mie in einem eigenständigen Kapitel. Geothermie stellt nicht nur eine Möglichkeit der Wär-

megewinnung, sondern auch der Energiegewinnung dar. Gegenstand der Festlegungen ist 

insbesondere die tiefe, hydrothermale Geothermie. Geothermie gilt als eine der wenigen 

grundlastfähigen Energie- und Wärmequellen, daher soll die Nutzung zukünftig in der Ent-

wicklung einer nachhaltigen und umweltverträglichen Energieversorgung eine größere Rolle 

spielen und das vorhandene Potenzial stärker ausgeschöpft werden. Die verschiedenen 

Nutzungsformen eignen sich für unterschiedliche Zwecke: die oberflächennahe Geothermie 

findet vor allem bei der Wärmeversorgung von Privathaushalten/einzelnen Gebäuden An-

wendung; die tiefe Geothermie wird aufgrund der höheren Temperaturen/größeren Wärme-

mengen hingegen eher für die Wärmeversorgung von größeren Bereichen (Stadttei-

len/Ortsteilen) und zur zusätzlichen Energiegewinnung genutzt. Die Festlegung der beson-

ders geeigneten Bereiche für tiefe Geothermie dient der vorausschauenden und langfristigen 

Planung, Steuerung und Sicherung unterirdischer Nutzungen und der Eingrenzung von vo-

raussichtlich abnehmerorientierten Standorten. Als Kriterien für die Abgrenzung der beson-

ders geeigneten Bereiche für tiefe Geothermie (s. Kapitel 4.5.3, Absatz 2) wurden das geo-

logische Potenzial, die Güte der geologischen Datenbasis, die Wärmebedarfsdichte, die (ge-

ringe) Wärmenetzanschlussquote und die räumliche Lage beziehungsweise Abnehmerstruk-

tur herangezogen. Ausdrückliche Erwähnung findet dabei die Vereinbarkeit der Maßnahmen 

im unterirdischen Raum mit den oberirdischen und oberflächennahen Schutzgütern, insbe-

sondere die Nichtbeeinträchtigung der Ressource Grundwasser.  

Umweltauswirkungen 

Die potenziellen negativen Umweltauswirkungen der tiefen Geothermie sind relativ gering. 

Sie betreffen im Betrieb die Schutzgüter Boden (thermische Beeinflussung des Bodens, Ein-

griff in die Geomechanik, Stoffeinträge im Störfall), Wasser (Abkühlung des Grund- und Tie-

fenwassers), anlagebedingt die Schutzgüter Boden sowie Tiere/Pflanzen (Flächeninan-

spruchnahme durch Ausbau Leitungsnetz/Netzanschluss) sowie während der Bauphase die 

Schutzgüter Tiere (Störung durch Erschütterungen und Lärm, Lebensrauminanspruchnah-

me), Wasser (Kontaktherstellung zwischen zwei Grundwasserleitern, Stoffeintrag) und 

Mensch (Lärm, Erschütterungen). 

Dem gegenüber stehen positive Wirkungen auf die Umwelt, insbesondere auf das Schutzgut 

Klima/Luft (Reduktion von Treibhausgas, Energieerzeugung ohne Nebenprodukte (zum Bei-

spiel Ruß) und das Schutzgut Mensch (geringeres Störpotenzial beziehungsweise geringere 

schädliche Folgen als andere Energiegewinnungsmethoden). Indirekte positive Wirkungen 

können für die Schutzgüter Tiere/Pflanzen, Boden und Wasser festgestellt werden, da die 

Nutzung von Geothermie im Vergleich mit der Nutzung fossiler Energieträger und auch mit 

der Nutzung von Wind- und Wasserkraft geringere negative Auswirkungen, vor allem auf 

Avifauna und Fische, erwarten lässt. Die negativen Auswirkungen, die während der Baupha-

se auftreten können, lassen sich zudem in der Regel durch geeignete Maßnahmen in der 

Detailplanung weitgehend vermeiden. 
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Alternativenprüfung 

Die Festlegungen zu den besonders geeigneten Bereichen für tiefe Geothermie wurden an-

hand verschiedener Kriterien (siehe oben) getroffen und stellen Räume dar, die aufgrund der 

geologischen Gegebenheiten und der räumlichen Struktur geeignet scheinen. Die langfristige 

Sicherung und Nutzung der Geothermie des Untergrundes entspricht den klima- und ener-

giepolitischen Zielen, die es im Rahmen der Energiewende zu realisieren gilt. Die Nutzung 

von Geothermie ist nicht auf die besonders geeigneten Bereiche für tiefe Geothermie be-

schränkt und nicht mit konkreten Planungen/Vorhaben verbunden.  

Alternativen sind nicht erkennbar. 

Ergebnis 

Mit den Festlegungen zur Nutzung der Geothermie werden überwiegend positive Umwelt-

auswirkungen erwartet, da sie einen Beitrag zur Energiewende leisten und Geothermie eine 

Möglichkeit der langfristigen, nachhaltigen Energiegewinnung darstellt. Im Vergleich zu an-

deren (fossilen) Energieformen wie Kernenergie, Kohle oder Gas sind die möglichen negati-

ven Umweltauswirkungen geringer. 

Auf Ebene der Landesplanung lassen sich die Umweltauswirkungen nicht abschließend be-

urteilen. Die möglichen Auswirkungen auf die Umwelt müssen auf den nachfolgenden Pla-

nungsebenen beziehungsweise in den Genehmigungsverfahren geprüft und beurteilt wer-

den.  

 

4.2.5.3.4 Energiespeicher (LEP, Kapitel 4.5.4) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP. Kapitel 4.5.4, Absätze 1 und 2 

Um die Energiewende erfolgreich umsetzen zu können und die Energieversorgung durch die 

erneuerbaren Energien unabhängig von Witterungsbedingungen sicherzustellen, ist es not-

wendig, Möglichkeiten der (Zwischen-)Speicherung zu schaffen. Daher werden im Entwurf 

der Fortschreibung des LEP erstmals Festlegungen zu Energiespeichern getroffen. 

Die Energiepotenziale der Erneuerbaren Energien sind stark an die Witterungsbedingungen 

gebunden, insbesondere bei Wind- und Solarenergie kann es bei schlechten Wetterlagen zu 

großen Einbrüchen der erzeugten Energiemenge kommen. Bei guten Wetterlagen wird mehr 

Energie, als eigentlich benötigt, produziert. Um die überschüssige Energie zu speichern, 

braucht es Energiespeicher, die große Mengen Energie mit möglichst geringen Verlus-

ten/hohem Wirkungsgrad speichern können. Hierfür existieren verschiedene technologische 

Lösungen, wie beispielsweise Batteriespeicher oder Power-to-X-Speicher, welche verschie-

dene Speichermedien nutzen. Die Realisierung von Energiespeichern ist auch im Untergrund 
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möglich. Neben oberflächennahen Wärme- beziehungsweise Kältespeichern können Salz-

kavernen als Energiespeicher genutzt werden. Bei Salzkavernen handelt es sich um zylind-

risch ausgesohlte Salzstöcke. Bisher werden Kavernen in Schleswig-Holstein als Speicher 

für fossile Energieträger wie Erdöl und Erdgas genutzt. Um die Energie speichern zu können, 

werden Speichermedien (zum Beispiel Druckluft, Wasserstoff) benötigt.  

Umweltauswirkungen 

Bei oberflächennahen Wärme- beziehungsweise Kältespeichern werden oberflächennahe 

Aquifere durch Wärmetauscher und Wärmepumpen genutzt, wobei der Auswirkungsraum 

kleinräumig ist. Salzkavernen liegen hingegen mehrere hundert Meter unter der Erdoberflä-

che, obertägig werden Anlagen zur Förderung mit geringem Flächenumfang benötigt. Wäh-

rend der Bau und Betriebsphase sind negative Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch 

(Lärm, Austritt von Gasen im Störfall, Beeinträchtigung der Siedlungsentwicklung), Boden 

(Flächeninanspruchnahme, Verdichtung, Eingriff in Bodenwasserhaushalt), Wasser (Ände-

rungen der Grundwasserhöhe, Eingriff in Grundwasserleiter, Verlagerung der Süß-

/Salzwassergrenze), Tiere/Pflanzen (Flächeninanspruchnahme, Barrierewirkung, Störung 

durch Licht- und Lärmemissionen) und Landschaft (Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

durch Unterbrechung von Sichtbeziehungen, Überformung) zu erwarten. 

Die positiven Umweltauswirkungen sind von indirekter Natur, da durch die Möglichkeit zur 

Energiespeicherung der vollständige Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energien ermög-

licht wird. Zudem gelten Kavernen als umweltverträglich, da die Kavernen natürlicherweise 

gut abgedichtet sind (kein Austritt von (Schad-)Stoffen in die Umgebung) und als wenig stör-

anfällig (geringes Risiko für die dort lebende Bevölkerung) gelten. In der Formulierung des 

Grundsatzes 2 findet ausdrücklich Erwähnung, dass alle Maßnahmen im unterirdischen 

Raum vereinbar mit oberirdischen und oberflächennahen Schutzgütern sein sollen und ins-

besondere die Ressource Grundwasser nicht zu beeinträchtigen ist. Zudem erfolgt oberir-

disch nur eine geringfügige, anlagenbezogene Flächeninanspruchnahme. 

Alternativenprüfung 

Norddeutschland kommt aufgrund der Küstenlage eine bedeutende Rolle bei der Energie-

versorgung durch erneuerbare Energien zu. Um die Energiewende erfolgreich umsetzen zu 

können, sind Energiespeicher notwendig, die auch langfristig zur Speicherung von Energie 

geeignet sind. Die bisher häufig genutzten Pumpspeicherwerke haben nur ein begrenztes 

Ausbaupotenzial und brauchen bestimmte geografische Gegebenheiten (zum Beispiel Hö-

henunterschied), die in Norddeutschland kaum vorzufinden sind. Daher ist es notwendig, 

neue Möglichkeiten zur Speicherung von Energie zu erschließen und zu fördern. Salzkaver-

nen bieten sich aufgrund der geologischen Gegebenheiten im Norddeutschen Becken be-

sonders an. 

Wenn die Energiewende gelingen soll, gibt es keine Alternative zu der Erschließung neuer 

Energiespeicher, die die Energie aus erneuerbaren Energien bedarfsgerecht zur Verfügung 

stellen.  
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Ergebnis  

Die positiven Wirkungen sind nicht unmittelbar festzustellen, die Speichermöglichkeiten leis-

ten aber einen Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung der Energiewende, was mit positiven 

Auswirkungen verbunden ist. Die Planfestlegungen lassen negative Umweltauswirkungen 

während der Bau- und Erschließungsphase insbesondere der oberirdischen Anlagen erwar-

ten. Diese müssen auf den nachfolgenden Ebenen, nach räumlicher und inhaltlicher Konkre-

tisierung, geprüft und bewertet werden. Auf Ebene der Landesplanung lassen sich die Um-

weltauswirkungen nicht abschließend beurteilen. Im laufenden Betrieb ist nicht mit erhebli-

chen negativen Auswirkungen zu rechnen.  

4.2.5.3.5 Leitungsnetze (LEP, Kapitel 4.5.5) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 4.5.5, Absätze 1 bis 9 und Hauptkarte 

Um die Stromversorgung im Land zu gewährleisten, sind sichere und leistungsfähige Lei-

tungsnetze in ausreichender Zahl notwendig. Durch die Energiewende ergibt sich ein Anpas-

sungs- und Ausbedarf der Energieinfrastruktur, der unter Berücksichtigung der Grundsätze 

der Netzplanung, wie dem NOVA-Prinzip (Netz-Optimierung vor Netz-Verstärkung vor Netz-

Ausbau), umgesetzt werden soll. Der Entwurf der Fortschreibung des LEP enthält ein voll-

ständig neues Kapitel und trifft Aussagen zu den Anforderungen an die Netzentwicklung und 

übernimmt nachrichtlich die Neubau- und Erweiterungsvorhaben aus dem Bundesbedarfs-

plangesetz (BBPlG), dem Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) sowie dem Netzentwick-

lungsplan (NEP). 

Die Betreiber von Energieversorgungsnetzen sind gesetzlich verpflichtet, im Rahmen des 

wirtschaftlich Zumutbaren ein sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges Versorgungsnetz 

diskriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstärken 

und auszubauen. Durch die Energiewende ergibt sich der Bedarf, Anpassungen in der Ener-

gieleitungsnetzinfrastruktur vorzunehmen. Durch die neuen Festlegungen des Entwurfs der 

Fortschreibung des LEP werden die Rahmenbedingungen für die erforderlichen Maßnahmen 

gesetzt. Leitungen sollen möglichst flächensparend und gebündelt entlang von bestehenden 

Trassenkorridoren geführt beziehungsweise an bereits bestehende Bandinfrastrukturen an-

gelehnt werden. Daher ist eine Netzverstärkung in der Regel dem Neubau von Leitungen 

vorzuziehen. Der Ausbau der Energieleitungsnetzinfrastruktur soll mit den Zielen des Um-

welt- und Naturschutzes, sowie der angestrebten Wirtschafts- und Siedlungsentwicklung 

einhergehen. Große Bedeutung kommt auch dem vorbeugenden Gesundheitsschutz der 

Bevölkerung zu, der es unter anderem auch erlaubt, vom Prinzip der Bündelung abzuwei-

chen, wenn es dadurch zu einer geringeren Belastung von Mensch und Natur kommt. Auch 

der Schutz von kritischen Infrastrukturen kann zu Abweichungen vom Bündelungsprinzip 

führen.  
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Grundsätzlich soll der Netzausbau den unterschiedlichen Nutzungsansprüchen, wie der Sek-

torenkopplung, der erzeugungsnahen Einspeisung erneuerbarer Energien oder der Verwirk-

lichung des europäischen Energiebinnenmarkts, Rechnung tragen und zu einer Vereinbar-

keit und Verträglichkeit von Elektrizitätsnetzen innerhalb der Europäischen Union beitragen. 

Die Errichtung und der Ausbau von Strom- und Erdgasnetzen erfolgen auf Basis der Vorga-

ben des Energierechts, auf der Höchstspannungsebene (mehr als 220 Kilovolt) insbesonde-

re auf Basis der Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG), des Energieleitungs-

ausbaugesetzes (EnLAG), des Bundesbedarfsplangesetzes (BBPlG) und des Netzausbau-

beschleunigungsgesetzes (NABEG). Im BBPlG und auch im EnLAG werden Leitungsprojek-

te mit vordringlichem Bedarf rechtlich verbindlich festgestellt. Diese sind nachrichtlich in den 

LEP übernommen worden und sollen entsprechend in den Regionalplänen dargestellt wer-

den.  

Um die Belastungen für Natur und Landschaft so gering wie möglich zu halten, werden im 

LEP Festlegungen getroffen, nach denen Erdverkabelungen Freileitungen vorzuziehen sind, 

wenn dadurch die Belastungen auf die Schutzgüter Tiere/Pflanzen, Mensch und Landschaft 

verringert werden und keine anderweitigen Belange (Artenschutz, Boden- und Grundwasser-

schutz) dem gegenüberstehen. Im Küstenbereich sind nach den Festlegungen des LEP 

grundsätzlich Erdverkabelungen vorzunehmen, um der besonderen Bedeutung von Touris-

mus, Landschafts- und Naturschutz Rechnung zu tragen. Die Einbindung der Offshore-

Windparks der Nordsee in die Netzinfrastruktur ist nach Büsum hin in einem Trassenkorridor 

zu bündeln. 

Als neues Ziel formuliert der Entwurf der Fortschreibung des LEP zudem die nachrichtliche 

Darstellung des bereits bestehenden oder planfestgestellten Höchstspannungsnetzes in der 

Hauptkarte.  

Bei der Ausweisung von neuen Baugebieten oder Bauflächen soll, insbesondere wenn sen-

sible Nutzungen wie Wohnungen, Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, Kinderhorte, 

Spielplätze oder ähnlichen Einrichtungen zugelassen werden sollen, ein Abstand von min-

destens 100 Metern zur Trassenmitte von bestehenden Höchst- und Hochspannungsfreilei-

tungen und Höchst- und Hochspannungsfreileitungen, für die die Auslegung des Plans be-

gonnen hat oder die Planfeststellung erfolgt ist, sowie den dazugehörigen Schaltanlagen 

eingehalten werden. 

Zur Verringerung der vorübergehenden sowie dauerhaft wirksamen räumlichen Eingriffe sind 

die nach dem allgemein anerkannten Stand der Technik verfügbaren höchstmöglichen 

Spannungsebenen für die Kabel zu wählen und unter Einsatz beeinträchtigungsminimieren-

der Verlegetechnik zu verwenden (Kapitel 4.5.5, Absatz 9). 

Umweltauswirkungen 

Die Festlegungen des Entwurfs der Fortschreibung des LEP lassen sowohl positive als auch 

negative Auswirkungen auf die Schutzgüter erwarten, wobei die positiven Umweltauswirkun-

gen der Planfestlegungen voraussichtlich überwiegen. Positive Wirkungen sind im Grundsatz 
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für die Schutzgüter Mensch (geringere Strahlungsbelastung durch Bündelung und höhere 

Abstände zu Leitungstrassen), Tiere (geringeres Konfliktpotenzial von Erdverkabelung ge-

genüber Freileitungen) und Landschaft (Verringerung der Beeinträchtigungen durch Bünde-

lung, Erdkabel weniger beeinträchtigend als Freileitungen) zu erwarten. Negative, temporäre 

Auswirkungen ergeben sich für alle Schutzgüter während der Bauphase/Umsetzung einzel-

ner Vorhaben. Dauerhaft negative Auswirkungen können für das Schutzgut Boden (Flächen-

inanspruchnahme, Eingriff in Bodenhaushalt) nicht ausgeschlossen werden. Der weitere 

Ausbau von Freileitungen und Energieleitungsnetzinfrastrukturen kann sich ebenfalls negativ 

auf die Schutzgüter Landschaft (Zerschneidung, Überformung), Tiere/Pflanzen (Lebensrau-

minanspruchnahme, Barrierewirkung) und Mensch (Verringerung der Erholungseignung der 

Landschaft) auswirken. 

Alternativenprüfung 

Um die Energiewende erfolgreich umzusetzen, ist es notwendig, Anpassungen der Energie-

leitungsnetzinfrastruktur vorzunehmen. Die Festlegungen beziehen die Belange des Natur- 

und Umweltschutzes, sowie einen sparsamen Umgang mit Flächen (NOVA-Prinzip) ein, so-

dass an dieser Stelle keine günstigere Alternative gesehen wird, die zugleich den Anforde-

rungen, die aus der angestrebten Energiewende resultieren, gerecht wird.  

Die Leitungsprojekte, die nachrichtlich in den Entwurf der Fortschreibung des LEP über-

nommen wurden, sind durch das BBPlG beziehungsweise das EnLAG gesetzlich gesichert. 

Die Prüfung der Alternativen erfolgt im Rahmen der entsprechenden Fachplanung. 

Ergebnis 

Die im Entwurf der Fortschreibung des LEP vorgenommene räumliche Steuerung der Lei-

tungsnetzinfrastruktur Strom ist positiv zu bewerten, da auch die Belange des Umwelt- und 

Naturschutzes sowie des vorsorgenden Gesundheitsschutzes in dem Maße berücksichtigt 

werden, die der Abstraktionsgrad des LEP zulässt. Die möglichen negativen Auswirkungen, 

die durch die Umsetzung der Festlegungen entstehen können, müssen auf den nachfolgen-

den Planungsebenen geprüft und beurteilt werden. Erhebliche negative Auswirkungen kön-

nen auf den nachfolgenden Planungsebenen durch geeignete Maßnahmen in vielen Fällen 

weitgehend vermieden werden. Auf Ebene der Landesplanung ist eine abschließende Beur-

teilung der Umweltauswirkungen aufgrund der räumlich unkonkreten Planinhalte nicht mög-

lich.  

4.2.5.4 Rohstoffsicherung (LEP, Kapitel 4.6) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 4.6, Absätze 1 bis 5 
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Die Festlegungen des Entwurfs der Fortschreibung des LEP haben sich gegenüber dem LEP 

2010 inhaltlich in einigen Punkten geändert. Die Inhalte wurden zum Teil anderen Zielen 

oder Grundsätzen zugeordnet.  

Hinzugekommen ist ein Ziel hinsichtlich des Ausschlusses von Fracking als Fördermethode 

für Kohlenwasserstoffe. Kohlenwasserstoffe stellen in Form von Erdöl oder Erdgas die fossi-

len Energieträger dar, die gegenwärtig noch wichtiger Bestandteil der Energieversorgung in 

Deutschland sind. Unterschieden wird bei den Vorkommen von Kohlenwasserstoffen zwi-

schen konventionellen und unkonventionellen Lagerstätten. Als unkonventionelle Lagerstät-

ten bezeichnet man solche, in denen Restmengen der Kohlenwasserstoffe im ursprünglichen 

Muttergestein verblieben sind. Konventionelle Lagerstätten hingegen sind (in der Regel po-

röse) Gesteinsschichten, in denen sich Teilmengen der Kohlenwasserstoffe, die aus dem 

Muttergestein entwichen sind, ansammeln. Der Rohstoffabbau in unkonventionellen Lager-

stätten und in nachträglich verdichteten konventionellen Lagerstätten ist nach heutigem 

Stand der Technik oftmals nur durch „hydraulic fracturing“ (= Fracking) möglich, von dem ein 

hohes Gefährdungs- und Risikopotenzial ausgeht. 

Weiterhin verzichtet der vorliegende Entwurf der Fortschreibung des LEP auf die Festlegung 

von Schwerpunkträumen für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe. Die Darstellung der 

Schwerpunkträume wurde durch eine Karte der „Potenzialgebiete“ im LEP ersetzt. Die Karte 

mit den Potenzialgebieten stellt als fachliche Grundlage für die Rohstoffsicherung die Lager-

stätten und die Vorkommen dar. Im Rahmen der Neuaufstellung der Regionalpläne werden 

auf Basis neuer geologischer Daten Gebiete als Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für den 

Abbau oberflächennaher Rohstoffe ausgewiesen, in denen der Abbau hauptsächlich erfolgen 

soll. Auf die Festlegung von Schwerpunktbereichen auf LEP-Ebene wird verzichtet, weil die 

Abwägung dieser Kulisse mit entgegenstehenden Belangen im Rahmen der Regionalpla-

nung erfolgt und der LEP mit der Darstellung von Schwerpunktbereichen hier nicht vorgreifen 

will.  

Umweltauswirkungen 

Die Festlegung zum Abbau von Kohlenwasserstoffen lassen positive Auswirkungen erwar-

ten, da zum einen die Anforderungen der Energiewende zu berücksichtigen sind, was ein 

langfristiges Abrücken von fossilen Energieträgern bedeutet, und zum anderen Fracking 

ausdrücklich als Abbaumethode ausgeschlossen wird.  

Darüber hinaus ist in die Festlegung aufgenommen, dass für den Rohstoffabbau generell nur 

solche Methoden verwendet werden dürfen, die keine schädlichen Auswirkungen auf den 

Menschen und seine Umwelt verursachen, so dass auch bei möglichen technischen Weiter-

entwicklungen dem Schutz von Mensch und Natur eine größere Bedeutung zukommt als 

dies bisher der Fall ist.  

Der Verzicht auf die Festlegung der Schwerpunkträume für den Abbau oberflächennaher 

Rohstoffe ist im Sinne der Umweltprüfung unerheblich, da es sich um eine reine Suchraum-

kategorie auf Basis geologischer Potenziale handelt. Eine räumliche Konkretisierung der 
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möglichen Umweltauswirkungen der konkreten Rohstoffabbauaktivitäten ist erst auf der 

Ebene der Regionalplanung möglich, da erst auf dieser Ebene konkrete Rohstoffsicherungs-

gebiete (Vorrang- beziehungsweise Vorbehaltsgebiete für den Abbau oberflächennaher 

Rohstoffe) festgelegt werden.   

Alternativenprüfung 

Die Alternative zum festgelegten Fracking-Verbot wäre, keine Aussage darüber zu treffen, 

welche Formen des Rohstoffabbaus zulässig sind und welche nicht. In diesem Fall ist das 

Fracking-Verbot die günstigere Alternative für Mensch und Natur, da hohe Gefährdungs- und 

Risikopotenziale, die durch das Fracking bestehen, minimiert/ausgeschlossen werden. 

Ergebnis 

Die neuen Festlegungen des Entwurfs der Fortschreibung des LEP zum Rohstoffabbau las-

sen gegenüber den Festlegungen des LEP 2010 ausschließlich positive Wirkungen auf die 

Umwelt erwarten, da durch den Ausschluss von Fracking als Abbaumethode hohe Gefähr-

dungs- und Risikopotenziale für Mensch und Natur vermieden werden. Dennoch ist der Roh-

stoffabbau grundsätzlich immer auch mit negativen Umweltauswirkungen (vor allem auf Bo-

den/Fläche, Wasserhaushalt und so weiter) verbunden. 

4.2.5.5 Tourismus und Erholung (LEP, Kapitel 4.7) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 4.7, Absätze 1 bis 3 

Der Tourismus ist im Küstenland Schleswig-Holstein ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, der dem 

Wandel der Gesellschaft unterliegt. Daher ist es wichtig, dass auch für diesen Sektor ein 

angepasstes Konzept, dass die verschiedenen Interessen berücksichtigt, Anwendung findet. 

Im Entwurf der Fortschreibung des LEP wurden daher Anpassungen vorgenommen, die die 

Grundlage für eine zukunftsorientierte Tourismusentwicklung schaffen. 

Die Ergänzungen der Planfestlegungen des Entwurfs der Fortschreibung des LEP wirken auf 

einen Ausbau des Tourismus im Binnenland und des Städtetourismus hin. Dabei sollen die 

Anforderungen an unterschiedliche Ansprüche (Barrierefreiheit, Erreichbarkeit, zielgruppen- 

und themengerechtes Angebot, Attraktivität der Landschaft) berücksichtigt und umgesetzt 

werden. Grundlage dafür bildet die Tourismusstrategie Schleswig-Holstein 2025. Darüber 

hinaus sollen die Belange des Binnenhochwasser- und Küstenschutzes sowie der Klimafol-

genanpassung im Küstenbereich bei Planungen entsprechend berücksichtigt werden. 

Umweltauswirkungen 

Durch die Planfestlegungen können sowohl positive als auch negative Umweltauswirkungen 

entstehen. Positive Wirkungen können auf die Schutzgüter Landschaft (Erhalt und Entwick-

lung des Ortsbildes, Erhalt des Landschaftsbildes/der Kulturlandschaft) und Mensch (Siche-
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rung und Entwicklung der Erholungsinfrastruktur) erwartet werden. Der neu aufgenommene 

Grundsatz in Absatz 3 G lässt überwiegend positive Umweltauswirkungen erwarten, da die 

Freihaltung von Retentionsräumen und hochwassergefährdeten Bereichen von touristischen 

Nutzungen positive Folgen auf die Schutzgüter Tiere/Pflanzen (ungestörter Lebensraum), 

Boden/Wasser (Versickerung, Grundwasserneubildung) und Klima/Luft (Frischluftbahnen) 

haben kann. Negative Auswirkungen können durch den Ausbau der kommunalen touristi-

schen Infrastruktur und der steigenden Touristenzahlen auf die Schutzgüter Tiere/Pflanzen 

(Verlust und/oder Zerschneidung von Lebensräumen), Landschaft (Zerschneidung, Beein-

trächtigung durch Verschmutzung), Boden (Flächenversiegelung) und Luft/Klima (Erhöhung 

der Verkehrsemissionen) verursacht werden. 

Alternativenprüfung 

Die Möglichkeit auf eine gezielte Steuerung und konzeptionelle Stärkung der Tourismus zu 

verzichten, ist nicht zwingend mit weniger negativen Umweltauswirkungen verbunden, da 

Entwicklungskonzepte dazu beitragen, die negativen Auswirkungen zu begrenzen und eine 

angepasste Entwicklung der Tourismus anstreben. Darüber hinaus wird mit den Festlegun-

gen des LEP der Tourismusstrategie Schleswig-Holstein 2025 entsprochen. Die Nicht-

Beachtung würde nicht den Zielen der Landesregierung entsprechen. Auf eine Berücksichti-

gung der Belange des Binnenhochwasser- und Küstenschutzes sowie der Klimafolgenan-

passung im Küstenbereich zu verzichten, stellt angesichts der damit verbundenen Risiken 

keine vernünftige Alternative dar. 

Ergebnis 

Die ergänzten Festlegungen lassen nur geringe negative Umweltauswirkungen erwarten, da 

es sich zum Großteil um geringfügige Anpassungen (Barrierefreiheit, themengerechte Ent-

wicklung des Tourismus) handelt. Die räumliche und inhaltliche Konkretisierung ist erst auf 

Ebene der Regional- oder Bauleitplanung sowie in den Genehmigungsverfahren möglich. Art 

und Umfang der Umweltauswirkungen können ebenfalls erst abschließend auf den nachfol-

genden Planungsebenen geprüft werden. Die Ergänzungen der Belange des Binnenhoch-

wasser- und Küstenschutzes sowie der Klimafolgenanpassung im Küstenbereich lassen 

ausschließlich positive Umweltauswirkungen erwarten. 

4.2.5.5.1 Schwerpunkträume für Tourismus und Erholung (LEP, Kapitel 4.7.1) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 4.7.1, Absatz 1 und Hauptkarte 

Die Schwerpunkträume für Tourismus und Erholung dienen der Sicherung und der (marktge-

rechten) Entwicklung der vorhandenen Einrichtungen und Angebote in diesen Räumen. Im 

Entwurf der Fortschreibung des LEP wurden die Schwerpunkträume an der Ostsee und im 

Landesinneren erweitert. Die Erweiterung der Schwerpunkträume für Tourismus und Erho-

lung um die Altstadt von Lübeck und die Stadt Plön sowie die Verbreiterung des Küsten-
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raums von Steinbergkirchen (vorher Gelting, circa 10 Kilometer mehr) über Kappeln bis 

Eckernförde (vorher Waabs, circa 15 Kilometer mehr) basiert auf der Anwendung von ange-

bots- und nachfrageorientierten Kriterien und der Analyse des Instituts für Tourismus- und 

Bäderforschung in Nordeuropa (NIT) zu Übernachtungskapazitäten und Übernachtungen in 

Schleswig-Holstein im Jahr 2017. 

Umweltauswirkungen 

Negative Auswirkungen, die von den Erweiterungen der Schwerpunkträume für Tourismus 

und Erholung ausgehen, können nicht vollständig ausgeschlossen werden. Insbesondere im 

Küstenraum von Steinbergkirchen bis Eckernförde können negative Umweltauswirkungen 

auf die Schutzgüter Tiere/Pflanzen (Störung, Lebensraumverluste), Boden (Flächeninan-

spruchnahme, Nährstoff- und Schadstoffeinträge), Wasser (Verschmutzung durch Badegäs-

te) und Landschaft (Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, Zerschneidung) nicht ausge-

schlossen werden. In den Städten kann es zu negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (erhöhte Belastungen durch Verkehr einhergehend mit Lärm/Luftschadstoffen) und 

Luft/Klima (erhöhe Abgas-/Schadstoffkonzentration) kommen. Zu beachten ist jedoch auch, 

dass die Schwerpunkträume für Tourismus und Erholung aufgrund ihrer bisherigen Nutzung 

(Anzahl der Übernachtungen/ touristisch genutzten Betten) ausgewählt wurden und die ne-

gativen Auswirkungen auch ohne die Festlegungen des LEP festzustellen sind.  

Alternativenprüfung 

Die Kriterien für die Abgrenzung der Schwerpunkträume wurden aus dem LEP 2010 über-

nommen; die Änderungen resultieren daraus, dass inzwischen weitere Gemeinden diesen 

Kriterien entsprechen. Alternativen wurden nicht geprüft. 

Ergebnis  

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es durch die Festlegungen zu Schwerpunkt-

räumen für Tourismus und Erholung zu negativen Umweltauswirkungen kommt. Auf Ebene 

des LEP können die Auswirkungen jedoch nicht näher bestimmt werden. Auf Ebene des Re-

gionalplans sind die Ziele und Grundsätze inhaltlich und räumlich zu konkretisieren und die 

Auswirkungen auf die Umwelt zu prüfen. Im Rahmen der Regionalplanung können Maßnah-

men getroffen werden, die die möglichen negativen Auswirkungen verringern/vermeiden. 

4.2.5.6 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (LEP, Kapitel 4.8) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 4.8, Absätze 4 bis 8 

Land- und Forstwirtschaft sind wichtige Wirtschaftszweige, die der Versorgung der Bevölke-

rung mit Lebensmitteln, Energie und Baustoffen dienen und die zugleich einen großen Ein-

fluss auf das Landschaftsbild haben. Im LEP 2010 wurden Aussagen zu Land- und Forst-

wirtschaft sowie Fischerei getroffen, die nun den steigenden Anforderungen, insbesondere 
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an einen schonenden, nachhaltigen Umgang mit der Natur, angepasst werden. Ergänzt wur-

de, dass die Landwirtschaft  natürliche Ressourcen erhalten und eine attraktive Kulturland-

schaft gestalten, zur Erzeugung und Nutzung der Erneuerbaren Energien beitragen und die 

ländlichen Räume stärken soll, indem sie Arbeitsplätze sichert und die regionale Wertschöp-

fung steigert. Außerdem soll eine multifunktionale Landwirtschaft ausgebaut und erhalten 

werden. Änderungen betreffen auch den Grundsatz, dass 10 Prozent der in öffentlichem 

Eigentum stehenden Wälder der natürlichen Entwicklung überlassen werden sollen (Natur-

wald, Kapitel 6.2.1 Absatz 1) sowie die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen in 

der Fischerei, um die Erträge zu sichern und um die Bestände beziehungsweise marinen 

Ökosysteme zu schützen. Des Weiteren wird in der Fortschreibung die Erforschung unge-

nutzter Potenziale von Aquakulturanlagen wie auch die Weiterentwicklung der Angelfischerei 

ergänzend aufgeführt. 

Land- und Forstwirtschaft machen über 70 Prozent der Gesamtfläche Schleswig-Holsteins 

aus. In den einzelnen Teilräumen werden unterschiedliche Bewirtschaftungsformen genutzt, 

so dass eine vielfältige Landwirtschaft entsteht, die eine nachhaltige Nutzung und Förderung 

der Biodiversität ermöglicht. Aufgrund der hohen Bedeutung der Landwirtschaft für das Land 

Schleswig-Holstein soll einer nachteiligen Entwicklung der Flächeninanspruchnahme durch 

die Erweiterungen von Siedlungs- und Verkehrsflächen auf Böden von hoher Bedeutung für 

die Landwirtschaft entgegengewirkt werden. Weiterhin sind der Erhalt und Ausbau der Wald-

flächen Ziel der Fortschreibung des LEP. Schleswig-Holstein ist mit nur 10,3 Prozent Wald-

anteil an der Landesfläche ein waldarmes Bundesland, daher kommt den vorhandenen 

Waldflächen eine hohe Bedeutung zu. Das Landeswaldgesetz beinhaltet seit Mai 2016 das 

Instrument der Naturwälder zur natürlichen Entwicklung der Wälder, das von nun an bei etwa 

10 Prozent der landeseigenen Wälder Anwendung finden soll. Die Fischerei gehört nicht nur 

zur Identität des Landes, sondern ist auch von Bedeutung für die regionale Wirtschaft und 

den Tourismus. Daher soll eine nachhaltige Nutzung angestrebt werden, die auch Aquakul-

turanlagen, sofern diese den Belangen des Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz ent-

sprechen, einbezieht. Die angelfischereiliche Nutzung der Binnen- und Küstengewässer soll 

erhalten und gefördert werden, da es eine große Anzahl an Anglern im Land und auch eine 

nicht zu vernachlässigende Zahl von Angel-Touristen gibt.  

Umweltauswirkungen 

Die ergänzten Planfestlegungen lassen sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf 

die Umwelt erwarten. Neben den Anpassungen an einen schonenden, nachhaltigen Umgang 

mit der Natur, gehen insbesondere von der Verringerung der Inanspruchnahme landwirt-

schaftlicher Flächen für außer-landwirtschaftliche Zwecke wie Siedlungs- und Verkehrsflä-

chen positive Wirkungen auf die Schutzgüter Boden (keine neue Versiegelung, Erhalt der 

Bodenfunktionen), Wasser (Erhalt von Flächen zur Grundwasserneubildung), Tiere/Pflanzen 

(keine weitere Zerschneidung, Erhalt von Lebensräumen), Klima/Luft (Erhalt von Kaltluftent-

stehungsgebieten) und Landschaft (Erhalt der Kulturlandschaft) aus. Die Naturwaldflächen 

lassen positive Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere/Pflanzen (Aufwertung/Schaffung 

neuer Lebensräume) und Landschaft (Aufwertung des Landschaftsbildes) erwarten. Eine 

nachhaltige Fischereiwirtschaft kann sich positiv auf die Artenvielfalt (Schutzgut Tie-
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re/Pflanzen) der Gewässer auswirken. Die fischereiliche Nutzung und die Aquakulturen las-

sen jedoch auch negative Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Tiere/Pflanzen (Über-

tragung von Krankheiten auf wildlebende Tiere, Überfischung), Wasser (Minderung der 

Wasserqualität/ Nährstoffeintrag durch Fütterung) und Landschaft (Beeinträchtigung des 

Landschaftsbildes in (touristisch) sensiblen Bereichen) erwarten.  

Alternativenprüfung 

Die Beibehaltung der Planfestlegungen des LEP 2010 ohne die vorgenommenen Ergänzun-

gen (Null-Variante) ist eine Alternative, die jedoch nicht als die günstigere bezüglich ihrer 

Auswirkungen auf die Umwelt zu bewerten ist. Die neuen Festlegungen/Inhalte stärken die 

Interessen des Naturschutzes und eine nachhaltige Nutzung in der Landwirtschaft gegen-

über dem LEP 2010. Auf die Ergänzungen der Belange zur Steigerung von Naturwäldern 

sowie zur nachhaltigen Fischerei zu verzichten, stellt keine sinnvolle Alternative dar, da die 

Entwicklung jener Aspekte negative Umweltauswirkungen möglicherweise begrenzen kön-

nen. 

Ergebnis 

Die neuen Festlegungen des LEP können in der Umsetzung positiv auf die Umwelt einwirken 

beziehungsweise dazu beitragen, dass negative Wirkungen, die von Forstwirtschaft und Fi-

scherei ausgehen, verringert werden. Da die inhaltliche und räumliche Konkretisierung erst 

auf der nachgeordneten Ebene der Regionalplanung beziehungsweise im Rahmen von 

Fachplanungen und konkreten Projekten erfolgt, ist eine abschließende Beurteilung der Um-

weltauswirkungen auf der Ebene der Landesplanung nicht möglich. 

4.2.6 Entwicklung der Daseinsvorsorge (LEP, Kapitel 5) 

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Änderungen des Entwurfs der Fort-

schreibung des LEP gegenüber der Fassung von 2010.  

Tabelle 4-4:  Änderungen der Entwicklung der Daseinsvorsorge gegenüber dem LEP 2010 

Kapitel Änderung gegenüber LEP 2010 Vertiefte Prüfung im Umweltbericht 

5 Entwicklung der 
Daseinsvorsorge 

ja Neues Kapitel (neu in dem 
Sinne, dass unter dieser Über-
schrift jetzt auch Grundsätze 
geführt werden unter anderem 
zur Schaffung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse in allen 
Teilräumen des Landes, zur 
Intensivierung der fachüber-
greifenden und interkommuna-
len Kooperation oder zu dem 
Erfordernis von kommunalen 
Anpassung- und Entwick-
lungsstrategien.  

ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen für ergänzte Inhalte 
in Kapitel 4.2.6. 
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Kapitel Änderung gegenüber LEP 2010 Vertiefte Prüfung im Umweltbericht 

5.1 Bildung ja Inhaltliche Ergänzungen zur 
konzeptionellen Ausrichtung 
des LEP bezüglich Inklusion, 
der Erleichterung des Über-
gangs von einzelnen Bil-
dungseinrichtungen, der Ver-
mittlung von Ausbildungs-
/Anschlussangeboten sowie 
der Berücksichtigung des ak-
tuellen und zukünftigen Fach-
kräftebedarfs. Diese inhaltli-
chen Änderungen haben keine 
Umweltrelevanz. Darüber hin-
aus redaktionelle Änderungen.   

nein Keine Änderungen mit Um-
weltrelevanz.  

Zur Prüfung der Umwelt-
auswirkungen siehe Um-
weltbericht zum LEP 2010 
(Seite 110f und Seite 170f).  

5.2 Kinder, Ju-
gendliche und 
Familien 

ja Geringfügige fachliche Ände-
rungen sowie redaktionelle 
Änderungen. 

nein Keine Änderungen mit Um-
weltrelevanz.  

Zur Prüfung der Umwelt-
auswirkungen siehe Um-
weltbericht zum LEP 2010 
(Seite 110 und Seite 171). 

5.3 Senioren ja Geringfügige fachliche Ände-
rungen sowie redaktionelle 
Änderungen. 

nein Keine Änderungen mit Um-
weltrelevanz.  

Zur Prüfung der Umwelt-
auswirkungen siehe Um-
weltbericht zum LEP 2010 
(Seite 110f und Seite 172). 

5.4 Menschen mit 
Behinderung 

ja Ergänzung des Grundsatzes 1 
um den Aspekt der Barriere-
freiheit sowie Geringfügige 
fachliche und redaktionelle 
Änderungen. 

ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen für ergänzte Inhalte 
in Kapitel 4.2.6.1. 

Zur Prüfung der Umwelt-
auswirkungen siehe Um-
weltbericht zum LEP 2010 
(Seite 111 und Seite 172). 

5.5 Gesundheit, 
Pflege, Betreuung 
und Sport 

ja Inhaltliche Änderungen, aus 
denen sich überwiegend keine 
Umweltrelevanz ergibt (unter 
anderem Fachkräftesicherung, 
Krankenhausplanung, Tele-
medizin) sowie redaktionelle 
Änderungen. 

ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen für ergänzte Inhalte 
in Kapitel 4.2.6.2. 

Zur Prüfung der übrigen 
Umweltauswirkungen siehe 
Umweltbericht zum LEP 
2010 (Seite 111f und Seite 
172f). 

5.6 Kultur ja Inhaltliche Aufspaltung des 
Grundsatzes 2 in Grundsatz 2 
und 4, Ergänzung „Kulturkno-
tenpunkt“ und „Kultur- und 
Bildungsangebote als Stand-
ortfaktor“. Darüber hinaus re-
daktionelle Änderungen. 

nein  Keine Änderungen mit Um-
weltrelevanz.  

Zur Prüfung der Umwelt-
auswirkungen siehe Um-
weltbericht zum LEP 2010 
(Seite 112f und Seite 173f). 

5.7 Ver- und Ent- ja Wesentliche inhaltliche Ände- ja Prüfung der Umweltauswir-
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Kapitel Änderung gegenüber LEP 2010 Vertiefte Prüfung im Umweltbericht 

sorgungsinfra-
struktur, Kritische 
Infrastrukturen 

rungen, Ergänzung des As-
pekts der kritischen Infrastruk-
turen sowie redaktionelle Än-
derungen.  

kungen in Kapitel 4.2.6.3. 

Prüfung der übrigen Um-
weltauswirkungen siehe 
Umweltbericht zum LEP 
2010 (Seite 113 und Seite 
175). 

 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 5, Absätze 1 bis 8 

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels sollen in allen Teilräumen des Landes 

gleichwertige Lebensverhältnisse geschaffen werden. Daher ist es notwendig, Entwicklungs-

richtungen durch die Landesplanung vorzugeben, um in allen Teilräumen eine Mindestver-

sorgung und damit verbunden eine Chancengerechtigkeit für alle Bevölkerungsgruppen zu 

gewährleisten. Daher wurden Grundsätze in Kapitel 5 „Entwicklung der Daseinsvorsorge“ 

neu in den Entwurf der Fortschreibung des LEP aufgenommen. 

Die Daseinsvorsorge umfasst neben der technischen Infrastruktur, der Energie- und Was-

sergrundversorgung sowie der Abfall- und Abwasserentsorgung auch Telekommunikation, 

Post und Nah- und Fernverkehr. Darüber hinaus zählen eine Vielzahl von sozialen Einrich-

tungen und Diensten sowie Bildungs-, Sport- und Kulturangebote, Wissenschaftsbereiche 

und Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung, der Gerichtsbarkeit und der Sicherheit und 

Ordnung zur Daseinsvorsorge. Die Nachfrage nach bestimmten Gütern und Dienstleistungen 

wird von den demografischen Entwicklungen im Land bestimmt. Der aktuelle Trend ver-

zeichnet einen Anstieg der älteren Menschen, während bei Kindern und Jugendlichen sowie 

bei den Erwerbstätigen ein Rückgang zu verzeichnen ist. Dadurch entsteht ein wachsender 

Bedarf an Dienstleistungen des Gesundheitswesens, der Altenpflege und des seniorenge-

rechten Wohnens, wohingegen ein Überangebot bei Bildungseinrichtungen und altersspezifi-

scher Infrastruktur herrscht, so dass Einrichtungen geschlossen oder zusammengelegt wer-

den müssen. Um auch zukünftig, insbesondere in den ländlichen Räumen, eine grundlegen-

de Versorgung zu gewährleisten, hat der Entwurf der Fortschreibung des LEP ein vollständig 

neues Kapitel (LEP Kapitel 5) angelegt, das grundsätzliche Aussagen zur Entwicklung der 

Daseinsvorsorge in sieben Grundsätzen trifft. Der Fokus richtet sich dabei auf die Schaffung 

gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilräumen des Landes. In den weiteren Grunds-

ätzen wird die Notwendigkeit erfasst, flexible Modelle auf allen Ebenen zu entwickeln (An-

passungs- und Entwicklungsstrategien vergleiche LEP Kapitel 5, Absatz 3), die schnelle, 

bedarfsgerechte und lösungsorientierte Anpassungen ermöglichen, ohne dass die Lebens-

qualität der Menschen vor Ort beeinträchtigt wird. Neben einer wohnortnahen Versorgung 

mit den Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs spielt die Barrierefreiheit eine 

immer wichtiger werdende Rolle, um Teilhabe, Gleichstellung und Selbstbestimmung für alle 

Menschen zu ermöglichen. Dabei geht es nicht nur um die Barrierefreiheit in Bezug auf Zu-



Fortschreibung Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein – Umweltbericht 

 

 

 Seite 95 

gangshindernisse und -barrieren zur physischen Umwelt, sondern auch zu Informationen 

und Kommunikation. Bei der Sicherung der Daseinsvorsorge sollen neben einer verstärkten 

fach- wie grenzübergreifenden Zusammenarbeit neue innovative Ansätze entwickelt werden 

und lokale Akteure, ebenso wie bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement mit ein-

bezogen werden.  

Umweltauswirkungen 

Die Festlegungen des LEP zur Daseinsvorsorge lassen überwiegend positive Wirkungen auf 

die Schutzgüter Mensch (Sicherung der Versorgung) und Klima/Luft (Verringerung von 

Emissionen durch Anpassungen zum Beispiel in der Schülerbeförderung) erwarten. Darüber 

hinaus sind positive Umweltauswirkungen auf weitere Schutzgüter denkbar, wenn zum Bei-

spiel durch interkommunale Absprachen Versorgungseinrichtungen gebündelt werden und 

dadurch die Flächenneuinanspruchnahme reduziert werden kann (positiv für die Schutzgüter 

Tiere/Pflanzen, Landschaft, Klima/Luft, Boden, Wasser). 

Alternativenprüfung 

Es wird keine Alternative zu den Grundsätzen gesehen, die die Sicherung und Entwicklung 

der Daseinsvorsorge befördern und gleichzeitig mit geringeren Auswirkungen für die Umwelt 

verbunden sind. 

Ergebnis 

Mit den Festlegungen des Kapitels 5 sind generell positive Umweltauswirkungen für den 

Menschen verbunden. Die Berücksichtigung der Aspekte wie demografische Entwicklung, 

Barrierefreiheit und Ortskernentwicklung kommen letztlich allen Teilen der Bevölkerung zu 

Gute. Die Erarbeitung zukunftsfähiger kommunaler Anpassungs- und Entwicklungsstrategien 

bewirkt voraussichtlich eine Minimierung der Umweltauswirkungen, da es in vielen Bereichen 

zu einer Bündelung von Einrichtungen kommen wird. Eine abschließende Beurteilung der 

Umweltauswirkungen ist erst bei einer weiteren Konkretisierung auf den nachfolgenden Ebe-

nen möglich. 

4.2.6.1 Menschen mit Behinderung (LEP, Kapitel 5.4) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 5.4, Absatz 1 

Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen und die Möglich-

keit, dass Menschen mit Behinderung selbstverständlich und selbstbestimmt am gesell-

schaftlichen Leben teilhaben, soll im Land weiter vorangetrieben werden. Daher wurde im 

Entwurf der Fortschreibung des LEP ein neuer Satz zur Barrierefreiheit ergänzt.  
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Umweltauswirkungen 

Barrierefreiheit bezieht sich insbesondere auf den Zugang zu Verkehrsinfrastrukturen, Ge-

bäuden und zu Informationen und Kommunikation. Umweltrelevanz hat dabei die Barriere-

freiheit in Bezug auf den Zugang zu Verkehrsinfrastrukturen und Gebäuden, da teilweise ein 

zusätzlicher, jedoch geringfügiger Flächenbedarf mit dem barrierefreien Zugang verbunden 

ist. Durch die Barrierefreiheit wird aber die Lebensqualität körperlich eingeschränkter Men-

schen deutlich gesteigert, da sie sich selbstständig fortbewegen können und nicht ständig 

auf die Hilfe fremder Menschen angewiesen sind. 

Bauliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Barrierefreiheit führen in der Regel zu unerheb-

lichen negativen Umweltauswirkungen. 

Alternativenprüfung 

Der Aspekt der Barrierefreiheit fördert die Inklusion und ermöglicht es auch älteren Men-

schen und Menschen, die temporär in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, selbstständig und 

selbstverständlich am alltäglichen Leben teilzunehmen. Es wird keine Alternative gesehen, 

die diesen Aspekt ebenso fördert und mit geringeren Auswirkungen für die Umwelt verbun-

den ist. 

Ergebnis 

Durch die Umsetzung der Barrierefreiheit im Hinblick auf den Zugang zu Verkehrsinfrastruk-

turen und Gebäuden werden positive Wirkungen auf das Schutzgut Menschen bewirkt, da 

die Mobilität und Selbständigkeit der Menschen mit Behinderung gefördert werden. Negative 

Auswirkungen auf die Umwelt können nicht vollständig ausgeschlossen werden, sind aber 

vernachlässigbar. Auf den nachfolgenden Planungsebenen können solche gegebenenfalls 

auftretenden negativen Umweltauswirkungen wirksam verringert, vermieden oder ausgegli-

chen werden. Darüber hinaus überwiegen die positiven Auswirkungen der Barrierefreiheit für 

den Menschen eindeutig mögliche negative Umweltauswirkungen. 

4.2.6.2 Gesundheit, Pflege, Betreuung und Sport (LEP, Kapitel 5.5) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 5.5, Absatz 1 

Ergänzend zum LEP 2010 werden Festlegungen getroffen, die die demografische Entwick-

lung, insbesondere im ländlichen Raum, berücksichtigen und dafür Sorge tragen sollen, dass 

die medizinische Versorgung auch zukünftig gesichert ist. 

Die steigenden Zahlen älterer Menschen einerseits und die nicht ausreichende Zahl an 

Nachwuchskräften im Bereich der hausärztlichen Versorgung und Pflege, stellen ein Prob-

lem dar. Die konzeptionelle Sicherstellung der ärztlichen Versorgung liegt bei der Kassen-

ärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein, die mit der vertragsärztlichen Bedarfsplanung 
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Versorgungslücken und Bereiche, in denen eine Überversorgung vorliegt, erkennt. Auf Ebe-

ne der Landesplanung kann nur insofern zur Sicherung der gesundheitlichen Versorgung 

beigetragen werden, als dass eine Ausrichtung der standortgebundenen Angebote am zent-

ralörtlichen System erfolgt und in Verbindung mit den weiteren Erfordernissen der Raumord-

nung die Gesundheitsversorgung sichergestellt werden kann. Dazu zählen unter anderem 

der flächendeckende Ausbau der Hospizversorgung, der die Vernetzung interdisziplinär zu-

sammengesetzte Palliativ-Care-Teams erfordert, und die weitgreifende geriatrische Behand-

lung. Ergänzend zu den standortgebundenen Angeboten der Gesundheitsversorgung sollen 

mobile Gesundheitsdienstleistungen und die Telemedizin stärker gefördert, entwickelt und 

vernetzt werden. Eine städtebauliche Integration von Einrichtungen zur Altenhilfe sowie die 

Ansiedlung siedlungsstrukturell geeigneter Standorte ist erforderlich. Zur Unterstützung der 

Fachkräftesicherung und Altenpflegekapazitäten sollen innovative technische Unterstüt-

zungsmöglichkeiten geschaffen werden  

Umweltauswirkungen 

Der Bau von Einrichtungen kann infolge des Flächenverbrauchs und der damit einhergehen-

den Versiegelung negative Umweltauswirkungen, zum Beispiel auf die Schutzgüter Tie-

re/Pflanzen und Boden/Fläche, haben. Die Orientierung der standortgebundenen medizini-

schen Versorgungsangebote am zentralörtlichen System wirkt sich jedoch tendenziell positiv 

auf die Schutzgüter Landschaft (Verringerung von Landschaftsverbrauch, Erhalt der Eigen-

art) und Klima/Luft (Verringerung der Verkehrsemissionen) aus, da mit diesem Ziel die bauli-

chen Aktivitäten in kleineren Gemeinden potenziell eingeschränkt werden. Auch dieser Effekt 

hat allerdings nur eine geringe Bedeutung. Im Hinblick auf die Gesundheitsförderung und die 

Wichtigkeit der aktiven Bewegung werden sportliche Angebote beispielsweise durch eSport 

ergänzt und im Zuge der Grundsätze zur Barrierefreiheit wie auch der Inklusion ausgeweitet. 

Dies kann zur positiven Entwicklung der menschlichen Gesundheit beitragen. Negative Ef-

fekte wie etwa durch den Bau von entsprechenden Einrichtungen und dem Betrieb sind ver-

gleichbar gering. 

Alternativenprüfung 

Eine Alternative wäre es, auf die steuernde Wirkung durch die Orientierung am zentralörtli-

chen System bei der Krankenhausplanung zu verzichten. Es ist zu erwarten, dass diese Al-

ternative eher negative Auswirkungen auf die Umwelt zeigen würde. Zudem ist es zwingend 

notwendig, die gesundheitliche Versorgung auch zukünftig in allen Landesteilen sicherzustel-

len. Daher wird keine Alternative mit geringeren Umweltauswirkungen gesehen. 

Ergebnis 

Die Ausrichtung der Gesundheitsversorgung am zentralörtlichen System lässt grundsätzlich 

positive Wirkungen auf die Umwelt erwarten. Die ergänzenden Angebote von Telemedizin 

und mobilen Versorgungsangeboten dürften aufgrund der demografischen Entwicklung not-

wendig sein. Negative Auswirkungen durch mobile Versorgungsangebote können nicht voll-

ständig ausgeschlossen werden, sind aber eher vernachlässigbar. Durch die Detailplanung 
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auf den nachfolgenden Ebenen können negative Auswirkungen wirksam vermieden werden. 

Eine abschließende Beurteilung der Umweltauswirkungen ist erst bei einer weiteren Konkre-

tisierung auf den nachfolgenden Ebenen möglich. 

4.2.6.3 Ver- und Entsorgungsinfrastruktur, Kritische Infrastrukturen (LEP, Kapitel 

5.7) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 5.7, Absätze 1 bis 6 

Die Festlegungen des Entwurfs der Fortschreibung des LEP 2010 wurden sowohl um inhalt-

liche Aspekte bezüglich der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur als auch um den Aspekt der 

kritischen Infrastrukturen ergänzt. Es werden neue Festlegungen zum Umgang mit Ab- und 

Regenwasser, zur Kreislaufwirtschaft, zur Trinkwasserversorgung und zu interkommunalen 

Kooperationen getroffen. In Schleswig-Holstein besteht Investitionsbedarf hinsichtlich der 

Unterhaltung und Modernisierung der öffentlichen Ver- und Entsorgungsinfrastrukturen. Ins-

besondere die Sanierung des Bestandes und die langfristige Anpassung an die rückläufigen 

Einwohnerzahlen sind notwendig, um die Versorgung, auch unter Beachtung wirtschaftlicher 

und ökologischer Belange, zukünftig zu gewährleisten. Den sparsamen Umgang mit Flächen 

und Ressourcen sowie die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes gilt es, insbesondere bei 

der Erschließung neuer Wohn- und Gewerbegebiete, zu beachten.  

Um die ordnungsgemäße Abwasserentsorgung zu gewährleisten, sind innovative Ansätze 

gefragt. Die Kombination zentraler und dezentraler Systeme sowie Zusammenschlüsse zu 

Zweckverbänden sollen die Wirtschaftlichkeit erhöhen und eine Auslastung bereits beste-

hender Anlagen fördern. Dezentrale Systeme sollen beim Umgang mit Regenwasser ver-

stärkt Anwendung finden, um die Grundwasserneubildung zu fördern und den Rückhalt von 

Niederschlägen in der Fläche zu verbessern. Um die Trinkwasserversorgung langfristig, 

auch ohne großen technischen Aufwand, entsprechend der Anforderungen der Trinkwasser-

verordnung zu sichern, ist es notwendig, vorsorglich Maßnahmen zum Schutz des Grund-

wassers zu treffen und Anlagen zur Trinkwassernotversorgung sowie netzunabhängige 

Brunnen in ausreichender Zahl zu betreiben. Bezüglich der Kreislaufwirtschaft soll eine kon-

sequente Abfallvermeidung und Wiederverwertung gelebt werden. Es soll eine ausreichende 

Kapazität von Deponien und Entsorgungsanlagen vorgehalten werden, die bauleitplanerisch 

zu sichern ist. Dabei soll eine Flächenneuinanspruchnahme möglichst vermieden werden. 

Neue Deponiestandorte sollen außerhalb von Hochwasserrisikogebieten geplant werden. 

Belange Kritischer Infrastruktur sowie ihr Schutzbedarf sind frühzeitig bei Planungen zu be-

rücksichtigen. 

Umweltauswirkungen 

Die Festlegungen lassen überwiegend positive Auswirkungen auf die Umwelt erwarten, da 

sie im Vergleich zu den Festlegungen des LEP 2010 eine stärker steuernde Wirkung haben 

und grundsätzlich den sparsamen Umgang mit dem Schutzgut Fläche fordern, indem das 
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Potenzial bestehender Anlagen voll ausgeschöpft und eine vorausschauende Planung be-

trieben wird. Die Nutzung dezentraler Systeme beim Umgang mit Regen- und Abwässern 

kann sich positiv auf die Schutzgüter Wasser (verbesserte Grundwasserneubildung), Tie-

re/Pflanzen (Schaffung neuer Biotope) und Landschaft (Bessere Einbindung in das Land-

schaftsbild/ Verringerung der ästhetischen Beeinträchtigung durch Bauwerke) auswirken. Die 

Auslastung bestehender Anlagen lässt positive Wirkungen auf die Schutzgüter Boden (Ver-

meidung weiterer Flächeninanspruchnahme, Verringerung potenzieller Schadstoffeinträge), 

Tiere/Pflanzen (Vermeidung von weiterer Lebensrauminanspruchnahme und Barrierewirkun-

gen, Vermeidung von Störungen durch Baulärm und Emissionen), Landschaft (Vermeidung 

weiterer ästhetischer Beeinträchtigungen) und Mensch (Vermeidung neuer Emissionsquel-

len, Störung durch Baulärm) erwarten. Die frühzeitige Berücksichtigung der Belange und des 

Schutzbedarfs Kritischer Infrastrukturen ist mit positiven Auswirkungen auf das Schutzgut 

Mensch verbunden. 

Negative Umweltauswirkungen sind durch die Sanierung der Altbestände und den Ausbau 

beziehungsweise die Erweiterung bestehender Anlagen zu erwarten, da es mindestens zu 

temporären Störungen/Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden, Tiere/Pflanzen, Mensch 

und Wasser kommen kann. 

Alternativenprüfung 

Ein Verzicht auf die neu getroffenen Festlegungen stellt keine Alternative dar, da die be-

darfsgerechte Anpassung der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur und die Berücksichtigung 

kritischer Infrastrukturen wichtige raumordnerische Erfordernisse darstellen.  

Ergebnis 

Grundsätzlich geht der Um- und Ausbau von Ver- und Entsorgungsinfrastruktur sowie kriti-

schen Infrastrukturen mit (lokalen) Belastungen der Umwelt einher, die sich aber durch ge-

eignete Maßnahmen auf den nachfolgenden Planungsebenen in der Detailplanung wirksam 

verringern lassen. Die positiven Umweltauswirkungen, insbesondere durch die Steuerung im 

Sinne einer nachhaltigen Nutzung, der neuen Planfestlegungen überwiegen die möglichen 

negativen Auswirkungen auf die Umwelt. Eine abschließende Beurteilung der Umweltauswir-

kungen ist erst bei einer weiteren Konkretisierung auf den nachfolgenden Ebenen möglich. 

4.2.7 Ressourcenschutz und Ressourcenentwicklung (LEP, Kapitel 6) 

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Änderungen des Entwurfs der Fort-

schreibung des LEP gegenüber der Fassung von 2010.  

Tabelle 4-5:  Änderungen des Ressourcenschutzes und der Ressourcenentwicklung ge-

genüber dem LEP 2010 

Kapitel Änderung gegenüber LEP 2010 Vertiefte Prüfung im Umweltbericht 

6.1 Klimaschutz ja Neues Kapitel. ja Prüfung der Umweltauswir-
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Kapitel Änderung gegenüber LEP 2010 Vertiefte Prüfung im Umweltbericht 

und Klimaanpas-
sung 

kungen in Kapitel 4.2.7.1. 

6.2 Natur und 
Umwelt 

ja Inhaltliche Änderungen (min-
destens 15 Prozent der Lan-
desfläche für Biotopverbund, 
davon mindestens 2 Prozent 
der Landesfläche als Wildnis-
gebiete im Biotopverbund, 
Dauergrünland als Teil der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche 
erhalten, Auenprogramm, 
Schutz von Küstengewässern, 
Vermeidung von Lichtver-
schmutzung) sowie redaktio-
nelle Änderungen.  

ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen für ergänzte Inhalte 
in Kapitel 4.2.7.2. 

Zur Prüfung der übrigen 
Umweltauswirkungen siehe 
Umweltbericht zum LEP 
2010 (Seite 114f und Seite 
175ff). 

6.2.1 Vorrangge-
biete für den Na-
turschutz 

ja Inhaltliche Ergänzungen (Na-
turwälder mehr als 20 Hektar, 
Trilateraler Wattenmeerplan 
als übergeordneter Manage-
mentplan). 

ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen für ergänzte Inhalte 
in Kapitel 4.2.7.2.1. 

Zur Prüfung der übrigen 
Umweltauswirkungen siehe 
Umweltbericht zum LEP 
2010 (Seite 115f und Seite 
178). 

6.2.2 Vorbehalts-
räume und Vorbe-
haltsgebiete für 
Natur und Land-
schaft 

ja Inhaltliche Ergänzungen:  

Grundsätze 1 und 2 (Aufnah-
me des Biosphärenreservates 
„Schleswig-Holsteinisches 
Wattenmeer und Halligen“ in 
die Vorbehaltskulisse). 

ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen für ergänzte Inhalte 
in Kapitel 4.2.7.2.2. 

Zur Prüfung der übrigen 
Umweltauswirkungen siehe 
Umweltbericht zum LEP 
2010 (Seite 116f und Seite 
178). 

6.3.1 Regionale 
Grünzüge 

ja Inhaltliche Ergänzung: Ziel 1 
(Regionale Grünzüge dienen 
auch dem Biotopverbund und 
Gewässerschutz, neuer 
Grundsatz: Möglichkeit, in den 
Regionalplänen regionale 
Grünzüge auch in den Stadt-
Umlandbereichen der Ober-
zentren Flensburg und Neu-
münster auszuweisen). 

ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen für ergänzte Inhalte 
in Kapitel 4.2.7.2.3. 

Zur Prüfung der übrigen 
Umweltauswirkungen siehe 
Umweltbericht zum LEP 
2010 (Seite 117f und Seite 
178f). 

6.3.2 Grünzäsuren nein  nein Keine Änderungen mit Um-
weltrelevanz.  

Zur Prüfung der übrigen 
Umweltauswirkungen siehe 
Umweltbericht zum LEP 
2010 (Seite 118f und Seite 
179). 

6.4.1 Vorrangge-
biete für den 

ja Ausschließlich redaktionelle 
Änderungen. 

nein Keine Änderungen mit Um-
weltrelevanz.  
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Kapitel Änderung gegenüber LEP 2010 Vertiefte Prüfung im Umweltbericht 

Grundwasser-
schutz 

Zur Prüfung der übrigen 
Umweltauswirkungen siehe 
Umweltbericht zum LEP 
2010 (Seite 119f). 

6.4.2 Vorbehalts-
gebiete für den 
Grundwasser-
schutz 

ja Ausschließlich redaktionelle 
Änderungen. 

nein Keine Änderungen mit Um-
weltrelevanz.  

Zur Prüfung der übrigen 
Umweltauswirkungen siehe 
Umweltbericht zum LEP 
2010 (Seite 119f). 

6.5 Binnenhoch-
wasserschutz 

ja Neues Kapitel. ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen für ergänzte Inhalte 
in Kapitel 4.2.7.3. 

6.5.1 Vorrangge-
biete für den Bin-
nenhochwasser-
schutz 

ja Redaktionelle Änderungen. 

Wesentliche inhaltliche Ergän-
zungen/Änderungen: weitge-
hendes Bebauungsverbot in 
Vorranggebieten Binnenhoch-
wasserschutz, Vorsorgemaß-
nahmen an bestehender Be-
bauung). 

ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen für ergänzte Inhalte 
in Kapitel 4.2.7.3. 

Zur Prüfung der übrigen 
Umweltauswirkungen siehe 
Umweltbericht zum LEP 
2010 (Seite 120f). 

6.6 Küstenschutz 
und Klimafolgen-
anpassung im 
Küstenbereich 

ja Überwiegend redaktionelle 
Änderungen.  

Inhaltliche Ergänzungen: Be-
nennung der unterschiedlichen 
Funktionen von Maßnahmen 
des Küstenschutzes, räumli-
cher Bezug auf Grundlage der 
Hochwasserrisikogebiete an 
der Küste, Aspekt der kriti-
schen Infrastrukturen, die in 
diesen Gebieten hochwasser-
angepasst gebaut werden 
sollen. 

ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen für ergänzte Inhalte 
in Kapitel 4.2.7.4. 

Zur Prüfung der übrigen 
Umweltauswirkungen siehe 
Umweltbericht zum LEP 
2010 (Seite 120ff und Seite 
181). 

6.6.1 Vorrangge-
biete für den Küs-
tenschutz und die 
Klimafolgenanpas-
sung im Küstenbe-
reich 

ja Neues Kapitel. ja Prüfung der Umweltauswir-
kungen für ergänzte Inhalte 
in Kapitel 4.2.7.4. 

 

4.2.7.1 Klimaschutz und Klimaanpassung (LEP, Kapitel 6.1) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 6.1, Absätze 1 und 2 
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Angesichts der Herausforderungen des Klimawandels wurde das Kapitel „Klimaschutz und 

Klimaanpassung“ neu in den Entwurf der Fortschreibung des LEP aufgenommen. Um mit 

den Klimaveränderungen einhergehende Gefahren abzuwenden und eine rechtzeitige An-

passung an sich abzeichnende Auswirkungen des Klimawandels zu ermöglichen, wurde der 

aktuelle Entwurf der Fortschreibung des LEP um entsprechende Grundsätze zu Klimaschutz 

und Klimaanpassung ergänzt. Dabei stehen in den beiden Grundsätzen die nachhaltige 

Raumentwicklung, eine Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen sowie die Entwick-

lung von kommunalen und regionalen Anpassungsstrategien im Vordergrund. Außerdem 

werden in dem Unterkapitel die raumordnerischen Ansätze zum Thema Klimaschutz und 

Klimaanpassung zusammengeführt.  

Umweltauswirkungen 

Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen zur Vermeidung von Auswirkungen des Kli-

mawandels sowie die rechtzeitige Anpassung an unvermeidbare Auswirkungen sind aus 

Umweltsicht zunächst grundsätzlich positiv zu bewerten.  

Beiträge der Raumordnung zum Klimaschutz sind in der Sicherung von Standorten für die 

Energieerzeugung aus Erneuerbaren Energien, der Vorsorge für die Speicherung Erneuer-

barer Energien sowie des Ausbaus des Energienetzes zu sehen. Darüber hinaus spielen aus 

raumordnerischer Sicht die konsequente planerische Unterstützung einer dem Leitbild der 

dezentralen Konzentration entsprechenden energiesparenden und verkehrsvermeidenden 

Siedlungsstruktur und -entwicklung sowie die Ausweitung der Waldflächen, der Schutz und 

die Entwicklung der natürlichen Ressourcen und der Natur-, Landschafts-, Boden- und Ge-

wässerschutz (inklusive Auen) eine Rolle.  

Die im Hinblick auf den Klimawandel zu entwickelnden kommunalen und regionalen Anpas-

sungsstrategien können klimabedingten Gefahren entgegenwirken oder diese reduzieren. 

Die ergänzten Planfestlegungen zum Klimaschutz lassen überdies überwiegend positive 

Umweltauswirkungen, vor allem auf die Schutzgüter Klima und Luft (Minderung Treib-

gasemissionen), Mensch (Verringerung verkehrsbedingter Immissionen), Wasser (Gewäs-

ser- und Auenschutz), Boden (Bodenschutz) und Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

sowie Landschaft (Ausweitung Waldflächen; Schutz und Entwicklung von Natur und Land-

schaft) erkennen. In Einzelfällen sind negative Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflan-

zen und biologische Vielfalt denkbar (zum Beispiel Barrierewirkungen, Habitatverluste und 

Individuenverluste durch Leitungstrassen und Windenergieanlagen), die jedoch durch eine 

entsprechende Planung auf den nachgeordneten Ebenen weitgehend vermieden werden 

können. 

Positive Umweltauswirkungen bezüglich der Klimaanpassung sind insbesondere bei den 

Schutzgütern Mensch (Binnenhochwasserschutz, Küstenschutz), Tiere, Pflanzen und biolo-

gische Vielfalt (Sicherung und Entwicklung Biotopverbundsystem/ Ressourcenschutz), Was-

ser (Freihaltung/ Rückgewinnung von Überschwemmungsbereichen) sowie Klima und Luft 
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(Sicherung innerstädtischer Grün-, Wasser- und Waldflächen, Sicherung regionaler Grünzü-

ge und Grünzäsuren) zu sehen.  

Weiterführende Hinweise sind den geprüften Kapiteln zu entnehmen, auf die in den 

Grundsätzen verwiesen wird. 

Alternativenprüfung 

Alternativen mit günstigeren Umweltauswirkungen wurden nicht geprüft. 

 

Ergebnis 

Die neuen Festlegungen des LEP können positive Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Menschen, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Klima und Luft sowie 

Landschaft entfalten. Etwaige negative Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflan-

zen und biologische Vielfalt lassen sich erst nach räumlicher Konkretisierung auf der nach-

geordneten Ebene der Regionalplanung beurteilen, sind aber durch eine entsprechende Pla-

nung auf den nachgeordneten Ebenen weitgehend vermeidbar. 

4.2.7.2 Natur und Umwelt (LEP, Kapitel 6.2) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 6.2, Absätze 1, 2, 4 bis 7 

Der Entwurf der Fortschreibung des LEP greift im Kapitel „Natur und Umwelt“ Vorschriften 

des LNatSchG sowie Vereinbarungen des Koalitionsvertrags auf. Ergänzungen betreffen 

eine Weiterentwicklung des landesweiten Biotopverbunds auf mindestens 15 Prozent der 

Fläche entsprechend § 12 LNatSchG sowie die Entwicklung von Wildnisgebieten auf min-

destens 2 Prozent der Landesfläche innerhalb dieses Biotopverbundsystems. Weiterhin wird 

die Notwendigkeit des Schutzes von Dauergrünland für Boden, Gewässer, Klima und Bio-

diversität betont, ebenso wie die Reduzierung der Aufhellung des Nachthimmels durch 

künstliche Lichtquellen zum Schutz von Tieren und Pflanzen, aber auch zum Wohle des 

Menschen. Die tägliche Flächenneuinanspruchnahme soll zum Schutz des Bodens bis 2030 

auf unter 1,3 Hektar pro Tag gesenkt werden (vergleiche dazu Kapitel 4.2.4.4). Darüber hin-

aus wurden – auch vor dem Hintergrund der Wasserrahmenrichtlinie und der Meeresstrate-

gie-Rahmenrichtlinie - die Umsetzung des Auenprogramms sowie der Schutz und die nach-

haltige Nutzung von Küstengewässern zur Vermeidung einer Verschlechterung ihres Zu-

stands und zur Verbesserung ihrer chemischen, physikalischen und biologischen Parameter 

in den Entwurf der Fortschreibung des LEP aufgenommen. Der Grundsatz in Absatz 6 G 

entfällt, wurde inhaltlich aber in Kapitel 6.1 des Entwurfs der Fortschreibung des LEP inte-

griert. Im Grundsatz in Absatz 3 G wurde gestrichen, dass zur Erhaltung der Kulturlandschaf-

ten / historischen Kulturlandschaften neben Maßnahmen zur Strukturierung auch die stand-

ortgerechte landwirtschaftliche Nutzung dienen soll. Dieser Aspekt ist jedoch neu in Kapitel 



Fortschreibung Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein – Umweltbericht 

 

 

 Seite 104 

4.8 formuliert worden. Des Weiteren wird in der Fortschreibung die Reduzierung bezie-

hungsweise Vermeidung von künstlicher Aufhellung des Nachthimmels im Grundsatz in Ab-

satz 7 neu aufgeführt. 

Umweltauswirkungen 

Die Änderungen beziehungsweise Ergänzungen lassen positive Umweltauswirkungen erwar-

ten; vor allem Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt können von den Steuerungswir-

kungen, die die Änderungen des LEP entfalten können, profitieren. Hier sind in erster Linie 

die Weiterentwicklung des Biotopverbunds auf 15 Prozent der Landesfläche sowie darin die 

Entwicklung von Wildnisgebieten auf 2 Prozent der Landesfläche zu nennen, da dem Bio-

topverbund in Schleswig-Holstein, als Bundesland mit einem hohen Anteil an von Verkehrs-

wegen zerschnittenen Räumen, eine besondere Bedeutung zukommt. Wichtige Lebensräu-

me für Tiere und Pflanzen stellen auch Dauergrünland sowie Auenbereiche und Küstenge-

wässer mit ihren Ufer- und Überschwemmungsbereichen dar, deren Schutz die ergänzten 

Planfestlegungen, im Einklang mit den Verpflichtungen der Wasserrahmenrichtlinie, der 

FFH-Richtlinie und der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie sowie den Vorschriften des Dauer-

grünlanderhaltungsgesetzes, zusätzlichen Nachdruck verleihen. Positive Wirkungen betref-

fen in diesem Zusammenhang auch das Schutzgut Wasser. 

Von der Vermeidung der Aufhellung des Nachthimmels durch künstliche Lichtquellen profi-

tiert neben den auf Dunkelheit beziehungsweise den Wechsel von Helligkeit und Dunkelheit 

angewiesenen Tieren und Pflanzen auch der Mensch, der die Dunkelheit für Schlaf und Re-

generation benötigt. Auch auf das Schutzgut Klima gehen von dieser Änderung positive Wir-

kungen aus, da eine Modernisierung der Beleuchtungsinfrastruktur und eine systematische 

Beleuchtungsplanung auch Potenzial zur Einsparung von Energie und damit zum Klima-

schutz haben. Positive Auswirkungen auf das Schutzgut Klima können auch vom Erhalt des 

Dauergrünlands ausgehen, das auch dem Gewässerschutz und dem Schutz der Böden zu 

Gute kommt. Die Absenkung der täglichen Flächenneuinanspruchnahme dient dem Schutz 

des Schutzgutes Boden/ Fläche (s. Kapitel 4.2.4.9). 

Alternativenprüfung 

Alternativen mit günstigeren Umweltauswirkungen wurden nicht geprüft. 

Ergebnis 

Insgesamt lassen die Ergänzungen und Änderungen des LEP ausschließlich positive Um-

weltauswirkungen erwarten. Negative Auswirkungen sind auf der Ebene der Landesplanung 

nicht erkennbar. 

4.2.7.2.1 Vorranggebiete für den Naturschutz (LEP, Kapitel 6.2.1) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 6.2.1, Absätze 1 und 3 
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Das LEP-Kapitel 6.2.1 gibt an, welche Gebiete in den Regionalplänen als Vorranggebiete für 

den Naturschutz dazustellen sind. Die Liste dieser Gebiete wurde im Entwurf der Fortschrei-

bung des LEP um „Naturwälder gemäß § 14 LWaldG über 20 Hektar“ ergänzt. Weiterhin 

wurde der Grundsatz 3 G neu hinzugefügt, da mit dem Trilateralen Wattenmeerplan ein zwi-

schen den Wattenmeeranrainern Dänemark, Niederlande und Deutschland abgestimmter 

Managementplan im Sinne gemäß § 32 Absatz 3 BNatSchG für das Wattenmeergebiet vor-

liegt. Dieser wird in Teilbereichen durch räumliche und sektorale Planungen oder Konzepte 

weiter konkretisiert. 

Umweltauswirkungen 

Die Festlegung von Vorranggebieten für den Naturschutz führt generell zu positiven Umwelt-

auswirkungen, insbesondere für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt so-

wie Landschaft, da diese Festlegung in den Regionalplänen dazu beiträgt, dass Lebensräu-

me für Tiere und Pflanzen gesichert und entwickelt werden und das Landschaftsbild in die-

sen Gebieten geschützt und erhalten wird. Auf diesen Flächen hat der Schutz der Natur Vor-

rang vor anderen Nutzungen. Dadurch ergeben sich auch für die übrigen Schutzgüter, vor 

allem Boden, Wasser und Klima/Luft, positive Effekte (Freiflächensicherung, Schutz von 

Oberflächengewässern und Grundwasser, Freihalten von Frischluftschneisen und Kaltluf-

tentstehungsgebieten). 

Die ergänzten Planfestlegungen lassen eine Stärkung des Schutzes beziehungsweise der 

raumordnerischen Berücksichtigung sowohl von Naturwäldern als auch des für den Natio-

nalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer aufgestellten Managementplans und damit 

des gesamtgesellschaftlichen Auftrags des Erhalts des schleswig-holsteinischen Watten-

meeres erkennen. Die Ergänzungen gegenüber dem LEP 2010 sind daher mit positiven 

Umweltauswirkungen verbunden. 

Alternativenprüfung 

Alternativen mit günstigeren Umweltauswirkungen wurden nicht geprüft. 

Ergebnis 

Die ergänzten Festlegungen lassen ausschließlich positive Umweltauswirkungen erwarten. 

Negative Umweltauswirkungen sind nicht erkennbar. 

4.2.7.2.2 Vorbehaltsräume und Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft (LEP, 
Kapitel 6.2.2) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 6.2.2, Absätze 1 und 2 

In den Vorbehaltsräumen und Vorbehaltsgebieten für Natur und Landschaft sollen Maßnah-

men und Planungen nur durchgeführt werden, wenn sie Naturhaushalt und Landschaftsbild 
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nicht erheblich beeinträchtigen und zu keiner negativen, dauerhaften Veränderung der Land-

schaft führen (Absatz 4 G). Das Kapitel wurde gegenüber dem LEP 2010 um die Aufnahme 

des Biosphärenreservats „Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und Halligen“ in den 

Grundsatz in Absatz 1 G und das Ziel in Absatz 2 Z ergänzt. Eine räumliche Erweiterung 

ergibt sich daraus aber nur für den Bereich der Halligen. Zudem wurde das Netz der Bio-

topverbundachsen auf Landesebene entsprechend des fachlichen Erkenntnisfortschrittes 

aktualisiert und damit punktuell erweitert. Alle weiteren Änderungen sind redaktioneller Art.  

Umweltauswirkungen 

Die Festlegung von Vorbehaltsräumen und Vorbehaltsgebieten hat grundsätzlich positive 

Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt (Schutz 

von Lebensräumen) und Landschaft (Erhalt von typischen Landschaftsstrukturen und des 

Landschaftsbildes) sowie mittelbar auch auf die übrigen Schutzgüter, insbesondere Boden, 

Wasser und Klima/ Luft (Freiflächensicherung, Schutz von Oberflächengewässern und 

Grundwasser, Freihalten von Frischluftschneisen/Kaltluftentstehungsgebieten und so weiter). 

Die Aufnahme des Biosphärenreservats „Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und Halli-

gen“ in die Kulisse der Vorbehaltsräume- und gebiete für Natur und Landschaft ist mit positi-

ven Umweltauswirkungen, vor allem auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Viel-

falt, verbunden, da nun neben dem Nationalpark Wattenmeer auch die Halligen mit in die 

Flächenkulisse der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft einbezogen 

werden. 

Die Aktualisierung des Netzes an landesweiten Biotopverbundachsen hat ebenfalls positive 

Umweltauswirkungen, insbesondere für wandernde Tierarten und Tierarten mit großen 

Raumansprüchen, da die Ausweisung als Biotopverbundachse auf Landesebene einen 

Schutz vor barrierebildender Bebauung bilden beziehungsweise Maßnahmen zur ökologi-

schen Durchlässigkeit, etwa im Bereich von Verkehrswegen auslösen. 

Alternativenprüfung 

Alternativen mit günstigeren Umweltauswirkungen wurden nicht geprüft. 

Ergebnis 

Die ergänzten Festlegungen lassen ausschließlich positive Umweltauswirkungen erwarten. 

Negative Umweltauswirkungen sind nicht erkennbar. 

4.2.7.2.3 Regionale Grünzüge (LEP, Kapitel 6.3.1) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 6.3.1, Absätze 1 und 3 
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In den Ordnungsräumen sollen die Regionalpläne außerhalb der Siedlungsachsen und be-

sonderen Siedlungsräume regionale Grünzüge festlegen, um unbesiedelte Freiflächen lang-

fristig zu schützen (Absatz 1 Z). In den regionalen Grünzügen darf nicht planmäßig gesiedelt 

werden und es sind nur Vorhaben zuzulassen, die mit den Funktionen dieser Gebiete ver-

einbar sind (Absatz 4 Z). Mit einer Ergänzung innerhalb des Ziels in Absatz 1 Z wurde die 

Bedeutung von regionalen Grünzügen für den Biotopverbund und den Gewässerschutz her-

ausgestellt. Weiterhin wurde das Kapitel „Regionale Grünzüge“ um den Grundsatz in Absatz 

3 G ergänzt, der die Darstellung von regionalen Grünzügen nun nicht mehr nur in den Ord-

nungsräumen, sondern auch in den Stadt- und Umlandbereichen der Oberzentren Flensburg 

und Neumünster ermöglicht.  

Umweltauswirkungen 

Die Betonung der Bedeutung von regionalen Grünzügen für den Biotopverbund und den 

Gewässerschutz ist grundsätzlich zu begrüßen, entfaltet aber keine Steuerungswirkung und 

damit keine Umweltauswirkungen. Die Ergänzung des Grundsatzes in Absatz 3 G lässt auf-

grund des generellen Freihaltegebots von regionalen Grünzügen und der nun verstärkten 

Möglichkeit, solche regionalen Grünzüge darzustellen, positive Umweltauswirkungen erwar-

ten. Generell von der Festlegung regionaler Grünzüge ausgehende positive Umweltauswir-

kungen betreffen die Schutzgüter Mensch (Erhalt von Freiflächen für die Erholung), Tiere, 

Pflanzen und biologische Vielfalt (Schutz von Gebieten mit besonderer Bedeutung für den 

Arten- und Biotopschutz beziehungsweise für das Schutzgebiets- und Biotopverbundsys-

tem), Boden (Schutz von erhaltenswerten Geotopen, Sicherung der Bodenfunktionen), Was-

ser (Schutz von Gebieten mit besonderer Bedeutung für den Gewässerschutz beziehungs-

weise Grundwasserschutz), Klima- und Luft (Schutz von zusammenhängenden Waldgebie-

ten und Freiräumen sowie von Moorböden), Landschaft (Schutz von Gebieten mit besonde-

rer Eignung für die Erholung aufgrund der landschaftlichen Voraussetzungen) sowie Kultur- 

und sonstige Sachgüter (Schutz von historischen Kulturlandschaften). 

Alternativenprüfung 

Alternativen mit günstigeren Umweltauswirkungen wurden nicht geprüft. 

Ergebnis 

Die ergänzten Festlegungen lassen ausschließlich positive Umweltauswirkungen erwarten. 

Negative Umweltauswirkungen sind nicht erkennbar. 

4.2.7.3 Binnenhochwasserschutz (LEP, Kapitel 6.5) und Vorranggebiete für den 

Binnenhochwasserschutz (LEP, Kapitel 6.5.1) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 6.5, Absätze 1 bis 4 und LEP Kapitel 6.5.1, Absätze 1 bis 3 
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Das Kapitel „Binnenhochwasserschutz“ des LEP 2010 wurde im Entwurf der Fortschreibung 

des LEP grundlegend überarbeitet. Aufgrund des Änderungsumfangs wird das gesamte Ka-

pitel neu geprüft.  

Das Kapitel 6.5 wurde neu in den Entwurf der Fortschreibung des LEP aufgenommen, um 

das Bewusstsein für das Risiko von Hochwässern entlang von Flüssen bei den potenziell 

Betroffenen zu erhöhen. Ursachen für solche in den letzten Jahren vermehrt auftretenden 

Überschwemmungen sind vielfältig und sowohl natürlichen als auch menschlichen Ur-

sprungs. In Folge des Klimawandels können solche Schäden zunehmen, insbesondere wenn 

nicht auf eine Hochwasseranpassung von Werten in Hochwasserrisikogebieten sowie in 

deichgeschützten und geschöpften Niederungsgebieten geachtet wird. Aufgrund der klima-

wandelbedingten zunehmenden Intensität von Hochwasserereignissen ist auch eine Risiko-

vorsorge hinter den Deichen geboten. Ein besonderes Augenmerk hinsichtlich der Hochwas-

sergefährdung beziehungsweise einer möglichen Anpassung im Sinne der Hochwasservor-

sorge gilt sog. kritischen Infrastrukturen. Etwa ein Fünftel der Landesfläche von Schleswig-

Holstein besteht aus Niederungsgebieten.  

Als weitere wesentliche Änderung entfällt das bisherige Kapitel 5.5.2 des LEP 2010 (Vorbe-

haltsgebiete für den Binnenhochwasserschutz). Die Option, Vorbehaltsgebiete für den Bin-

nenhochwasserschutz in den Regionalplänen auszuweisen, wird zukünftig durch den Grund-

satz in Absatz 3 G des Kapitels 6.5 des Entwurfs der Fortschreibung des LEP eröffnet. 

Auch im LEP-Kapitel 6.5.1 „Vorranggebiete für den Binnenhochwasserschutz“ wurden inhalt-

liche Änderungen vorgenommen. In erster Linie wurde stärker betont, dass die Vorrangge-

biete auch von Bebauungen freizuhalten sind, soweit keine Baurechte gem. §§ 30, 31, 33 

und 34 BauGB bestehen. Außerdem wurden hierzu Ausnahmen definiert. Zudem wurde der 

Hinweis auf bauliche und technische Vorsorgemaßnahmen an bestehenden Gebäuden er-

gänzt, um das Ausmaß von Hochwasserschäden zu minimieren (Absatz 3 G). Die Ziele in 

den Absätzen 1 Z und 2 Z wurden inhaltlich konkretisiert.  

Umweltauswirkungen 

Die Berücksichtigung des Binnenhochwasserschutzes bei raumbedeutsamen Planungen und 

Maßnahmen in potenziell hochwassergefährdeten Bereichen sowie in den deichgeschützten 

und geschöpften Niederungsgebieten verbunden mit der Festlegung von Vorranggebieten 

(gegebenenfalls auch Vorbehaltsgebieten) für den Binnenhochwasserschutz durch die Regi-

onalpläne kann positive Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Mensch und Sachgüter 

auslösen. Gleiches gilt für eine hochwasserangepasste Entwicklung bestehender Gebäude, 

insbesondere Kritischer Infrastrukturen, beziehungsweise für eine hochwasserangepasste 

Ausführung Kritischer Infrastrukturen. Im Sinne der Risikovorsorge und -minimierung werden 

so sowohl Menschen als auch Sachwerte vor hochwasserbedingten Schäden geschützt. Die 

Darstellung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten dient darüber hinaus der Information und 

Bewusstseinsbildung der potenziell Betroffenen und auf diese Weise auch einer Verringe-

rung und Vermeidung von Schadenspotenzialen. Eine hochwasserangepasste Bauweise ist 

nicht nur für die Schutzgüter Menschen und Sachgüter, sondern auch für das Schutzgut 
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Wasser mit positiven Umweltauswirkungen verbunden, da dadurch der Eintrag wasserge-

fährdender Stoffe in die Gewässer im Hochwasserfall vermieden wird. Die Sicherung von 

Überschwemmungsgebieten, die Sicherung und Zurückgewinnung von Retentionsflächen 

sowie eine an Hochwasserrisiken angepasste Siedlungsentwicklung wirkt sich ebenfalls po-

sitiv auf das Schutzgut Wasser, aber auch auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologi-

sche Vielfalt, Flächen und Boden, Klima und Luft sowie Landschaft aus und gegebenenfalls 

auch auf Kulturgüter, sofern sie sich in diesen Bereichen befinden. 

Alternativenprüfung 

Als Alternative bezüglich der gewählten Gebietskulisse für die Vorbehaltsgebiete wurde die 

Übernahme des gesamten Niederungsgebietes (mehr als 2,5 Meter über NHN) geprüft. Dies 

würde jedoch etwa ein Fünftel der Landesfläche umfassen und ist rechtlich nicht definiert. 

Als Vorbehaltsgebiete wurde diese Kulisse daher verworfen. Gemäß Wasserhaushaltsgesetz 

sind Hochwasserrisikogebiete bei Flusshochwasser für ein Hochwasser mit niedriger Wahr-

scheinlichkeit (voraussichtliches Wiederkehrintervall mindestens 200 Jahre – HQ200) zu 

bestimmen. Eine Reduzierung der Vorbehaltsgebiete auf diese Kulisse wurde ebenfalls ge-

prüft. Da diese Kulisse voraussichtlich zukünftig jedoch nur unwesentlich größer als die Ge-

bietskulisse für die Vorranggebiete ausfallen wird, wurde sie ebenfalls verworfen.  

Ergebnis 

Die ergänzten beziehungsweise geänderten Festlegungen lassen ausschließlich positive 

Umweltauswirkungen erwarten. Negative Umweltauswirkungen sind nicht erkennbar. Eine 

nähere Beurteilung der Umweltauswirkungen ist erst nach einer inhaltlichen und räumlichen 

Konkretisierung auf der nachgeordneten Ebene der Regionalplanung möglich. 

4.2.7.4 Küstenschutz und Klimafolgenanpassung im Küstenbereich (LEP, Kapitel 

6.6) und Vorranggebiete für den Küstenschutz und die Klimafolgenanpas-

sung im Küstenbereich (LEP, Kapitel 6.6.1) 

Wesentliche Änderungen/Ergänzungen 

Siehe LEP, Kapitel 6.6, Absätze 1 bis 3 und LEP Kapitel 6.6.1, Absätze 1 bis 3 

Mit dem Kapitel „Klimafolgenanpassung im Küstenbereich“ im Entwurf der Fortschreibung 

des LEP wurde gegenüber dem Kapitel „Küstenschutz“ des LEP 2010 das Themenfeld 

grundlegend überarbeitet. Dem Küstenschutz kommt in Schleswig-Holstein eine besondere 

Bedeutung zu, da etwa ein Viertel der Landesfläche Küstenniederungsgebiet ist und bei 

Sturmfluten ohne Küstenschutzmaßnahmen theoretisch überflutet würde. Der Klimawandel 

erhöht das Risiko von Meerwasserüberschwemmungen in Folge eines erwarteten Anstiegs 

des Meeresspiegels und den dadurch bedingten höheren Sturmflutwasserständen zukünftig 

zusätzlich. Einerseits entsteht dadurch ein erhöhter Bedarf an Maßnahmen zur Risikovorsor-

ge, andererseits an Maßnahmen für eine ergänzende Risikominimierung beziehungsweise - 

durch entsprechende Vorsorgemaßnahmen - für eine Verringerung des Schadenspotenzials. 
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Einer solchen Risikominimierung dient auch die Information und Bewusstseinsbildung der 

potenziell Betroffenen. Das Restrisiko von Überschwemmungen ist insbesondere hinsichtlich 

Kritischer Infrastrukturen zu berücksichtigen. Das Kapitel 6.6 behandelt die Küstensicherung, 

den Küstenhochwasserschutz und den flächenhaften Küstenschutz, die besondere Berück-

sichtigung der Erfordernisse der Risikovorsorge und der Belange des Küstenschutzes bei 

der Abwägung mit anderen Nutzungen in Hochwasserrisikogebieten sowie die hochwasser-

angepasste Ausführung beziehungsweise Nachrüstung Kritischer Infrastruktur. 

Weiterhin wurde mit den „Vorranggebieten für den Küstenschutz und die Klimafolgenanpas-

sung im Küstenbereich“ eine neue Kategorie in den LEP aufgenommen. Grund dafür ist das 

Erfordernis der langfristigen raumordnerischen Sicherung von für den Küstenschutz und die 

natürliche Küstensicherung erforderlichen Flächen mit Hinblick auf das durch den Klimawan-

del gestiegene Gefährdungspotenzial der Küsten Schleswig-Holsteins. Insbesondere an der 

Nordsee entsteht durch die erforderliche Erhöhung und Verstärkung von Küstenschutzanla-

gen zusätzlicher Raumbedarf. Gleichzeitig sind für den Küstenschutz und für Klimafolgen-

Anpassungsmaßnahmen erforderliche Flächen sowie bislang nicht ausreichend geschützte 

Hochwasserrisikogebiete an der Küste von neuen baulichen Anlagen und nur schwer revi-

dierbaren Nutzungen freizuhalten. An der Ostsee sind vor allem Sicherheitsabstände hinter 

Dünen, Strandwällen sowie Steilufern landeinwärts erforderlich, gleiches gilt für Küstenstrei-

fen, um zusätzliche Schäden infolge eines mittel- bis langfristig verstärkten Küstenabbruchs 

zu vermeiden. Gleichzeitig sind für den Küstenschutz und für Klimafolgen-

Anpassungsmaßnahmen erforderliche Flächen sowie bislang nicht ausreichend geschützte 

Hochwasserrisikogebiete an der Küste von neuen baulichen Anlagen und nur schwer revi-

dierbaren Nutzungen – außer in bestimmten Ausnahmen - freizuhalten. 

Umweltauswirkungen 

Bei allen Schutzgütern lassen sich in gewissem Umfang im Hinblick auf bauliche Küsten-

schutzmaßnahmen negative Auswirkungen der Planfestlegungen erkennen, die jedoch zu 

einem großen Teil lokal und/ oder temporär sind und durch eine sinnvolle Planung und ge-

eignete Maßnahmen weitgehend vermieden werden können. Etwaige negative Umweltaus-

wirkungen beinhalten lokale bauzeitliche Belastungen durch Lärm (Schutzgüter Menschen, 

Tiere) und Luftschadstoffe (Schutzgut Klima/Luft), eine anlagebedingte Überprägung, Über-

bauung oder Veränderung von Flächen (Schutzgüter Boden/ Fläche, Wasser sowie Kultur- 

und sonstige Sachgüter), anlagebedingte lokale Veränderungen des Landschaftsbilds sowie 

einen anlagebedingten Verlust von Lebensräumen und von Austauschbeziehungen durch 

Überbauung (Schutzgut Tiere). Da konkrete Baumaßnahmen nicht bestimmbar sind, kann 

auf der Ebene der Landesplanung nur eine überschlägige Abschätzung möglicher Effekte 

erfolgen. Eine abschließende Beurteilung der Umweltauswirkungen ist erst bei einer weiteren 

Konkretisierung auf den nachfolgenden Ebenen möglich.  

Dem gegenüber stehen erhebliche positive Wirkungen, vor allem für die Schutzgüter Men-

schen und Sachgüter, die durch die Planfestlegungen langfristig und weiträumig vor Schä-

den durch Meerwasserüberschwemmungen geschützt werden (354.000 Menschen leben im 
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Küstenniederungsgebiet, 49 Milliarden EURO Sachwerte sind hier vorhanden). Dies beinhal-

tet auch den Schutz Kritischer Infrastrukturen. Auch die Lebensräume von Tieren und Pflan-

zen werden vor Überschwemmungen geschützt; ebenso findet ein großräumiger Schutz von 

Bodenfunktionen sowie charakteristischen und bedeutenden Landschaftsräumen vor Über-

schwemmung statt. 

Küstengebiete sind in der Regel ökologisch sehr sensible Bereiche. Insbesondere das Wat-

tenmeer aber auch die Naturräume an der Ostseeküste sind als ökologisch besonders wert- 

voll einzustufen (Fels- und Steilküsten, Salzwiesen, Wattflächen und so weiter sind gesetz-

lich geschützte Biotope). Aufgrund der hohen Bedeutung des Schutzes von Natur, Land-

schaft sowie Kultur- und sonstigen Sachgütern in vielen Küstenbereichen, wird dem Erhalt 

der Funktionen von Natur und Landschaft bei Küstenschutzmaßnahmen in den Planfestle-

gungen ein besonderes Gewicht beigemessen; ebenso wird frühzeitig nach naturverträgli-

chen Maßnahmenvarianten gesucht (Absatz 3 G). Positive Umweltauswirkungen werden für 

das Schutzgut Wasser erwartet. Bei entsprechender Bauweise führen Hochwasserschutz-

maßnahmen weitestgehend zur Vermeidung des Eintrags wassergefährdender Stoffe in die 

Umwelt durch eine hochwasserangepasste Bauweise.  

Sowohl an der Nordsee- als auch an der Ostseeküste befinden sich NATURA-2000-Gebiete. 

Projekte oder Pläne, die zu erheblichen Beeinträchtigungen der für die Erhaltungsziele oder 

den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile führen können, können nur zugelassen wer-

den, wenn sie aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses notwen-

dig sind, keine zumutbaren Alternativen gegeben sind und fachlich erforderliche Maßnahmen 

zur Sicherung des Zusammenhangs des NATURA-2000-Netzes in hinreichender Form vor-

gesehen beziehungsweise umgesetzt wurden. Ob durch Maßnahmen des Küstenschutzes 

NATURA-2000-Gebiete erheblich beeinträchtigt werden, ist im Rahmen der konkreten Pro-

jektplanung zu prüfen. 

Alternativenprüfung 

Eine mögliche Alternative wäre der Verzicht auf die Darstellung von Vorranggebieten oder 

die Planung weniger umfangreicher Küstenschutzmaßnahmen. Diese Alternative hätte aller-

dings infolge eines mangelhaften Schutzes vor Meerwasserüberschwemmungen erhebliche 

negative Auswirkungen, vor allem auf die Schutzgüter Menschen und Sachgüter. Die Festle-

gung im Entwurf der Fortschreibung des LEP ist also bezüglich der Umweltauswirkungen der 

Nicht-Festlegung vorzuziehen.  

Zusätzlich zu der Einrichtung von Vorranggebieten für den Küstenschutz und die Klimafol-

genanpassung im Küstenbereich wurde die Einrichtung von Vorbehaltsgebieten für den Küs-

tenschutz und die Klimafolgenanpassung im Küstenbereich geprüft. Die Ausweisung von 

Gebieten mit einem potenziell signifikanten Risiko als Vorbehaltsgebiete beträfe allerdings 

rund ein Viertel der Landesfläche; zudem wären diese Gebiete nur bei multiplem Versagen 

der Küstenschutzanlagen und einem 200-jährigen Extremhochwasser tatsächlich gefährdet. 

Aufgrund der niedrigen Höhe des dann zu erwartenden Wasserstands fernab der Küste wä-

ren die Auswirkungen zudem teilweise von überschaubarem Ausmaß. Eine solche Kategorie 
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würde daher vor allem der Zielsetzung dienen, das Bewusstsein der betroffenen Bevölke-

rung zu schärfen, was bereits durch die Festlegungen in Kapitel 6.6. angestrebt wird. Über-

legungen zu einer Ausweisung von Vorbehaltsgebieten für den Küstenschutz und die Klima-

folgenanpassung im Küstenbereich wurden daher verworfen.  

Ergebnis 

Bei allen Schutzgütern lassen sich in gewissem Umfang negative wie auch positive Auswir-

kungen der Planfestlegungen erkennen. Etwaige negative Umweltauswirkungen betreffen 

bauliche Küstenschutzmaßnahmen und sind zu einem großen Teil lokal und/oder temporär 

beschränkt und durch eine sinnvolle Planung sowie geeignete Maßnahmen weitgehend ver-

meidbar. Dem gegenüber steht - durch die Festlegung von Vorsorgemaßnahmen und Vor-

ranggebieten für den Küstenschutz und die Klimafolgenanpassung im Küstenbereich - je-

doch ein langfristiger und großräumiger Schutz vor allem der Schutzgüter Menschen und 

Sachgüter, aber auch der übrigen Schutzgüter, mit erheblichen positiven Umweltauswirkun-

gen. 

Art und Umfang der Umweltauswirkungen lassen sich auf der Ebene der Landesplanung 

nicht abschließend beurteilen. Eine inhaltliche und räumliche Konkretisierung ist erst auf 

nachgelagerten Ebenen möglich. 

4.3 Grenzüberschreitende Umweltauswirkungen 

Der Geltungsbereich des LEP grenzt an den EU-Nachbarstaat Dänemark. Es ist im Rahmen 

der SUP zu prüfen, ob negative grenzüberschreitende Umweltauswirkungen auf dänischem 

Hoheitsgebiet infolge der neuen Planfestlegungen gegenüber dem LEP 2010 auftreten kön-

nen  

Der Entwurf der Fortschreibung des LEP hält Aussagen in neuen Grundsätzen fest, die 

grenzüberschreitende Umweltauswirkungen haben können. Insbesondere wird in LEP Kapi-

tel 1 die internationale, überregionale, regionale und interkommunale Entwicklung mit dem 

Ausbau innovativer Ansätze (zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung) und die gemein-

schaftliche Bildung von funktionalen Räumen zur geschlossenen Konkurrenzfähigkeit betont. 

Darüber hinaus wird die Deutsch-Dänische Zusammenarbeit (INTERREG-A-Programm 

„Deutschland-Danmark“ als zentrales Instrument) weiterhin als Ziel gesehen. Durch die mit 

den Grundsätzen intendierte stärkere Vernetzung und Kooperation können positive Umwelt-

auswirkungen erwartet werden. Dies resultiert vor allem aus der Zielsetzung, mit den 

Grundsätzen eine ausgewogene räumliche und nachhaltige Entwicklung von städtischen und 

ländlichen Räumen, den Schutz von Natur und Umwelt sowie den Ausbau der Lebensquali-

tät und die Verbesserung der Umweltsituation durch regionale und interkommunale Koopera-

tionen zu fördern. 

Wichtige grenzüberschreitende Aktivitäten von landesweiter Bedeutung für Schleswig-

Holstein und Dänemark ergeben sich aus der angestrebten Intensivierung der Zusammenar-

beit im Bereich der Fehmarnbelt-Achse und des Jütlandkorridors. Angestrebt wird das Ziel, 



Fortschreibung Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein – Umweltbericht 

 

 

 Seite 113 

die Kooperation Schleswig-Holsteins mit Hamburg und Dänemark zu einer „Wirtschaftsregi-

on Nord“ weiterzuentwickeln. Daraus ergeben sich grenzüberschreitende Projekte für den 

Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und eine Intensivierung der wirtschaftlichen Beziehungen, 

die insbesondere mit den Grundsätzen in Kapitel 4.3, Absatz 6, Kapitel 1, Absatz 2 und Kapi-

tel 1, Absatz 3 grundsätzlich gefördert werden. Im Zusammenhang mit dem Ziel in Kapitel 

4.3.1, Absatz 7 werden Maßnahmen im Verlauf der Bundesstraße 5 nördlich von Heide bis 

zur dänischen Grenze auch mit der Fortschreibung des LEP weiterverfolgt. Diese Maßnah-

men dienen insbesondere auch einer besseren grenzüberschreitenden verkehrlichen Er-

reichbarkeit. Aus all den genannten Maßnahmen ergibt sich voraussichtlich eine Zunahme 

des grenzüberschreitenden Personen- und Warenverkehrs. Daraus resultieren potenziell auf 

lokaler Ebene entlang der genutzten Straßenverbindungen negative Auswirkungen für die 

Schutzgüter Menschen sowie Tiere und Pflanzen (Lärm- und Luftschadstoffbelastung, Barri-

erewirkungen), Klima/Luft (Erhöhung der Schadstoff-Emissionen durch gesteigertes Ver-

kehrsaufkommen) sowie Boden und Wasser (Verlust von Bodenfunktionen durch Überbau-

ung und Versiegelung, erhöhte Gefahr der Oberflächengewässer- und Grundwasserver-

schmutzung durch diffusen Schadstoffeintrag und Verkehrsunfälle). Diese Auswirkungen 

sind allerdings durch eine entsprechende Trassen- und Entwurfsplanung und dabei zu pla-

nende Vermeidungs- und Verminderungs- sowie Kompensationsmaßnahmen auf ein Mini-

mum reduzierbar.  

Die Planungen zur festen Fehmarnbeltquerung sind bereits weit fortgeschritten und der Aus-

bau der Hinterlandanbindung bereits Gegenstand des LEP 2010. Daher ergeben sich hie-

raus keine neuen grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen, die durch die aktuelle Fort-

schreibung des LEP ausgelöst werden.   

An der nördlichen Grenze von Schleswig-Holstein erstreckt sich der Stadt- und Umlandbe-

reich im Raum Flensburg bis zur dänischen Grenze. Der Entwurf zur Fortschreibung des 

LEP enthält gegenüber dem alten LEP keine neuen Festlegungen für diesen Raum, die sich 

in Bezug auf Umweltbelange negativ auf das Staatsgebiet von Dänemark auswirken können. 

Allerdings kommt es zu einer geringfügigen räumlichen Erweiterung um die Gemeinde Wan-

derup. Gleichzeitig soll im Westen an der Grenze zu Dänemark der bisherige Stadt- und Um-

landbereich von Flensburg geringfügig verkleinert werden (Abrundung). Hieraus ergeben 

sich aber keine erheblichen Umweltauswirkungen auf dem Staatsgebiet von Dänemark. 

Insbesondere Art und Umfang dieser vor allem auf lokaler Ebene auftretenden negativen 

Umweltauswirkungen lassen sich auf der Ebene der Landesplanung nicht abschließend be-

urteilen. Die negativen Wirkungen können durch eine entsprechende Detailplanung auf der 

kommunalen Ebene (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung) oder im Rahmen von 

vorhabenbezogenen Zulassungsverfahren in der Regel wirksam vermindert, vermieden oder 

gegebenenfalls kompensiert werden. 
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4.4 Umweltauswirkungen des Gesamtplans 

Eine gesamtplanerische Beurteilung der Umweltauswirkungen des LEP kann auf Grund sei-

nes Rahmencharakters und der unkonkreten Planfestlegungen nur in Form einer zusammen-

fassenden Gesamtbeschreibung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter der einzelnen 

Abschnitte erfolgen. Dabei findet aber keine Saldierung von positiven und negativen Um-

weltauswirkungen statt. Über den schutzgutbezogenen Ansatz sind auch ökosystemare 

Wechselwirkungen erfasst, soweit das auf dieser Ebene möglich ist, da Wirkungsketten (et-

wa Luft-Mensch) indirekt einbezogen sind. 

Ausführliche Prüfungen der Umweltauswirkungen, die auch Wechselwirkungen konkreter 

einbeziehen, können erst auf der Ebene der Regionalplanung, der Bauleitplanung und in 

vorhabenbezogenen Zulassungsverfahren erfolgen. 

Die nachfolgende Tabelle fasst die Ergebnisse der Bewertung der möglichen erheblichen 

Umweltauswirkungen der wesentlichen Änderungen der einzelnen Teilkapitel gegenüber 

dem LEP 2010 zusammen und kategorisiert diese (vereinfacht) in „positive“ und „negative“ 

Auswirkungen. 

Tabelle 4-6: Summarische Betrachtung der möglichen Umweltauswirkungen der konkreten 

Planfestlegungen in Teil B und Teil C des LEP-Entwurfes (X = wahrscheinlich 

erheblich / (X) = möglicherweise erheblich) 

Themenfeld 

Mögliche erhebliche Umweltauswirkungen 

Beschreibung positiv negativ 

Vernetzung und Koopera-
tion (LEP, Kapitel 1) 

Die verstärkte grenz- und fachübergreifende Ver-
netzung und Kooperation bei Planungen und Maß-
nahmen auf fünf Handlungsebenen zielt auf eine 
landesweit nachhaltige Entwicklung ab und kann 
sich damit positiv auf die Umwelt, insbesondere auf 
die Schutzgüter Biodiversität, Klima/ Luft und 
Landschaft, sowie auf die Lebensqualität der Men-
schen auswirken. 

Eine verstärkte wirtschaftliche Entwicklung kann 
sich allerdings vor allem bei umfangreichen infra-
strukturellen Maßnahmen durch Flächeninan-
spruchnahme, Zerschneidungseffekte sowie Lärm- 
und Luftschadstoffimmissionen lokal auch negativ 
auf die Schutzgüter Klima/ Luft, Mensch sowie 
Tiere/Pflanzen auswirken.  

X (X) 

 

Raumstruktur (LEP Kapitel 2) 

Küstenmeer (LEP, Kapitel 
2.1) 

Regionale Klimaanpassungsstrategien ermöglichen 
eine angemessene Reaktion auf die Folgen des 
Klimawandels und tragen zu deren Reduzierung 
bei. Die frühzeitige Vermeidung von Nutzungskon-
flikten in der Küstenzone kann negativen Umwelt-
wirkungen entgegenwirken und wirkt sich in der 
Regel auf alle Belange (einschließlich der Umwelt) 
positiv aus. 

X  

Ordnungsräume (LEP, 
Kapitel 2.2) 

Die ausreichende Vorhaltung von Flächen für 
Wohnungsbau und die bedarfsgerechte Auswei-

 X 
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Themenfeld 

Mögliche erhebliche Umweltauswirkungen 

Beschreibung positiv negativ 

sung von Flächen für Gewerbe und Industrie sowie 
die Weiterentwicklung der Kommunikationsinfra-
struktur können lokal zu negativen Umweltwirkun-
gen durch Überbauung, Verlust von Biotop- und 
Freiraumstrukturen sowie Immissionen führen. Der 
LEP definiert aber gleichzeitig verschiedene Anfor-
derungen zur Minimierung dieser potenziell negati-
ven Umweltwirkungen.  

Ländliche Räume (LEP, 
Kapitel 2.3) 

Der zur Unterstützung der Digitalisierung vorgese-
hene Breitbandausbau verursacht punktuell bau-
bedingte sowie je nach Bauweise anlagebedingte 
negative Umweltauswirkungen. Diese sind jedoch 
lokal eng begrenzt. Die Vernetzung und Sicherung 
der Daseinsvorsorge durch den Breitbandausbau 
kann sich positiv auf das Schutzgut Mensch aus-
wirken.  

(X) X 

Stadt- und Umlandberei-
che (LEP, Kapitel 2.4) 

Die räumlichen Anpassungen der Flächenkulisse 
der Stadt- und Umlandbereiche erfassen nur klein-
räumige Änderungen. Daher sind aus landesweiter 
Perspektive insgesamt nur geringe Umweltauswir-
kungen zu erwarten.  

(X) (X) 

Siedlungsentwicklung (LEP, Kapitel 3) 

Siedlungsachsen (LEP, 
Kapitel 3.3)  

Die erweiterte Möglichkeit der Steuerung der Sied-
lungsentwicklung durch Siedlungsachsen für die 
Stadt- und Umlandbereiche der Oberzentren 
Flensburg und Neumünster wirkt sich im Grundsatz 
positiv auf die Umwelt aus. Gleichzeitig können 
negative Auswirkungen durch die Konzentration 
der Siedlungsentwicklung im Bereich der Achsen 
auftreten. Die positiven Wirkungen werden unter-
stützt durch die Möglichkeit der Festlegung von 
Grünzäsuren. 

X (X) 

Entwicklungs- und Entlas-
tungsorte (LEP, Kapitel 
3.4) 

Die erweiterte Möglichkeit der Steuerung der Sied-
lungsentwicklung durch die Ausweisung von Ent-
wicklungs- und Entlastungsorten wirkt sich im 
Grundsatz positiv auf die Umwelt aus. Die potenzi-
ell positiven Effekte in den verdichteten Räumen 
überwiegen die potenziell negativen Effekte, die 
durch eine Detailplanung auf kommunaler Ebene 
wirksam vermieden werden können. Negative Ef-
fekte sind lokal möglich. 

X (X) 

Wohnungsversorgung 
(LEP, Kapitel 3.6) 

Die Erweiterung der Grundsätze für die Woh-
nungsversorgung auf die Themen Innenentwick-
lung, Nutzung bestehender Wohnungspotenziale 
und Klimaschutz hat potenziell positive Umwelt-
auswirkungen. Negative Effekte sind lokal möglich. 

X (X) 

Wohnungsbauentwicklung 
in den Gemeinden (LEP, 
Kapitel 3.6.1) 

Die Aktualisierung des wohnbaulichen Entwick-
lungsrahmens durch einen neuen Stichtag beim 
Wohnungsbestand und einen neuen Geltungszeit-
raum sowie die neu geschaffene Möglichkeit, den 
Rahmen in Ausnahmefällen überschreiten zu kön-
nen, wirken sich im Grundsatz negativ auf die Um-
welt aus, da mehr Wohnungen als bislang gebaut 

 X 
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Themenfeld 

Mögliche erhebliche Umweltauswirkungen 

Beschreibung positiv negativ 

werden können. 

Städtebauliche Entwick-
lung (LEP, Kapitel 3.9) 

Die neuen Festlegungen zur Reduzierung der Flä-
chenneuinanspruchnahme von Siedlungs- und 
Verkehrsflächen auf unter 1,3 Hektar pro Tag so-
wie die Ausweisung von ruhigen Gebieten in Lärm-
aktionsplänen wirken sich im Grundsatz positiv auf 
die Umwelt aus. 

X  

Einzelhandel (LEP, Kapi-
tel 3.10) 

Die Festlegungen zur Steuerung des Einzelhandels 
haben grundsätzlich das Potenzial für positive 
Umweltauswirkungen, da eine bedarfsgerechte 
Versorgung der Bevölkerung an den zentralen 
Orten angestrebt wird.  

X  

Wirtschaftliche Entwicklung (LEP, Kapitel 4) 

Mobilität und Verkehr 
(LEP, Kapitel 4.3) 

Die neuen Grundsätze lassen überwiegend positive 
Umweltauswirkungen erwarten, da sie eine Verla-
gerung von Verkehren auf umweltfreundlichere 
Verkehrsmittel anstreben und auf eine „raum- und 
energiesparende, emissionsarme Mobilität“ abzie-
len. 

X  

Straßenverkehr (LEP, 
Kapitel 4.3.1) 

Die vordringlich zu verfolgenden Straßenver-
kehrsprojekte verursachen negative Umweltauswir-
kungen. Die Ergänzung des Grundprinzips „Erhalt 
und Sanierung vor Ausbau“ führt eher zu positiven 
Umweltauswirkungen. Das Ausmaß negativer 
Auswirkungen kann im Rahmen der vorhabenbe-
zogenen Trassen- und Entwurfsplanung durch 
geeignete Maßnahmen minimiert werden.  

(X) X 

Schienenverkehr (LEP, 
Kapitel 4.3.2) 

Die Festlegungen des Entwurfs zum Ausbau der 
Schieneninfrastruktur sind insgesamt positiv zu 
bewerten, da eine Verlagerung des Verkehrs von 
der Straße auf die Schiene angestrebt wird. Nega-
tive Auswirkungen durch bauliche Maßnahmen 
können aber nicht gänzlich ausgeschlossen wer-
den. 

X (X) 

Seeverkehr, Häfen und 
Wasserstraßen (LEP, 
Kapitel 4.3.3) 

Die im LEP genannten Grundsätze sind weitestge-
hend als positiv für die Umwelt zu bewerten (Ein-
führung von Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Schiff-
fahrt, Ausbau Häfen und Nord-Ostsee-Kanal). Der 
Güterverkehr per Schiff kann grundsätzlich als 
umweltfreundlicher als der Transport von Gütern 
auf der Straße bewertet werden.   

X  

Öffentlicher Personen-
nahverkehr und Radver-
kehr (LEP, Kapitel 4.3.5) 

Eine Verschiebung des Modal Splits in Richtung 
des ÖPNV sowie des Radverkehrs wirkt sich 
grundsätzlich positiv auf die Umwelt aus.  

X  

Kommunikationsinfra-
struktur und Digitalisie-
rung (LEP, Kapitel 4.4) 

Der Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur ist mit 
Belastungen der Umwelt verbunden, diese können 
jedoch durch eine gesamtheitliche Planung und 
geeignete Maßnahmen auf den nachfolgenden 
Planungsebenen wirksam verringert werden. Der 
Ausbau bedingt aber auch positive Wirkungen für 
den Menschen, da durch den Ausbau des Glaser-
Breitbandnetzes die weitere technische, wirtschaft-
liche und auch wissenschaftliche Entwicklung des 

(X) (X) 
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Themenfeld 

Mögliche erhebliche Umweltauswirkungen 

Beschreibung positiv negativ 

Landes ebenso wie die weitere Digitalisierung er-
möglicht werden, zumal die Strahlenbelastung 
gegenüber anderen Kommunikationstechnologien 
bei der Glasfaser gering ist.  

Energieversorgung (LEP, 
Kapitel 4.5) 

Die im LEP genannten Ziele und Prinzipien sind 
grundsätzlich positiv für die Umwelt zu bewerten 
(Energiewende, erneuerbare Energien, Ausgleich 
von Beeinträchtigung der Umwelt, Ressourcen-
schonender Umgang, Digitalisierung). Positive 
Auswirkungen sind insbesondere auf die Schutzgü-
ter Mensch, Tiere/Pflanzen und Klima/Luft zu er-
warten. Negative Auswirkungen, die sich durch die 
Umsetzung ergeben können (zum Beispiel Bau 
weiterer Anlagen/Leitungen) können aber nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden.  

X (X) 

Solarenergie (LEP, Kapi-
tel 4.5.2) 

Insgesamt sind überwiegend positive Umweltaus-
wirkungen mit den Grundsätzen des LEP zur 
raumordnerischen Integration der Solarenergie 
verbunden. Die Steuerung der Standortwahl führt 
zu einer Minimierung der Inanspruchnahme von 
unvorbelasteten Freiflächen. 

X (X) 

Geothermie (LEP, Kapitel 
4.5.3) 

Mit den Festlegungen zur Nutzung der Geothermie 
werden überwiegend positive Umwelt-
auswirkungen erwartet, da sie einen Beitrag zur 
Energiewende leisten und Geothermie eine Mög-
lichkeit der langfristigen, nachhaltigen Energiege-
winnung darstellt.  

X  

Energiespeicher (LEP, 
Kapitel 4.5.4) 

Die positiven Wirkungen sind nicht unmittelbar 
festzustellen, die Speichermöglichkeiten leisten 
aber einen Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung 
der Energiewende, was mit positiven Auswirkungen 
verbunden ist. Die Planfestlegungen lassen geringe 
negative Umweltauswirkungen während der Bau- 
und Erschließungsphase der oberirdischen Anlage 
erwarten.  

X  

Leitungsnetze (LEP, Kapi-
tel 4.5.5) 

Der LEP trifft erstmalig umfassende Aussagen zum 
Ausbau der Leitungsnetze. Die vorgenommene 
Steuerung ist positiv zu bewerten, da auch die 
Belange des Umwelt- und Naturschutzes sowie des 
vorsorgenden Gesundheitsschutzes in dem Maße 
berücksichtigt werden, die der Abstraktionsgrad 
des LEP zulässt. Die möglichen negativen Auswir-
kungen durch den Leitungsbau selbst, können erst 
auf den nachfolgenden Planungsebenen geprüft 
und beurteilt werden. 

X X 

Rohstoffsicherung (LEP, 
Kapitel 4.6) 

Die neuen Festlegungen des LEP zum Rohstoffab-
bau lassen gegenüber den Festlegungen des LEP 
2010 ausschließlich positive Wirkungen auf die 
Umwelt erwarten, da durch den Ausschluss von 
Fracking als Abbaumethode hohe Gefährdungs- 
und Risikopotenziale für Mensch und Natur ver-
mieden werden. Dennoch ist der Rohstoffabbau 
grundsätzlich immer mit negativen Umweltauswir-
kungen verbunden (Boden/Fläche, Wasserhaushalt 

X (X) 
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Themenfeld 

Mögliche erhebliche Umweltauswirkungen 

Beschreibung positiv negativ 

und so weiter). 

Tourismus und Erholung 
(LEP, Kapitel 4.7) 

Die ergänzten Festlegungen lassen nur geringfügi-
ge negative Umweltauswirkungen erwarten, da es 
sich zum Großteil um geringfügige Anpassungen 
(Barrierefreiheit, themengerechte Entwicklung des 
Tourismus) handelt. Die Freihaltung von Retenti-
onsräumen und hochwassergefährdeten Bereichen 
von touristischer Infrastruktur lässt positive Auswir-
kungen erwarten. 

X (X) 

Schwerpunkträume für 
Tourismus und Erholung 
(LEP, Kapitel 4.7.1) 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es 
durch die Festlegungen zu Schwerpunkträumen für 
Tourismus und Erholung zu negativen Umweltaus-
wirkungen kommt. Auf Ebene des LEP können die 
Auswirkungen jedoch nicht näher bestimmt wer-
den.  

 X 

Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei (LEP, Kapitel 
4.8) 

Die neuen Festlegungen des LEP können in der 
Umsetzung positiv auf die Umwelt einwirken bezie-
hungsweise dazu beitragen, dass negative Wirkun-
gen, die von Forstwirtschaft und Fischerei ausge-
hen, verringert werden (Förderung Naturwälder, 
nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen in 
der Fischerei, Erforschung der Potenziale von 
Aquakulturanlagen, Angelfischerei).  

X X 

Entwicklung der Daseins-
vorsorge (LEP, Kapitel 5) 

Mit den Festlegungen des Kapitels 5 sind generell 
positive Umweltauswirkungen für den Menschen 
verbunden. Die Berücksichtigung der Aspekte de-
mografische Veränderungen, Barrierefreiheit und 
Ortskernentwicklung kommen allen Teilen der Be-
völkerung zu Gute. Die Entwicklung zukunftsfähiger 
kommunaler Anpassungs- und Entwicklungsstrate-
gien bewirken voraussichtlich eine Minimierung der 
Umweltauswirkungen, da es in vielen Bereichen zu 
einer Bündelung von Einrichtungen kommen wird.  

X  

Menschen mit Behinde-
rung (LEP, Kapitel 5.4) 

Durch die Umsetzung der Barrierefreiheit im Hin-
blick auf den Zugang zu Verkehrsinfrastrukturen 
und Gebäuden werden positive Wirkungen auf das 
Schutzgut Menschen bewirkt, da die Mobilität und 
Selbständigkeit der Menschen mit Behinderung 
gefördert werden. Negative Auswirkungen auf die 
Umwelt können nicht vollständig ausgeschlossen 
werden, sind aber vernachlässigbar. 

X  

Gesundheit, Pflege, Be-
treuung und Sport (LEP, 
Kapitel 5.5) 

Die Ausrichtung der Gesundheitsversorgung am 
zentralörtlichen System lässt grundsätzlich positive 
Wirkungen auf die Umwelt erwarten. Die Wirkun-
gen sind allerdings gering. 

(X)  

Ver- und Entsorgungsinf-
rastruktur, Kritische Infra-
struktur (LEP, Kapitel 5.7) 

Grundsätzlich geht der Um- und Ausbau von Ver- 
und Entsorgungsinfrastruktur mit (lokalen) Belas-
tungen der Umwelt einher, die sich aber durch 
geeignete Maßnahmen auf den nachfolgenden 
Planungsebenen in der Detailplanung wirksam 
verringern lassen. Die positiven Umweltauswirkun-
gen, insbesondere durch die Steuerung im Sinne 
einer nachhaltigen Nutzung, der neuen Planfestle-

X X 
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Themenfeld 

Mögliche erhebliche Umweltauswirkungen 

Beschreibung positiv negativ 

gungen überwiegen die möglichen negativen Aus-
wirkungen auf die Umwelt. 

Ressourcenschutz und Ressourcenentwicklung (LEP Kapitel 6) 

Klimaschutz und Klima-
anpassung (LEP, Kapitel 
6.1) 

Die neuen Festlegungen des LEP können positive 
Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Men-
schen, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, 
Boden, Wasser, Klima und Luft sowie Landschaft 
entfalten. Etwaige negative Umweltauswirkungen 
auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt lassen sich erst nach räumlicher Konkreti-
sierung auf der nachgeordneten Ebene der Regio-
nalplanung beurteilen, sind aber durch eine ent-
sprechende Planung auf den nachgeordneten 
Ebenen weitgehend vermeidbar. 

X  

Natur und Umwelt (LEP, 
Kapitel 6.2) 

Insgesamt lassen die Ergänzungen und Änderun-
gen des LEP ausschließlich positive Umweltaus-
wirkungen erwarten. Negative Auswirkungen sind 
auf der Ebene der Landesplanung nicht erkennbar. 

X  

Vorranggebiete für den 
Naturschutz (LEP, Kapitel 
6.2.1) 

Die ergänzten Festlegungen lassen ausschließlich 
positive Umweltauswirkungen erwarten. Negative 
Umweltauswirkungen sind nicht erkennbar. 

X  

Vorbehaltsräume und 
Vorbehaltsgebiete für 
Natur und Landschaft 
(LEP, Kapitel 6.2.2) 

Die ergänzten Festlegungen lassen ausschließlich 
positive Umweltauswirkungen erwarten. Negative 
Umweltauswirkungen sind nicht erkennbar 

X  

Regionale Grünzüge 
(LEP, Kapitel 6.3.1) 

Die ergänzten Festlegungen lassen ausschließlich 
positive Umweltauswirkungen erwarten. Negative 
Umweltauswirkungen sind nicht erkennbar. 

X  

Binnenhochwasserschutz 
(LEP, Kapitel 6.5) und 
Vorranggebiete für den 
Binnenhochwasserschutz 
(LEP, Kapitel 6.5.1) 

Die ergänzten beziehungsweise geänderten Fest-
legungen insbesondere zu Vorsorgemaßnahmen 
lassen ausschließlich positive Umweltauswirkun-
gen erwarten. Negative Umweltauswirkungen sind 
nicht erkennbar. Eine nähere Beurteilung der Um-
weltauswirkungen ist erst nach einer inhaltlichen 
und räumlichen Konkretisierung auf der nachge-
ordneten Ebene der Regionalplanung möglich. 

X  

Küstenschutz und Klima-
folgenanpassung im Küs-
tenbereich (LEP, Kapitel 
6.6) und Vorranggebiete 
für den Küstenschutz und 
die Klimafolgenanpas-
sung im Küstenbereich 
(LEP, Kapitel 6.6.1) 

Bei allen Schutzgütern lassen sich in gewissem 
Umfang negative wie auch positive Auswirkungen 
der Planfestlegungen erkennen. Etwaige negative 
Umweltauswirkungen betreffen bauliche Küsten-
schutzmaßnahmen und sind zu einem großen Teil 
lokal und/oder temporär beschränkt und durch eine 
sinnvolle Planung sowie geeignete Maßnahmen 
weitgehend vermeidbar. Dem gegenüber steht - 
durch die Festlegung von Vorsorgemaßnahmen 
und Vorranggebieten für den Küstenschutz und die 
Klimafolgenanpassung im Küstenbereich - jedoch 
ein langfristiger und großräumiger Schutz vor allem 
der Schutzgüter Menschen und Sachgüter, aber 
auch der übrigen Schutzgüter, mit erheblichen 
positiven Umweltauswirkungen. 

X (X) 
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Die Festlegungen des Entwurfs der Fortschreibung des LEP haben in der Gesamtschau so-

wohl positive als auch negative Umweltauswirkungen. Dabei überwiegen insgesamt die posi-

tiven Umweltauswirkungen. Dies gilt sowohl in Bezug auf die Änderungen durch die Fort-

schreibung als auch in Bezug auf die Gesamtheit aller Planfestlegungen des fortgeschriebe-

nen LEP. Die landesweite raumordnerische Koordinierung der verschiedenen wirtschaftli-

chen Tätigkeiten, Nutzungsansprüche und -interessen führt im Grundsatz zu einer Konzent-

ration der Siedlungs- und Wirtschaftsaktivitäten auf zentrale Orte, ihre Umgebungsbereiche 

sowie ausgewählte Entwicklungsachsen und –räume (Leitbild der dezentralen Konzentrati-

on). Außerhalb dieser Siedlungs- und Ballungsräume sowie bestimmter Bereiche für Infra-

struktur und Rohstoffsicherung hat nach den Vorgaben des LEP der Schutz des Freiraums 

mit seinen vielfältigen Freiraumfunktionen Vorrang. Zwar formuliert der LEP einerseits eine 

Vielzahl an Flächenansprüchen mit potenziell negativen Umweltauswirkungen (zum Beispiel 

Wohnungsbau, gewerbliche Entwicklung, Verkehr und so weiter). Gleichzeitig wird jedoch 

mit dem fortgeschriebenen LEP erstmalig auf eine Reduzierung der Flächenneuinanspruch-

nahme mit einem festgelegten quantitativen Höchstwert hingewirkt. Zudem wird der Schutz 

von Natur und Landschaft in vielen Festlegungen als Zielsetzung verfolgt. Dieser Zielkonflikt 

wird durch den LEP selbst nicht aufgelöst, sondern muss jeweils im Einzelfall auf regionaler 

und lokaler Ebene konkretisiert beziehungsweise entschieden werden. Dabei sind in der Re-

gel lokal begrenzte negative Umweltauswirkungen nicht gänzlich auszuschließen. Dies be-

trifft insbesondere die Umsetzung von Festlegungen der Fortschreibung des LEP durch kon-

krete bauliche Maßnahmen in den Bereichen Siedlungsentwicklung sowie Neu- und Ausbau 

von Infrastruktur im Verkehrs- und Energiesektor. Gleichzeitig wirkt der LEP aber durch 

übergeordnete Zielsetzungen in den Bereichen Mobilität, Energiewende sowie Klimaschutz 

und -anpassung darauf hin, dass es auf Landesebene insgesamt zu positiven Umweltaus-

wirkungen kommt. 

Hervorzuheben sind folgende positive Umweltauswirkungen durch die Fortschreibung des 

LEP: 

• Begrenzung der Flächenneuinanspruchnahme durch die Festlegung eines landesweit 

gültigen Flächensparziels (Kapitel 3.9, Absatz 3 G: Reduktion der Flächenneuinan-

spruchnahme auf unter 1,3 ha/Tag bis 2030); 

• Begrenzung der Flächenneuinanspruchnahme im Außenbereich durch Festlegung 

eines Vorrangs der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung (Kapitel 3.6.1, Ab-

satz 5 Z) und durch die Konzentration der Siedlungsentwicklung auf Schwerpunkte 

(Kapitel 3.6.1, 2 Z, Kapitel 3.7, Absatz 2 Z, Kapitel 3.10, Absatz 1 G, Kapitel 5, Absatz 

1 G).  

• Begrenzung von negativen Umweltauswirkungen durch den Straßenverkehr (Lärm, 

Luftschadstoffe, Landschaftszerschneidung) durch die Förderung des Schiffs- und 

des Bahnverkehrs, des ÖPNV sowie des Radverkehrs; 
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• Verringerung des Ressourcen- und Energieverbrauchs durch die Förderung des 

sparsamen Umgangs mit Energie sowie der Ausschöpfung regenerativer Energie-

quellen (Solarenergie, Geothermie, Energiespeicher) im Sinne der Energiewende; 

• Verhinderung von negativen Umweltauswirkungen durch den Ausschluss der Fra-

cking-Technologie (Kapitel 4.6, Absatz 5 Z); 

• Verhinderung von negativen Umweltauswirkungen infolge übermäßiger Verdichtung 

in den Ordnungsräumen durch Grünzäsuren und regionale Grünzügen sowie Ent-

wicklungs- und Entlastungsorte in den ländlichen Räumen (Kapitel 3.4, Absatz 1 G); 

• Ausweitung des Biotopschutzes und Biotopverbundes, vor allem durch Zielvorgaben 

für Flächen mit Funktionen für den Biotopverbund und Wildnisgebiete (Kapitel 6.2, 

Absatz 1 G); 

• Vermeidung von negativen Umweltauswirkungen infolge des Klimawandels insbe-

sondere durch Hochwasser und Überschwemmungen durch die Förderung von 

Klimaanpassungsmaßnahmen im Küstenbereich sowie im Binnenland (Küsten-

schutzmaßnahmen, Hochwasserschutzmaßnahmen an Binnengewässern, Vorrang-

gebiete und potentielle Vorbehaltsgebiete für den Binnenhochwasserschutz, Schutz 

von Hochwasserrisikogebieten sowie deichgeschützten und geschöpften Niede-

rungsgebieten; Ausweisung von Vorranggebieten für den Küstenschutz und die Kli-

mafolgenanpassung). 

Zu einer positiven Entwicklung tragen grundsätzlich auch regionale und interkommunale Ko-

operationen bei (Kapitel 1, Absatz 1 G). Sie haben das Potenzial, integrierte Konzepte auf-

zustellen, in denen ökologische Aspekte, zum Beispiel in Bezug auf Standortalternativen, 

besser einfließen können als bei isolierten Planungen. 

Neben den genannten positiven Umweltauswirkungen sind folgende mögliche negative Um-

weltauswirkungen zu nennen:  

• Stärkung und Förderung der Siedlungsentwicklung in den Schwerpunkten für den 

Wohnungsbau, für Gewerbe, für den großflächigen Einzelhandel und für überörtliche 

Einrichtungen der Daseinsvorsorge; 

• Erweiterung der Flächeninanspruchnahme in einzelnen Kommunen durch eine Ak-

tualisierung des wohnbaulichen Entwicklungsrahmens (Kapitel 3.6.1, Absatz 3 Z); 

• Erweiterung der Flächeninanspruchnahme sowie Zunahme von Lärm- und Luft-

schadstoffemissionen durch die Stärkung und Förderung einer dynamischen wirt-

schaftlichen Entwicklung, insbesondere in den Ordnungsräumen (Kapitel 2.2, Absatz 

2 G) sowie in Folge eines Aus- und Neubaus von Straßen und Bahntrassen; 
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• Lokale Erhöhung von Zerschneidungswirkungen sowie insbesondere Lärm- und Luft-

schadstoffemissionen infolge des Ausbaus der Verkehrsinfrastruktur, insbesondere 

durch den Neu- und Ausbau von Straßenverkehrsinfrastruktur; 

• Zerschneidung beziehungsweise Inanspruchnahme der Landschaft durch den Aus-

bau der Energieleitungsinfrastruktur, insbesondere durch Energiefreileitungen (Kapi-

tel 4.5.5, Absatz 1 G) sowie den Ausbau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen (Kapi-

tel 4.5.2, Absätze 1 bis 4 G); 

• Bauliche Eingriffe infolge des Ausbaus und der Erhöhung der Küstenschutzanlagen 

(Kapitel 6.6, Absatz 1 Z).  

Art und Umfang dieser infolge von konkreten baulichen Maßnahmen vor allem auf lokaler 

Ebene auftretenden negativen Umweltauswirkungen lassen sich auf der Ebene der Landes-

planung nicht abschließend beurteilen. Die negativen Wirkungen können durch eine entspre-

chende Detailplanung auf der kommunalen Ebene (Flächennutzungsplanung, Bebauungs-

planung) oder im Rahmen von vorhabenbezogenen Zulassungsverfahren in der Regel wirk-

sam vermindert, vermieden oder gegebenenfalls kompensiert werden. 
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5 Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchführung der Fort-

schreibung des LEP Schleswig-Holstein 

Die Fortschreibung des LEP soll zu einer Minimierung von Umweltbelastungen und zu einer 

Steigerung der Lebensqualität im Land Schleswig-Holstein beitragen und regelt hierfür eine 

Vielzahl an Maßnahmen auf Landesebene zur Verbesserung und Sicherung des Umweltzu-

standes. Mit der Fortschreibung werden die Festlegungen des LEP 2010, die zu überwie-

gend positiven Umweltauswirkungen führen, grundsätzlich weiterverfolgt und teilweise präzi-

siert und ergänzt. Bei Nichtumsetzung der Fortschreibung würden die Festlegungen des LEP 

2010 weiter fortgelten. 

Zwar kann aufgrund der positiven Entwicklung durch den LEP 2010 davon ausgegangen 

werden, dass sich der Umweltzustand nicht deutlich verschlechtert. Bei einem Fortbestehen 

des LEP 2010 kann jedoch unterstellt werden, dass der Schutz gegenüber unverträglichen 

Nutzungen und die positiven Entwicklungstrends für die Schutzgüter der Umwelt durch die 

landesweite Steuerung der räumlichen Entwicklung insbesondere in den Bereichen Sied-

lungsentwicklung, Mobilität, Energiewende sowie Klimaschutz und –anpassung nicht so weit-

reichend wie bei der Fortschreibung des LEP 2010 wären. Die Unterschiede in der Entwick-

lung des Umweltzustands bei Fortgeltung des alten LEP 2010 gegenüber der Geltung des 

fortgeschriebenen LEP ergeben sich als umgekehrter Effekt aus den in Kapitel 4.2 beschrie-

benen Auswirkungen der Fortschreibung. 

Hervorzuheben sind folgende räumliche Entwicklungen mit Umweltrelevanz, die bei Beibe-

haltung des LEP 2010 voraussichtlich weniger positiv ausfallen würden als bei einer Fort-

schreibung des LEP. Ohne die Fortschreibung des LEP gäbe es  

• keine landesweite Begrenzung der Flächenneuinanspruchnahme durch die Festle-

gung eines landesweit gültigen Flächensparziels, 

• weniger Begrenzung von negativen Umweltauswirkungen durch den Straßenverkehr 

(Lärm, Luftschadstoffe, Landschaftszerschneidung) durch Förderung des Schiffs- und 

des Bahnverkehrs, des ÖPNV sowie des Radverkehrs, 

• mehr Ressourcen- und Energieverbrauch durch eine weniger optimierte Förderung 

des sparsamen Umgangs mit Energie sowie der Ausschöpfung regenerativer Ener-

giequellen (Solarenergie, Geothermie, Energiespeicher) im Sinne der Energiewende, 

• Umweltauswirkungen durch Anwendung der Fracking-Technologie, 

• mehr negative Umweltauswirkungen infolge des Klimawandels insbesondere durch 

Hochwasser und Überschwemmungen aufgrund einer weniger optimierten Förderung 

von Klimaanpassungsmaßnahmen im Küstenbereich sowie im Binnenland (Küsten-

schutzmaßnahmen, Hochwasserschutzmaßnahmen an Binnengewässern, Schutz-

maßnahmen in Hochwasserrisikogebieten sowie deichgeschützten und geschöpften 

Niederungsgebieten). 
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Negative Umweltauswirkungen würden insbesondere aus der stärkeren Schaffung von Mög-

lichkeiten resultieren, konkrete Baumaßnahmen durchzuführen. Zwar würden bei Nicht-

Fortschreibung des LEP verschiedene Bauvorhaben erschwert beziehungsweise nicht er-

möglicht, weil unter anderem der wohnbauliche Entwicklungsrahmen im LEP 2010 enger 

definiert ist als im Entwurf der Fortschreibung und bestimmte Verkehrsvorhaben nicht in den 

LEP aufgenommen wären. Gleichzeitig wird jedoch mit dem fortgeschriebenen LEP erstma-

lig auf eine Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme mit einem festgelegten quantitati-

ven Höchstwert hingewirkt. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass derartige Umwelteffekte 

in der Regel lokal begrenzt sind. Die negativen Wirkungen können durch eine entsprechende 

Detailplanung auf der kommunalen Ebene (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung) 

oder im Rahmen von vorhabenbezogenen Zulassungsverfahren in der Regel wirksam ver-

mindert, vermieden oder gegebenenfalls kompensiert werden. 
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6 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung  

Gemäß § 8 Absatz 4 Satz 1 ROG sind die erheblichen Auswirkungen der Durchführung der 

Raumordnungspläne auf die Umwelt zu überwachen. Grundlage dafür sind die in der zu-

sammenfassenden Erklärung nach § 10 Absatz 3 ROG zu nennenden Überwachungsmaß-

nahmen. Zweck der Überwachung ist unter anderem, frühzeitig unvorhergesehene negative 

Auswirkungen zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergrei-

fen. 

Die Überwachung sollte sich auf die erheblichen Auswirkungen des Plans auf die Umwelt 

beziehen. Die Überwachungsmaßnahmen sind gemäß § 8 Absatz 1 ROG in Verbindung mit 

Anlage 1 zum ROG bereits im Umweltbericht darzustellen. 

Wie bei der Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen besteht auch bei der 

Überwachung eine Abhängigkeit von der Maßstabsebene des Plans. Konkrete planspezifi-

sche Überwachungsmaßnahmen bieten sich nur insoweit an, wie der Plan konkrete Umwelt-

auswirkungen erwarten lässt. Auf Grund des Planungsmaßstabs von 1:300.000 und des ho-

hen Abstraktionsgrads der Planungsaussagen können die Umweltauswirkungen häufig je-

doch noch nicht konkret vorhergesagt werden. Die konkrete Art und das konkrete Ausmaß 

der Umweltauswirkungen ergeben sich erst durch eine Konkretisierung der Planungen auf 

nachfolgenden Planungsebenen, das heißt durch die Regionalplanung und/oder Bauleitpla-

nung, durch die Fachplanung oder durch Zulassungsverfahren. Diese Planungsverfahren 

sind ebenfalls SUP- beziehungsweise UVP-pflichtig. Insofern können konkrete Überwa-

chungsmaßnahmen auf diesen Ebenen festgelegt werden. 

Die Überwachung von Umweltauswirkungen auf LEP-Ebene kann mit Bezug zu folgenden 

bestehende Überwachungsmechanismen auf Landesebene erfolgen:  

Raumbeobachtung und Raumordnungsinformationssystem 

Die Landesplanungsbehörde beobachtet laufend die räumliche Entwicklung im Geltungsbe-

reich der Raumordnungspläne (Raumbeobachtung) und führt raumbedeutsame Planungen 

und Maßnahmen, die zur Wahrnehmung der Aufgaben der Landesplanung von Bedeutung 

sind, in einem Raumordnungsinformationssystem zusammen (§ 23 LaplaG). Die Raumbe-

obachtung dient auch dazu, die erheblichen Auswirkungen der Durchführung der Raumord-

nungspläne auf die Umwelt zu überwachen und im Falle negativer Auswirkungen geeignete 

Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.  

Im Bereich der Sicherung von Grund und Boden sowie der Bodenfunktionen wird durch den 

LEP auf Landesebene eine Reduzierung der täglichen Flächenneuinanspruchnahme ange-

strebt. Diese Maßnahme erfordert, soweit nicht bereits vorhanden, in Zukunft ein Flächen-

monitoring, um Angaben zur Flächenneuinanspruchnahme von Siedlungs- und Verkehrsflä-

chen und potenzielle Flächenressourcen bestimmen zu können. Darüber hinaus sind weitere 

geeignete Indikatoren für eine Evaluierung der Zielerreichung des LEP beziehungsweise die 
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Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des LEP auf die Umwelt zu 

entwickeln. 

Auskunftspflicht 

Die Träger der öffentlichen Verwaltung haben der Landesplanungsbehörde auf Verlangen 

Auskunft über die raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen aus ihrem Zuständigkeits- 

und Aufgabenbereich zu erteilen (§ 12 LaplaG). Soweit erforderlich, gibt die Landespla-

nungsbehörde die im Rahmen der Durchführung der Planungen und Maßnahmen zu beach-

tenden Ziele der Raumordnung bekannt. Die Auskunftspflicht trifft auch natürliche und juristi-

sche Personen des Privatrechts sowie nichtrechtsfähige Vereinigungen. 

Umweltatlas Schleswig-Holstein 

Der Landwirtschafts- und Umweltatlas Schleswig-Holstein des Ministeriums für Energiewen-

de, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung, der unter 

www.umweltdaten.landsh.de/atlas einsehbar ist, stellt allen Bürgerinnen und Bürgern Daten 

und Informationen zu den Schutzgütern der SUP zur Verfügung. Das Umweltportal enthält 

eine Fülle von raumbezogenen Umweltdaten, die regelmäßig aktualisiert werden, so dass sie 

zur Überwachung der Umweltauswirkungen des LEP mit herangezogen werden können. 

Gleichzeitig werden mit diesem interaktiven Angebot die Pflichten gemäß der EU-Richtlinie 

über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen erfüllt. 

Das Geodateninfrastruktur-Portal Schleswig-Holstein liefert über www.gdi-

sh.de/DE/GDISH/gdish_node.html und über das Metainformationssystem über die Adresse 

www.sh-mis.schleswig-holstein.de/catalog/Start.do;jsessionid=B411C4086B7AB6863E1EFB 

32F005043E.nodeTC01 öffentlich Daten zu themenspezifischen Fragen. 

Fachliche Überwachungs- und Untersuchungsprogramme 

Darüber hinaus sind in verschiedenen Fachprogrammen und –plänen Überwachungs- und 

Untersuchungsprogramme integriert, auf deren Ergebnisse die auch die Landesplanung zu-

rückgreifen kann. Im Bereich des Naturschutzes sind dies zum Beispiel das Biomonitoring 

und das Chemische Monitoring des LLUR. Ein weiteres Beispiel betrifft den Küstenschutz, 

der über eigene Monitoringprogramme verfügt. Darüber hinaus sind für die Umsetzung von 

EU-Richtlinien vielfach Monitoringprogramme eingerichtet, so zum Beispiel im Zusammen-

hang mit dem Europäischen Netz Natura 2000 oder der Wasserrahmenrichtlinie. Auch diese 

fachlichen Programme können zur Überwachung der Umweltauswirkungen des LEP heran-

gezogen werden. 

Das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung und 

das Statistikamt Nord liefern mit dem Energiewende- und Klimaschutzbericht jährlich aktuelle 

Daten zu ausgewählten Indikatoren im Bereich Energiewende und Klimaschutz (siehe 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Energiewende/Daten/_documents/ 

monitoring.html). 
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Des Weiteren wird mit Lärmkarten beispielsweise auf Basis der EG-Umgebungslärmrichtlinie 

die Lärmbelastung zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen auf den Menschen 

durch Lärm überwacht und seit 2012 kontinuierlich modifiziert. 

Ferner ist zu prüfen, inwiefern das Schutzgut Kultur- und Sachgüter überwacht werden kann. 

Diesbezüglich wäre eine Aktualisierung des Landschaftsprogrammes für Schleswig-Holstein 

von 1999 mit der Überarbeitung der Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der 

Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege denkbar. 
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7 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Kurzdarstellung der Inhalte des Landesentwicklungsplans (LEP) 

Der LEP gemäß § 5 des Landesplanungsgesetzes Schleswig-Holstein (LaplaG) soll den Ge-

samtraum des Landes Schleswig-Holstein und seine Teilräume nach den Leitvorstellungen 

und Grundsätzen der §§ 1 und 2 des Raumordnungsgesetzes (ROG) entwickeln, ordnen und 

sichern. Räumlichen Nutzungskonflikten soll durch den rahmensetzenden Leitplan entge-

gengewirkt und gleichzeitig Vorsorge für einzelne Raumfunktionen und -nutzungen getroffen 

werden. Die vorgesehenen räumlichen Entwicklungen werden für einen Planungszeitraum 

von 15 Jahren festgelegt. 

Da sich viele gesellschaftliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die räumliche 

Steuerung des Landes seit 2010 verändert haben, aus denen sich zum Teil neue Herausfor-

derungen, Chancen, räumliche Zielsetzungen und rechtliche Vorgaben ergeben haben, wird 

der geltende LEP von 2010 mit der Fortschreibung aktualisiert. Die Fortschreibung des Kapi-

tels 4.5.1 „Windenergie“ ist allerdings Gegenstand eines rechtlich eigenständigen Teilfort-

schreibungsverfahrens des LEP 2010 zum Sachthema Windenergie und wird daher im Um-

weltbericht nicht behandelt.16  

Der Entwurf des fortgeschriebenen Landesentwicklungsplans besteht aus vier Teilen. Teil A 

umfasst den politisch-programmatischen Teil des LEP. Teil B beinhaltet konkrete Ziele und 

Grundsätze der Raumordnung und Teil C die zeichnerischen Festsetzungen (Hauptkarte). 

Teil D enthält die Zusammenfassende Erklärung und den Umweltbericht.  

Auf Grundlage der Entwicklungstrends und strategischen Handlungsfelder sowie der raum-

ordnerischen Handlungsansätze in Teil A werden in Teil B der Fortschreibung des LEP 

Grundsätze und Ziele der Raumordnung formuliert und begründet und teilweise in Teil C 

zeichnerisch dargestellt. Der Teil B ist in sechs Oberkapitel gegliedert und enthält folgende 

wesentlichen Änderungen: 

1. Vernetzung und Kooperation: In diesem neuen Kapitel geht es um eine erfolgreiche 

Zukunftsgestaltung des Landes durch eine stärkere Vernetzung und Kooperation –

sowohl fach- wie auch grenzübergreifend. Betrachtet werden fünf Kooperationsebe-

nen: die internationale Ebene, die überregionale Ebene, die Ebene der Metropolregi-

on Hamburg, die regionale Ebene und die interkommunale Ebene. 

2. Raumstruktur: Der wesentliche Fokus liegt auf Entwicklungsperspektiven für Ver-

dichtungs- und Ordnungsräume, ländliche Räume und Stadt- und Umlandbereiche in 

ländlichen Räumen sowie auf Landesentwicklungsachsen. Zudem wurden das Küs-

tenmeer und die Inneren Gewässer einbezogen. Die Zuordnung der Kommunen zu 

                                                

16
 Siehe https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Windenergieflaechen/windenergieflaechen_node.html 
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den Raumkategorien wurde überprüft und angepasst und die Aussagen zu den 

Chancen der ländlichen Räume insbesondere zur digitalen Kommunikationsinfra-

struktur und zur Daseinsvorsorge ergänzt. 

3. Siedlungsentwicklung: Wesentliche Änderungen in diesem Kapitel umfassen die 

Aktualisierung des Wohnungsbauentwicklungsrahmens (einschließlich Flexibilisie-

rungen), die Einführung des Instruments der Entwicklungs- und Entlastungsorte im 

ländlichen Raum für den Planungsraum III, die Einführung eines allgemeinen Flä-

chensparziels sowie die Anpassung des Zielsystems beim großflächigen Einzelhan-

del an die aktuelle Rechtsprechung mit gleichzeitig mehr Raum für Flexibilität.  

4. Wirtschaftliche Entwicklung: Der LEP enthält in diesem Kapitel Ziele und 

Grundsätze zu den Themen Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik, Mobilität und Ver-

kehr, Kommunikationsinfrastruktur und Digitalisierung, Energieversorgung, Rohstoff-

sicherung, Tourismus und Erholung, Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei. We-

sentliche Änderungen liegen unter anderem in einer erforderlichen Anpassung bei der 

Verkehrsinfrastruktur sowie der Mobilität der Zukunft (wie intermodale Verknüpfung 

der Verkehrsmittel, neue Antriebsarten, Flexibilisierung des ÖPNV, Nutzung digitaler, 

aber auch ehrenamtlicher Mobilitätslösungen). Neu ist die Einführung von Vorrang- 

und Vorbehaltsgebieten für die Schifffahrt. Die Aussagen zur Energieversorgung 

werden an die neuen energiepolitischen Ziele angepasst und umfassen zum Beispiel 

Aussagen zur Sektorenkopplung und zur Wertschöpfung aus Erneuerbaren Energien. 

Neben der Festlegung von Grundsätzen zur Nutzung tiefer Geothermie werden auch 

Grundsätze zu Energiespeichern in Salzkavernen und der Ausschluss von Fracking 

als Fördermethode von Kohlenwasserstoffen ergänzt. Ergänzt werden zudem Aussa-

gen zum Aus- und Neubau von Stromleitungsnetzen. Geschärft werden die Aussagen 

für eine nachhaltige und multifunktionale Land-, Forst und Fischereiwirtschaft.  

5. Entwicklung der Daseinsvorsorge: Die Sicherung der Daseinsvorsorge soll die Le-

bensqualität des Menschen flächendeckend verbessern. Dabei wird der Grundsatz 

der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilräumen des Landes be-

tont. Weiterhin steht die interkommunale beziehungsweise regionale Zusammenar-

beit im Fokus, sodass die Versorgung der Menschen, insbesondere in den ländlichen 

Räumen, wohnortnah verbessert werden kann. In den Unterkapiteln Bildung, Kinder, 

Jugendliche und Familien, Senioren, Menschen mit Behinderungen, Gesundheit, 

Pflege und Sport sowie Kultur werden erforderliche Anpassungen vorgenommen. 

Schließlich werden Aussagen zu kritischen Infrastrukturen aufgenommen. 

6. Das Oberkapitel Ressourcenschutz und Ressourcenentwicklung setzt sich aus 

den Abschnitten Klimaschutz und Klimaanpassung, Natur und Umwelt, Regionale 

Grünzüge und Grünzäsuren sowie Grundwasser-, Binnenhochwasser- und Küsten-

hochwasserschutz mit Klimafolgenanpassung zusammen. Grundsätzlich werden alle 

Aspekte im Hinblick auf die klimatischen Veränderungen betrachtet und sollen dem-

entsprechend die Funktionsfähigkeit und den Naturhaushalt sichern und schützen. 
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Neben dem Schutz und der nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen und 

dem neu eingeführten Kapitel Klimaschutz und Klimaanpassung erhält der Hochwas-

serschutz sowohl im Binnenland als auch an den Küsten eine größere Bedeutung.. 

Weitere Änderungen umfassen den Ausbau des Biotopverbundes, die Ergänzung ei-

nes Grundsatzes zum Erhalt von Dauergrünland, die Aufnahme der Naturwälder in 

die Vorranggebietskategorie für den Naturschutz und des Biosphärenreservates 

„Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und Halligen“ in die Vorbehaltsgebietskatego-

rie für Natur und Landschaft. 

Die Aussagen der Fortschreibung des landesweiten und fachübergreifenden Landesentwick-

lungsplans werden durch die Regionalpläne ergänzt und konkretisiert.  

Methodik der Umweltprüfung 

Entsprechend § 5 Absatz 11 LaPlaG in Verbindung mit § 8 ROG ist bei der Aufstellung und 

Änderung von Raumordnungsplänen eine Umweltprüfung (UP) im Sinne der europäischen 

Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und 

Programme (SUP-Richtlinie) durchzuführen.  

Die Umweltprüfung ist ein unselbständiger Teil des Verfahrens zur Fortschreibung des LEP  

und ergänzt dieses Verfahren um Verfahrensschritte und inhaltliche Aufgaben. Im Rahmen 

der Umweltprüfung sollen die wesentlichen Auswirkungen des LEP auf folgende Schutzgüter 

ermittelt, beschrieben und bewertet werden: 

 Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit, 

 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 

 Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 

 Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie 

 die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern. 

Die Umweltauswirkungen sind schließlich im Rahmen der behördlichen Entscheidung zum 

LEP angemessen zu berücksichtigen.  

Gegenstand der Umweltprüfung sind sowohl die textlichen Teile (A und B) als auch die 

zeichnerische Darstellung des Entwurfs der Fortschreibung des Landesentwicklungsplans 

(Teil C). Sowohl die Ziele als auch die Grundsätze werden in Bezug auf ihre Umweltauswir-

kungen untersucht. Dabei erfolgt die Prüfung in 2 Schritten: 

1) Prüfung der Planfestlegungen der einzelnen Kapitel des Entwurfs der Fortschreibung des 

LEP inklusive der Hauptkarte (siehe Kapitel 4),  

2) Zusammenfassende Prüfung des Gesamtplans (siehe Kapitel 4.4). 

Als Referenzfall für die Prognose und Bewertung der Umweltauswirkungen des Entwurfs der 

Fortschreibung des LEP ist die Fortgeltung des LEP 2010 (Status-quo-Prognose) anzuse-

hen. Insofern konzentriert sich die aktuelle Umweltprüfung auf die Festlegungen, die gegen-

über dem LEP 2010 geändert oder neu eingefügt wurden. 



Fortschreibung Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein – Umweltbericht 

 

 

 Seite 131 

Die Festlegungen des Entwurfs der Fortschreibung des LEP haben überwiegend einen ho-

hen Abstraktionsgrad, der sich entsprechend § 8 Absatz 1 Satz 3 ROG auch in der Umwelt-

prüfung widerspiegelt. Auf Grund des Planungsmaßstabs von 1:300.000 in der Hauptkarte 

und des hohen Abstraktionsgrads der Planungsaussagen können die Umweltauswirkungen 

für den LEP nur grob abgeschätzt werden. Sie werden verbal-argumentativ beschrieben und 

bewertet. Festlegungen mit konkretem Raumbezug werden hinsichtlich ihrer Umweltauswir-

kungen unter Berücksichtigung des Planungsmaßstabs entsprechend raumbezogen beur-

teilt. 

Detailliertere Prüfungen der Umweltauswirkungen, die auch Wechselwirkungen konkreter 

einbeziehen, können erst auf der Ebene der Regionalplanung beziehungsweise der Bauleit-

planung oder in vorhabenbezogenen Zulassungsverfahren erfolgen. Die mit den Festlegun-

gen des Entwurfs der Fortschreibung des LEP teilweise auch möglichen negativen Umwelt-

auswirkungen können zudem durch eine sachgerechte Detailplanung auf der kommunalen 

Ebene (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung) beziehungsweise in Zulassungsver-

fahren häufig wirksam vermieden werden. 

Sind Alternativen zu den Festlegungen des Entwurfs der Fortschreibung des LEP erkennbar 

und in Erwägung gezogen worden, werden diese ebenfalls dargestellt und es wird begrün-

det, warum diese nicht gewählt wurden.  

Die Methodik für den Umweltbericht wurde im Rahmen eines Scoping-Verfahrens im Sinne 

des § 8 Absatz 1 Satz 2 ROG abgestimmt. Ein Scoping-Termin wurde am 02.05.2018 in Kiel 

durchgeführt.   

Umweltauswirkungen 

Die Festlegungen des Entwurfs der Fortschreibung des LEP haben in der Gesamtschau so-

wohl positive als auch negative Umweltauswirkungen. Dabei überwiegen insgesamt die posi-

tiven Effekte. Dies gilt sowohl in Bezug auf die Änderungen durch die Fortschreibung als 

auch in Bezug auf die Gesamtheit aller Planfestlegungen des fortgeschriebenen LEP. Die 

landesweite raumordnerische Koordinierung der verschiedenen wirtschaftlichen Tätigkeiten, 

Nutzungsansprüche und -interessen führt im Grundsatz zu einer Konzentration der Sied-

lungs- und Wirtschaftsaktivitäten auf zentrale Orte, ihre Umgebungsbereiche sowie ausge-

wählte Entwicklungsachsen und –räume (Leitbild der dezentralen Konzentration). Außerhalb 

dieser Siedlungs- und Ballungsräume hat nach den Vorgaben des LEP überwiegend der 

Schutz des Freiraums mit seinen vielfältigen Freiraumfunktionen Vorrang. Zwar formuliert 

der LEP einerseits eine Vielzahl an Flächenansprüchen mit potenziell negativen Umwelt-

auswirkungen (zum Beispiel Wohnungsbau, gewerbliche Entwicklung, Verkehr und so wei-

ter). Gleichzeitig wird jedoch mit dem fortgeschriebenen LEP erstmalig auf eine Reduzierung 

der Flächenneuinanspruchnahme mit einem festgelegten quantitativen Höchstwert hinge-

wirkt. Zudem wird der Schutz von Natur und Landschaft in vielen Festlegungen als Zielset-

zung verfolgt.  
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Daraus resultierende Zielkonflikte können durch den LEP selbst nicht aufgelöst werden, son-

dern müssen jeweils im Einzelfall auf regionaler und lokaler Ebene konkretisiert beziehungs-

weise entschieden werden. Dabei sind in der Regel lokal begrenzte negative Umweltauswir-

kungen nicht gänzlich auszuschließen. Dies betrifft insbesondere die Umsetzung von Festle-

gungen der Fortschreibung des LEP durch konkrete bauliche Maßnahmen in den Bereichen 

Siedlungsentwicklung sowie Neu- und Ausbau von Infrastruktur im Verkehrs- und Energie-

sektor. Gleichzeitig wirkt der LEP aber durch übergeordnete Zielsetzungen in den Bereichen 

Mobilität, Energiewende sowie Klimaschutz und -anpassung darauf hin, dass es auf Landes-

ebene insgesamt zu positiven Umweltauswirkungen kommt. 

Hervorzuheben sind folgende positive Umweltauswirkungen der Fortschreibung des LEP 

gegenüber dem LEP 2010: 

• Begrenzung der Flächenneuinanspruchnahme durch die Festlegung eines landesweit 

gültigen Flächensparziels (Kapitel 3.9, Absatz 3 G: Reduktion der Flächenneuinan-

spruchnahme auf unter 1,3 ha/Tag bis 2030); 

• Begrenzung von negativen Umweltauswirkungen durch den Straßenverkehr (Lärm, 

Luftschadstoffe, Landschaftszerschneidung) durch die Förderung des Schiffs- und 

des Bahnverkehrs, des ÖPNV sowie des Radverkehrs; 

• Verringerung des Ressourcen- und Energieverbrauchs durch die Förderung des 

sparsamen Umgangs mit Energie sowie der Ausschöpfung regenerativer Energie-

quellen (Solarenergie, Geothermie, Energiespeicher) im Sinne der Energiewende; 

• Verhinderung von negativen Umweltauswirkungen durch den Ausschluss der Fra-

cking-Technologie (Kapitel 4.6, Absatz 5 Z); 

• Verhinderung von negativen Umweltauswirkungen infolge übermäßiger Verdichtung 

in den Ordnungsräumen durch Grünzäsuren und regionale Grünzügen sowie Ent-

wicklungs- und Entlastungsorte in den ländlichen Räumen (Kapitel 3.4, Absatz 1 G); 

• Ausweitung des Biotopschutzes und Biotopverbundes, vor allem durch Zielvorgaben 

für Flächen mit Funktionen für den Biotopverbund und Wildnisgebiete (Kapitel 6.2, 

Absatz 1 G); 

• Vermeidung von negativen Umweltauswirkungen infolge des Klimawandels insbe-

sondere durch Hochwasser und Überschwemmungen durch die Förderung von 

Klimaanpassungsmaßnahmen im Küstenbereich sowie im Binnenland (Küsten-

schutzmaßnahmen, Hochwasserschutzmaßnahmen an Binnengewässern, Vorrang-

gebiete und potentielle Vorbehaltsgebiete für den Binnenhochwasserschutz, Schutz 

von Hochwasserrisikogebieten sowie deichgeschützten und geschöpften Niede-

rungsgebieten; Ausweisung von Vorranggebieten für den Küstenschutz und die Kli-

mafolgenanpassung). 
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Zu einer positiven Entwicklung tragen grundsätzlich auch regionale und interkommunale Ko-

operationen bei (Kapitel 1, Absatz 1 G). Sie haben das Potenzial, integrierte Konzepte auf-

zustellen, in denen ökologische Aspekte, zum Beispiel in Bezug auf Standortalternativen, 

besser einfließen können als bei isolierten Planungen. 

Neben den überwiegend positiven sind folgende negative Umweltauswirkungen hervorzuhe-

ben:  

• Stärkung und Förderung der Siedlungsentwicklung in den Schwerpunkten für den 

Wohnungsbau, für Gewerbe, für den großflächigen Einzelhandel und für überörtliche 

Einrichtungen der Daseinsvorsorge; 

• Erweiterung der Flächeninanspruchnahme in einzelnen Kommunen durch eine Ak-

tualisierung des wohnbaulichen Entwicklungsrahmens (Kapitel 3.6.1, Absatz 3 Z); 

• Erweiterung der Flächeninanspruchnahme sowie Zunahme von Lärm- und Luft-

schadstoffemissionen durch die Stärkung und Förderung einer dynamischen wirt-

schaftlichen Entwicklung, insbesondere in den Ordnungsräumen (Kapitel 2.2, Absatz 

2 G) sowie in Folge eines Aus- und Neubaus von Straßen und Bahntrassen; 

• Lokale Erhöhung von Zerschneidungswirkungen sowie insb. Lärm- und Luftschad-

stoffemissionen infolge des Ausbaus der Verkehrsinfrastruktur, insbesondere durch 

den Neu- und Ausbau von Straßenverkehrsinfrastruktur; 

• Zerschneidung beziehungsweise Inanspruchnahme der Landschaft durch den Aus-

bau der Energieleitungsinfrastruktur, insbesondere durch Energiefreileitungen (Kapi-

tel 4.5.5, Absatz 1 G) sowie den Ausbau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen (Kapi-

tel 4.5.2, Absätze 1 bis 4 G); 

• Bauliche Eingriffe infolge des Ausbaus und der Erhöhung der Küstenschutzanlagen 

(Kapitel 6.6, Absatz 1 Z).  

Art und Umfang dieser infolge von konkreten baulichen Maßnahmen vor allem auf lokaler 

Ebene auftretenden negativen Umweltauswirkungen lassen sich auf der Ebene der Landes-

planung nicht abschließend beurteilen. Die negativen Wirkungen können durch eine entspre-

chende Detailplanung auf der kommunalen Ebene (Flächennutzungsplanung, Bebauungs-

planung) oder im Rahmen von vorhabenbezogenen Zulassungsverfahren in der Regel wirk-

sam vermindert, vermieden oder gegebenenfalls kompensiert werden. 

Grenzüberschreitende Umweltauswirkungen 

Grenzüberschreitende Umweltauswirkungen in Dänemark können aus grenzüberschreiten-

den Aktivitäten resultieren, die sich aus der angestrebten Intensivierung der Zusammenarbeit 

im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung im Bereich der Fehmarnbelt-Achse und des 

Jütlandkorridors ergeben. Einzelne Maßnahmen betreffen den Ausbau der Verkehrsinfra-
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struktur sowie die wirtschaftliche Entwicklung. Hieraus können sich lokal negative Umwelt-

auswirkungen ergeben. 

Insbesondere Art und Umfang dieser vor allem auf lokaler Ebene auftretenden negativen 

Umweltauswirkungen lassen sich auf der Ebene der Landesplanung aber nicht abschließend 

beurteilen. Die negativen Wirkungen können durch eine entsprechende Detailplanung auf 

der kommunalen Ebene oder im Rahmen von vorhabenbezogenen Zulassungsverfahren in 

der Regel wirksam vermindert, vermieden oder gegebenenfalls kompensiert werden. 

Geplante Überwachungsmaßnahmen 

Gemäß § 8 Absatz 4 Satz 1 ROG sind die erheblichen Auswirkungen der Durchführung der 

Raumordnungspläne auf die Umwelt zu überwachen. Zweck der Überwachung ist unter an-

derem, frühzeitig unvorhergesehene negative Auswirkungen zu ermitteln und in der Lage zu 

sein, geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Die konkrete Art und das konkrete Ausmaß 

der Umweltauswirkungen ergeben sich aber erst durch eine Konkretisierung der Planungen 

auf den nachfolgenden Planungsebenen, deren Verfahren ebenfalls SUP- beziehungsweise 

UVP-pflichtig sind. Insofern können konkrete Überwachungsmaßnahmen auf diesen Ebenen 

festgelegt werden. 

Auf der Ebene des Landes sind die bestehenden Überwachungsmechanismen wie Raumbe-

obachtung und Rauminformationssystem, Auskunftspflicht der Träger öffentlicher Belange, 

Umweltatlas Schleswig-Holstein und fachliche Überwachungs- und Untersuchungsprogram-

me nutzbar, um Rückschlüsse auf die Umweltauswirkungen des LEP zu ziehen.  
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